
BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiter: 

GZ. 12.690/5-III/2/92 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
1017 Wien 

Dr. Felix JONAK 
Tel.: 531 20-2356 

Entwürfe für Novellen zum SChulorganisations
gesetz, Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 
und SChulzeitgesetz im Zusammenhang mit Schul
autonomie und ganztägigen Schulformen 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt in der 

Anlage 25 Ausfertigungen der im Betreff genannten Gesetzentwürfe 

samt dem Schreiben, mit dem diese dem Begutachtungsverfahren zuge

führt worden sind. 

Um gefällige Kenntnisnahme wird gebeten. 

Beilagen 

Wien, 3. Juni 1992 

Der Bundesminister: 

Dr. SCHOLTEN 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiter: 

GZ. 12. 690/5-111/2/92 

Dr . Felix JONAK 
Tel . :  531 20-2356 

Entwürfe für Nove l len zum SChulorganisations
gesetz, Pflichtschulerhal tungs-Grundsatzgesetz 
und Schulzeitgesetz im Zusammenhang mit Schul 
autonomie und ganztägigen Schulformen 

An 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 
das Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretärs 

Dr.  Peter KOSTELKA 
das Bundeskanzleramt - Büro der Frau Staatssekretär in 

Mag . Brigitte EDERER 

das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten -

Staatssekretariat 
das Bundesministerium für Arbeit und Soz iales 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Finanzen - Staatssekretariat 
das Bundesministerium für Gesundheit , Sport und Konsumenten-

schutz 
das Bundesministerium für Justiz 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie 
das Bundesministerium für Umwelt , Jugend und Familie 

(Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 
das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 

den Landesschulrat für das Burgenland 
den Landesschulrat für Kärnten 
den Landesschulrat für Niederösterreich 
den Landesschulrat für Oberösterreich 
den Landesschulrat für Salzburg 
den Landesschulrat für Steiermark 
den Landesschulrat für Tirol 
den Landesschulrat für Vorarlberg 
den Stadtschulrat für Wien 
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die Österreichische Rektorenkonterenz 
Liechtensteinstraße 22/Hoftrakt/2 .  Stock, 1090 Wien 

die Bundeskonferenz d .  wissenschaftlichen u .  künstlerischen 
Personals der österreichischen Universitäten und Kunsthoch
schulen 
Schottengasse 1 ,  1 0 1 0  Wien 

den Zentralausschuß der Österreichischen Hochschülerschaft 
Liechtensteinstraße 1 3 ,  1090  Wien 

den Österreichischen Gemeindebund 
Johannesgasse 1 5 , 1 0 1 0  Wien 

den Österreichischen Städtebund 
Rathaus, 1 0 1 0  Wien 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63 , 1045  Wien 

den Österreichischen Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs 
Löwe lstraße 1 6 ,  1 0 1 0  Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4 ,  1 0 3 0  Wien 

den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12,  1 0 1 0  Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1 0 1 0  Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Pflichtschullehrer 
Wipplingerstraße 35/111, 1 0 1 0  Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Höhere Schule 
Lackierergasse 7, 1 0 9 0  Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Berufsschullehrer 
Wipp lingerstraße 35 , 1 0 1 0  Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 
Wipplingerstraße 28 , 1 0 1 4  Wien 

den Zentralausschuß der Hochschullehrer Österreichs beim 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
Schottengasse 1 ,  1 0 1 0  Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen , 
Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten sowie 
die Bundeserzieher an Schülerheimen , die ausschließ lich 
oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/3 . Stock ,  1 0 1 4  Wien � 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst für die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und 
Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen , die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28 , 1 0 1 0  Wien 

das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1 0 1 0  Wien 
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Erzbischöfliche Ordinariat Wien 
Rotenturmstraße 2, 1 0 1 0  Wien 
Bischöfl iche Ordinariat Eisenstadt 
Bischöfliche Ordinariat St . Pölten 
Bischöfliche Ordinariat Linz 
Erzbischöfliche Ordinariat Salzburg 
Bischöfl iche Ordinariat Graz-Seckau in Graz 
Bischöfl iche Ordinariat Gurk in Klagenfurt 
Bischöfliche Ordinariat Innsbruck in Innsbruck 
Bischöfl iche Ordinariat Peldkirch 
Bahnhofstraße 13, 680 0  Fe ldkirch 

Evangelischen Oberkirchenrat A .  und H . B .  
Severin Schreiber-Gasse 3, 1 180 Wien 
Altkatholische Kirche Österreichs 
SChottenring 1 7, 1 0 1 0  Wien 
I sraelitische Kultusgemeinde 
Seitenstettengasse 4, Postfach 1 45,  1 0 1 0  Wien 
Präsident der I slamischen Glaubensgemeinschaft Österreichs 
z . H. Herrn Dr. Ahmad ABDELRAHIMSAI 
Bernhardgasse 5,  1 0 70 Wien 

den Vo lksgruppenbeirat für die Slowenische Volksgruppe 
den Vo l ksgruppenbeirat für die Ungarische Volksgruppe 

p. A. Bundeskanzleramt 

den Österreichischen Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2, 1 0 30 Wien 

den Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen Österreichs 

den 

den 

den 

den 

den 

die 

die 

z. H .  Herrn Dr. Anton WAGNER 
Gesel lenhausstraße 1 5 ,  40 20 Linz 
Hauptverband katholischer Elternvereine Österreichs 
Spiegelgasse 3, 1 0 1 0  Wien 
Verband der Elternverein an den höheren Schulen Wiens 
z. H. Frau Dr.  Edith MARKTL 
Wiedner Hauptstraße 66/4, 1040 Wien 
Österreichischen Verband der E lternvereine an den 
öffentlichen Pflichtschulen 
Dr. Karl Renner�Ring 1, 1 0 1 0  Wien 
Österreichischen Pamilienbund 
Mariahil ferstraße 24, 1 0 70 Wien 
Katho lischen Pamilienverband Österreichs 
Spiege lgasse 3, 1 0 1 0  Wien 
Bundesorganisation der Kinderfreunde Österreichs 
Rauhensteingasse 5, 1 0 1 1  Wien 
Bundesschülervertretung 
Minoritenplatz �, 1 0 1 4  Wien 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt in der 
Anlage die Entwürfe für ein 

1 .  Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz und die 
1 2 .  Schulorganisationsgesetz-Novel le geändert werden 
(1 4 .  Schulorganisationsgesetz-Novel le) 
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2 .  Bundesgesetz, mit dem das Pflichtschulerhal tungs-Grundsatz
gesetz geändert wird 

3 .  Bundesgesetz, mit dem das Schulzeitgesetz 1985 geändert wird . 

Hauptinha lt dieser Entwürfe sind die Anliegen der Dezentrali
sation, Autonomie und Mitbestimmungsmöglichkeiten an den Schulen , 
sowie ein flächendeckendes Angebot ganztägiger Schul formen im 
Rege l schulwesen. Darüberhinaus ist auch eine Reihe sonstiger 
bildungspo litischer Anl iegen in die Entwürfen aufgenommen . 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst ersucht um 
Ste l l ungnahme zu diesen Entwürfen in zweifacher Ausfertigung 

bis spätestens 30. September 1992. 

Gleichzeitig wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates zu übermitteln . 

Beilagen 

Wien , 3 .  Juni 1 992 
Der Bundesminister :  

D r .  SCHOLTEN 
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ENTWURF 

Bundesgesetz , mit dem das Schulorganisationsgesetz und die 
12. Schulorganisationsgesetz-Novelle geändert werden 

(14. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat besch lossen : 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBI . Nr .  242/ 1 962, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI . Nr .  408/1 991 wird wie fo lgt 
geändert : 

1 .  Dem § 2 wird fo lgender Abs . 3 angefügt : 

" (3) Durch die Erziehung an Schülerhe imen und im Betreuungs
te i l  ganztägiger Schulformen ist zur Erfül lung der Aufgabe der 
österre ichischen Schule gemäß Abs . 1 beizutragen . "  

2 .  Nach § 2 wird fo lgender § 2a samt Überschri ft eingefügt : 

" P  e r s 0 n e n b e z o g e n e B e z e i c h n u n g e n  

§ 2a. Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Bundesgesetz 
sowie in al len schulrechtl ichen Vorschriften (insbesondere den 
Lehrplanverordnungen ) ge lten jewei l s  auch in ihrer weibl ichen 
Form, außer es ist ausdrückl ich anderes angeordnet. " 

3 .  § 5 Abs . 2 lautet : 

" (2)  Von der Schulgeldfreihei t  gemäß Abs . 1 s ind Lern- und 
Arbe itsmittelbeiträge, Kostenersätze bei Schulveranstaltungen und 
schulbezogenen Veranstaltungen sowie Beiträge für die Unter-
bringung, Verpflegung und Betreuung in öffentl ichen Schülerheimen 

� sowie im Betreuungstei l  (ausgenommen die Lernze iten gemäß § 8 
l i t. i subl i t .  aa und bb ) öffentl icher ganztägiger Schulformen 
ausgenommen . Die Lern- und Arbeitsmittelbeiträge sowie die Bei 
träge für Schülerhe ime und den Betreuungste i l  ganztägiger Schul
formen s ind durch Verordnung festzulegen, wobei die Beiträge 
höchstens kostendeckend sein dürfen, auf die finanzie l le 
Leistungs fähigkei t  der Schüler (Erziehungsberechtigten ) Bedacht zu 
nehmen ist und e ine Durchschnittsberechnung für al le in Betracht 
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kommenden Schul arten zulässig ist.  Kostenersätze 
anstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen 
Le istungen auf Rechnung des Schülers zuläss ig . "  

4 .  § 6 samt Überschri ft lautet:  

"L  e h r  p I ä n e 

bei Schulver
s ind nur für 

§ 6 .  (1) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat für 
die in diesem Bundesgesetz geregelten Schulen Lehrpläne (ein
schl ießl ich der Betreuungspläne für ganztäg'ige Schulformen ) durch 
verordnung festzusetzen . Die Landesschulräte s ind vor Erlassung 
so lcher verordnungen zu hören . Der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst hat die einzelnen Schulen zu ermächtigen, in einem vor
zugebenden Rahmen Lehrplanbestimmungen nach den örtlichen Erfor
dernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassen (schul
autonome Lehrplanbestimmungen ) ,  soweit dies unter Bedachtna�e auf 
die Bildungsaufgabe der einzelnen Schularten (Schul formen, Fach
richtungen ) ,  auf deren Berechtigungen sowie auf die Erhaltung der 
Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen derse lben Schulart (Schulform, 
Fachrichtung ) und der Übertrittsmöglichkeiten im S inne des §' 3 
Ahs . 1 vertretbar ist.  Sofern Schulen schulautonome Lehrplan
bestimmungen erlassen haben, bei denen über die einzelne Schule 
hinausgehende Interessen der Schüler und Erziehungsberechtigten 
nicht in ausreichendem Maße berücks ichtigt worden s ind, haben die 
schulbehörden des Bundes in den Ländern im erforderl ichen Ausmaß 
entsprechende zusätzl iche Lehrplanbestimmungen zu erlassen, welche 
an die Ste l le der von den Schulen erlassenen Lehrplanbestimmungen 
treten . Für Berufschulen können bei Bedarf die zusätzlichen Lehr
planbestimmungen statt von den einze lnen Schulen von den Schul
behörden des Bundes in den Ländern erlassen werden . 

(2) Die Lehrpläne haben zu enthal ten : 
a )  die allgeme inen Bi ldungsziele, 
b )  die B i ldungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichts

gegenstände und didaktische Grundsätze, 
c )  den Lehrstoff; sowe it schul autonome Lehrplanbestimmungen 

vorgesehen s ind, müssen die jedenfalls zu unterrichtenden 
Lehrstoffbereiche (Kernstoffe ) ausgewiesen werden, 

d )  die Auf tei lung des Lehrstoffes auf die einzelnen Schul
s tufen, sowe it dies im Hinbl ick auf die B i ldungsaufgabe 
der betreffenden Schulart (Schulform, Fachrichtung) sowie 
die Übertrittsmögl ichkeiten erforderl ich ist und 

e )  die Gesamtstundenzah l  und das Stundenausmaß der e inze lnen 
Unterrichtsgegenstände (Stundentafel ) . 
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(3) Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen obl iegt 
a )  an den Akademien dem jewei l s  unterrichtenden Lehrer, die 

Festlegung des Stundenausmaßes jedoch dem Direktor; vor 
der Festlegung ist dem ständigen Ausschuß Ge legenheit zur 
Ste l lungnahme zu geben, 

b )  an den übrigen Schulen dem Schulforum ( §  63a des Schul
unterrichtsgesetzes, BGBI . Nr .  472/ 1986 in der jeweils 
ge ltenden Fassung ) bzw .  dem Schulgeme inschaftsausschuß 
( §  64 des Schulunterrichtsgesetzes ) .  

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen s ind durch Anschlag an der 
betreffenden Schule auf die Dauer eines Monates kundzumachen; nach 
Ablauf des Monats s ind s ie be i der Schulleitung zu hinterlegen . 
Auf Verlangen ist Schülern und Erziehungsberechtigten Eins icht zu 
gewähren . Schul autonome Lehrplanbestimmungen s ind der Schulbehörde 
erster Instanz zur Kenntnis zu bringen .  Die Schulbehörde erster 
Instanz hat die schulautonomen Lehrplanbestimmungen aufzuheben, 
wenn sie nicht der Ermächtigung (Abs . 1 )  entsprechen . Der Bun
desminister für Unterricht und Kunst hat in den Lehrplänen gemäß 
Abs . 1 Lehrplanbestimmungen für den Fal l  der Aufhebung von schul
autonomen Lehrplanbes timmungen und den Fal l  der Nichterlassung 
schulautonomer Lehrplanbestimmungen vorzusehen . 

(4) We lche unterrichtsgegenstände (Pfl ichtgegenstände, alter
native Pfl ichtgegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände, 
unverbindl iche Übungen ) jedenfalls in den Lehrplänen vorzusehen 
s ind, wird im 11. Hauptstück für die einze lnen Schularten fest
gesetzt . Im Lehrplan kann bestimmt werden, daß zwei oder mehrere 
der im 11. Hauptstück angeführten Pfl ichtgegenstände als alter
native oder als zusammengefaßte Pfl ichtgegenstände zu führen s ind . 
Überdies können bei Unterrichtsgegenständen, die eine zusammenge
setzte Bezeichnung haben, die Teile gesondert oder in Verbindung 
mit anderen so lchen Tei len geführt werden . Darüber hinaus können 
in den Lehrplänen auch weitere Unterrichtsgegenstände als Pfl icht
gegenstände, verbindliche Übungen, Freigegenstände (auch Frei
gegenstände für besonders begabte u�d interess ierte Schüler mit 
entsprechenden Anforderungen ) und unverbindl iche Übungen sowie ein 
Förderunterricht vorgesehen werden . Ferner kann in den Lehrplänen 
für Schulen für Berufs tätige, für die Berufspädagogischen Akade
mien und für die Pädagogischen Ins titute die Einbeziehung von 
Formen des Fernunterrichtes insowei t  vorgesehen werden, als dies 
zur Erleichterung des Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung 
des Bi ldungszieles zweckmäß ig ist.  
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(5 ) Betreuungspl äne s ind für die gegenstandsbezogene und indi
vidue l le Lernze it ganztägiger Schularten festzusetzen . Hiebei ist 
festzulegen, daß die Lernzeit der Festigung und Förderung der 
Unterrichtsarbeit im Unterrichtsteil,  nicht jedoch der Erarbeitung. 
neuer Lehrinhalte zu dienen hat . Die gegenstandsbezogene Lernzeit 
hat wöchentl ich zwei bis vier Stunden zu umfassen . 

(6) Be i der Erlassung der Lehrpläne für den Re l igionsunter
richt ist auf das Re ligionsunterrichtsgesetz, BGBI . Nr .  190/1949, 
in se iner jeweils ge ltenden Fassung Bedacht zu nehmen . "  

5 .  Im § 7 wird nach Abs . 5 folgender Abs . 5a eingefügt :  

" (5 a )  Schulversuche dürfen an einer Schule nur eingerichtet 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten von mindestens zwei 
Dritteln der Schüler und mindestens zwei Drittel der Lehrer der 
betreffenden Schule dem Schulversuch zustimmen . Ist ein Schulver
such nur für e inze lne Klassen einer Schule geplant, darf ein der
artiger Schulversuch nur eingerichtet werden, wenn die Erziehungs
berechtigten von mindestens zwei Dritteln der Schüler, .welche 
diese Klasse vorauss ichtl ich besuchen werden, und mindestens zwei 
Drittel der Lehrer, we lche in dieser Klasse vorauss ichtl ich unter
richten werden, zus timmen; diese Zustimmung gilt auch für eine 
Fortsetzung des Schulversuches in den aufsteigenden Klassen . An 
Berufsschulen tritt an die Ste l le. der erforderlichen zustimmung 
der Erziehungsberechtigten die entsprechende Zustimmung der Schü
ler. Dieser Absatz gilt nicht für Schulversuche zur Erprobung 
neuer Fachrichtungen an berufsbi ldenden Schulen . "  

6 .  Im § 8 wird der Punkt nach l i t .  h durch einen Strichpunkt 
ersetzt und angefügt : 

" i )  unter ganztägigen Schul formen Schulen, an denen neben dem 
Unterrichtste i l  e in Betreuungste i l  angeboten wird, wobe i 
zum Besuch des Betreuungs teiles eine Anme ldung erforder
l ich ist und der Betreuungste i l  aus folgenden Bereichen 
besteht : 
aal gegenstandsbezogene Lernzei t, die s ich auf bestimmte 
Pfl ichtgegenstände bezieht, 
bb ) individuel le Lernzeit, 
cc ) Freize i t  und 
dd ) Verpflegung . "  
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7 .  An die Ste l le des bisherigen § Ba treten die folgenden 
§§ Ba bis Be samt Überschriften : 

"F ü h r u n g g a n z t ä g i g  e r S c h u I f 0 r m e n 

§ Sa. (1) Ganztägige Schulformen s ind in einen Unterrichtstei l  
und einen Betreuungste i l  zu gliedern . Diese können in getrennter 
oder verschränkter Abfolge geführt werden . Für die Führung einer 
Klasse mit verschränkter Abfolge des Unterrichts- und des Be
treuungste i les ist erforderl ich, daß a l le Schüler einer Klasse am 
Betreuungste i l  während der ganzen W.oche te i lnehmen sowie die Er
ziehungsberechtigten von zwe i Dritte ln der betroffenen Schüler und 
zwei Dritte l der betroffenen Lehrer zustimmen; in al len übrigen 
Fäl len s ind der Unterrichts- und Betreuungsteil getrennt zu 
führen . Be i getrennter Abfolge dürfen die Schüler in klassenüber
greifenden Gruppen zusammengefaßt werden und darf der Betreuungs
te i l  auch an e inzelnen Nachmittagen der Woche in Anspruch genommen 
werden . 

(2) Die Fes tlegung der Standorte öffentl icher ganztägiger 
Schul formen erfolgt unter Bedachtnahme auf den Bedarf durch die 
Schulbehörde ers ter Instanz (durch das Kol legium des Landesschul
rates, bei Zentrallehranstalten und Übungsschulen an Pädagogischen 
Akademien durch den Bundesminister für Unterricht und Kunst) , wenn 
die persone l len und räumlichen Voraussetzungen gegeben s ind . Vor 
dieser Festlegung ist das schul forum bzw .  der Schulgemeinschafts 
ausschuß der betreffenden Schule, an Pädagogischen Akademien das 
Kuratorium zu hören . 

(3) (G r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g )  Für die öffent
lichen allgemeinbi ldenden Pfl ichtschulen, die ke ine Übungsschulen 
s ind, gilt Abs . 1 als Grundsatzbestimmung . Die Festlegung der 
standorte ganztägiger Schulformen an öffentl ichen allgemeinbi lden
den Pfl ichtschulen (mit Ausnahme der Übungsschulen ) erfolgt auf 
Grund der Vorschriften über die Schulerhaltung . 

F ü h r u n g v 0 n a I t e r n a t i v e n P f I i c h t 
g e g e n s t ä n d e n F r e i g e g e n s t ä n d e n , , 

u n v e r b i n d I i c h e n Ü b u n g e n u n d  e i n e s 
F ö r d e r u n t e r r i c h t e s s 0 w i e T e i I u n g 

d e s U n t e r r i c h t e s b e i e i n z e I n e n 
U n t e r r i c h t s g e g e n s t ä n d e n i n S c h ü -

I e r g r u p p e n 

§ Sb. {1) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat für 
die öffentl ichen Schulen unter Bedachtnahme auf die s icherheits-
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mäßigen und pädagogischen Erfordernisse sowie auf die personel len 
und räumlichen Mögl ichkeiten durch Verordnung zu bestimmen, 

a )  bei welcher Mindestzahl von Anme ldungen ein alternativer 
Pfl ichtgegenstand zu führen ist, 

b )  bei we lcher Mindestzahl von Anme ldungen ein Freigegen
stand oder e ine unverbindl iche Übung zu führen und beim 
Unterschre iten we lcher Mindestzahl von tei lnehmenden 
Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende 
des laufenden Beurtei lungsabschnittes nicht mehr weiter
zuführen ist, 

c )  bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht 
abzuhalten ist, 

d )  unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegen
stände in Schülergruppen zu tei len s ind, 

e )  unter we lchen Voraussetzungen in leistungsdifferenzierten 
Pfl ichtgegenständen Schül�rgruppen im Hinbl ick auf die 
Le istungsgruppen zu führen s ind und 

f) be i welcher Mindes tzahl von zum Betreuungstei l  angemelde
ten Schülern an ganztägigen Schul formen Gruppen zu bi lden 
s ind . 

Sofern die für die Führung von Unterrichtsveranstaltungen erfor
derl iche Mindestzahl an Schülern in einer Klasse zu gering ist, 
können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur 
Erreichung der Mindestzahl zusammengefaßt werden . 

( 2) Wenn den Schulbehörden erster Instanz für die Schulen 
ihres Aufs ichtsbereiches ein Rahmen für die einsetzbaren Lehrer
wochenstunden zur Verfügung geste l l t  wurde, obliegt die Erlassung 
von Verordnungen im Sinne des Ahs . 1 der Schulbehörde erster 
Ins tanz, soweit ke ine verordnungsmäßige Regelung durch den Bundes
minister für Unterricht und Kunst erfolgt ist (regionale Fest
legung von Eröffnungs- und Teilungszahlen ) .  Wenn e in Rahmen für 
die einsetzbaren Lehrerwochenstunden der einzelnen Schule zur Ver
fügung gestellt wurde, obliegt die Regelung im Sinne des Aha . 1 
dem Schulgeme inschaftsausschuß, soweit keine verordnungsmäßige 
Rege lung durch die Schulbehörde ers ter Instanz oder den Bundes
minister für Unterricht und Kunst erfolgt ist (schulautonome Fest
legung von Eröffnungs- und Tei lungszahlen ) .  

(3) Für Privatschulen steht die Festlegung der Mindestzahlen � 

nach Ahs . 1 dem Schulerhalter zu . Wenn der Bund verpfl ichtet ist, 
den Lehrer-Personalaufwand in einem Ausmaß von mindestens der 
Hälfte zu tragen, verkürzt s ich diese Verpfl ichtung, wenn durch 
Maßnahmen des Schulerhalters ein höherer Lehrer-Personalaufwand 
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entsteht, und zwar im Verhäl tnis zu dem an vergleichbaren öffent
l ichen Schulen erforderl ichen Lehrer-Personalaufwand . 

§ Sc . (G r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g )  (1) Ans telle des 
§ 8b Abs . 1 l i t .  a und b hat die Ausführungsgesetzgebung hins icht
lich der öffentl ichen Pfl ichtschulen, die ke ine Übungsschulen 
sind, zu 

a )  

b )  

bestimmen, 
bei we lcher Mindestzahl von Anme ldungen ein alternativer 
Pf l ichtgegenstand zu führen ist und 
bei we lcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegen
s tand oder e ine unverbindl iche Übung zu führen und be im 
Unterschrßiten we lcher Mindestzahl von tei lnehmenden 
Schülern e in solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende 
des laufenden Beurte i lungsabschnittes nicht mehr weiter
zuführen ist.  

(2) D ie festzusetzende Mindestzahl von Anmeldungen für die 
Abhaltung eines alternativen Pfl ichtgegenstandes, e ines Freigegen
standes oder e ine unverbindl iche Übung darf 

a )  be i Fremdsprachen 12 (be i  den Sprachen Kroatisch, 
Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch 
jedoch 5), 

b )  be i Hauswirtschaft 12, 
c )  bei Technischem Werken und Texti lem Werken an der Ober

s tufe der Vo lksschule, der Hauptschule und den Sonder
schulen mit dem Lehrplan der Hauptschule ein Viertel der 
Klassenschülerhöchstzahl ( §§ 14 Abs . 1, 21 Abs . 1 sowie 
27 Abs . 1 und 2), 

d )  an Sonderschulen (mi t  Ausnahme der alternativen Pfl icht
gegenstände Technisches Werken und Texti les Werken ) be i 
einer Klassenschülerhöchstzahl von 15 Schülern die 
Mindestzahl von erforderl ichen Anmeldungen 8, be i einer 
Klassenschülerhöchstzahl von 10 die Mindestzahl von 6 und 
bei e iner Klassenschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl 
von 5 Schülern, 

e )  in den übrigen Fäl len 15 
nicht unterschreiten . Pie Ausführungsgesetzgebung kann jedoch für 
den Fal l ,  daß die tats ächliche Klassenschülerzahl unter der vorge
sehenen Mindestzahl für die Führung e ines Fre igegenstandes oder 
einer unverbindlichen Übung l iegt, die Führung des Fre igegenstan
des bzw .  der unverbindlichen Übung vorsehen, wenn s ich a l le 
Schüler der Klasse anme lden . Ferner kann die Ausführungsgesetz
gebung vorsehen, daß zur Erreichung der Mindes tzah l  Schüler 
mehrerer Klassen e iner oder mehrerer Schu len zusammengefaßt werden 
können; auch in diesem Fal l  darf die für die betreffende Schulart 
gel tende Klassenschülerhöchstzahl nicht überschritten werden . Wird 
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dennoch die für die al ternativen Pfl ichtgegenstände Technis ches 
Werken und Texti les Werken an der Oberstufe der Volksschule, der 
Hauptschule und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der Hauptschule 
vorgesehene Mindestzahl nicht erre icht, kann die Führung dann 
vorgesehen werden, wenn s ich mindestens ein Dritte l der Schüler 
der betreffenden Klasse anmeldet. 

(3) Die Mindestzahl für die We iterführung von Freigegenständen 
und unve�bindl ichen Übungen darf die Mindestzahl von erforder
lichen Anme ldungen nicht um mehr als 3, sofern die Mindestzahl von 
erforderl ichen Anme ldungen unter 12 l iegt, um nicht mehr als 2 
unterschreiten . 

(4)' Anste l le des § 8b Ahs . 1 l i t .  c hat die Aus führungsgesetz
gebung hinsichtl ich der öffentl ichen Pfl ichtschulen, die keine 
Übungsschulen s ind, zu bestimmen, be i we lcher Mindestzahl von 
Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist.  Die festzusetzende 
Mindestzahl für den Förderunterricht darf 

a )  gemäß § 8 l i t .  f sub l i t .  aa 8 nicht unterschreiten, 
b )  gemäß § 8 l i t .  f sub l i t .  cc 6 nicht unterschreiten und 

jewe ils 12 nicht überschreiten, 
c )  in der Grundschule und der Sonderschule in allen Fällen 3 

nicht unterschreiten und 10 nicht überschreiten, 
d )  in den leistungsdifferenzierten Pfl ichtgegenständen in 

der Berufsschule in al len Fäl len 6 nicht unterschreiten 
und 10 nicht überschreiten . 

(5 ) Bezügl ich der Tei lung des Unterrichtes in Schülergruppen 
ge lten die Grundsatzbestimmungen des 11. Hauptstückes . 

( 6) Die Aus führungsgesetzgebung kann vorsehen, daß an Schulen 
mit schulautonomen Lehrplänen ( §  6 Ahs . 1) von Ausführungsbe
stimmungen auf Grund der Ahs. 1 bis 5 abgewichen werden darf, 
sowe it hiedurch ke ine Erhöhung des Lehrer-Personalaufwandes 
erfolgt . 

i' 
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F ü h r u n g d e r  U n t e r r i 
s t ä n d e L e i b e s ü b u n g e n  

e r z i e h u n g 

c h t s g e g e n  -
u n d  L e i  b e s -

§ 8d . (1) Der Unterricht in Le ibesübungen und Le ibeserziehung 
ist ab der 5 .  schulstufe getrennt nach Geschlechtern zu erteilen .  
Bei nach Geschlechtern getrennter Unterrichtsertei lung können 
schüler einer oder mehrerer Klassen zusammengefaßt werden, sowe it 
hiedurch die fes tge legte Klassenschülerhöchstzahl nicht über
schritten wird .  

(2) Im Fre igegenstand und in der unverbindl ichen Übung Le ibes
übungen bzw .  Le ibeserziehung sowie in den sportl ichen Schwerpunk
ten in Sonderformen darf der Unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern erte i l t  werden; sofern diese Unterrichtsveranstal
tungen auf Sportarten beschränkt s ind, be i denen vom Standpunkt 
der unterschiedl ichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen 
Führung ke in E inwand besteht; unter den gle ichen Voraussetzungen 
darf mit Genehmigung der Schulbehörde ers ter Instanz der Unter
richt in den Pfl ichtgegenständen Le ibesübungen und Le ibeserziehung 
ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn be i Trennung 
nach Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht für alle 
Schüler der lehrplanmäßige unterricht im Pfl ichtgegenstand Le ibes
übungen (Leibeserziehung ) erte i l t  werden könnte . Ferner kann der 
Unterricht in Le ibesübungen (Le ibeserziehung ) ohne Trennung nach 
Geschlechtern erte i l t  werden, wenn der Unterricht gleichzeitig 
durch mehrere Lehrer (im Fal le des Unterrichts für mehrere Klassen 
oder Schülergruppen ) erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen Grün
den (z . B .  Tanz, Schwimmen, Freize itsportarten ) zweckmäßig ist.  

(3) (G r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g )  Anste l le des 
Abs . 1 hat die Ausführungsgesetzgebung hins ichtl ich der öffent
l ichen Pfl ichtschu len, die ke ine Übungsschulen s ind, zu bestimmen, 

a )  ab we lcher Schulstufe der öffentl ichen Vo lksschulen und 
der öffentl ichen Sonderschulen in Le ibesübungen der 
Unterricht getrennt nach Geschlechtern zu ertei len ist, 
wobei im Freigegenstand und in der unverbindl ichen Übung 
Le ibesübungen der Unterricht auch ohne Trennung nach 

b )  
Geschlechtern zul ässig erklärt werden kann, 
daß an den übrigen öffentl ichen Pfl ichtschulen der Unter
richt in Leibesübungen getrennt nach Geschlechtern zu 
erte i len ist, wobe i der Unterricht im Fre igegenstand und 
in der unverbindl ichen Übung Leibesübungen sowie in den 
sportl ichen Schwerpunkten von Sonder formen auch ohne 
Trennung nach Geschlechtern zulässig erklärt werden kann . 
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S t u d i e  n b e r e c h t i g u n  g s p r ü f u n  g 

§ Se . ( 1 ) Sofern im 11. Hauptstück dieses Bundesgesetzes die 
erfolgreiche Ablegung der Rei feprüfung einer höheren Schule als 
Aufnahmsvoraussetzung festgelegt wird, kann diese durch die er
fo lgre iche Ablegung einer Studienberechtigungsprüfung gemäß den 
fo lgenden Absätzen ersetzt werden . 

( 2) Zur Studienberechtigungsprüfung s ind Aufnahmsbewerber zu
zulassen, die das 22 . Lebensjahr vol lendet haben und eine ein
deutig über die Erfül lung der allgemeinen Schulpfl icht hinaus
gehende erfolgreiche berufl iche oder außerberufl iche Vorbildung 
für die angestrebte Schulart (Fachrichtung) nachweisen . Bewerber, 
die eine Lehrabschlußprüfung gemäß Berufsausbi ldungsgesetz, 
BGBI . Nr .  1 42/1 969 in se iner jewe i ls geltenden Fassung, eine mitt
lere Schule oder e ine nach Umfang und Anforderungen gleichwertige 
inländische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und eine 
insgesamt vierjährige Ausbi ldungsdauer (al lenfalls durch Abs ol
vierung eines wei teren Bildungsganges ) erreicht haben, s ind 
bereits nach Vo l lendung des 20 . Lebensjahres zuzulassen . 

(3) Die Studienberechtigungsprüfung hat fo lgende Prüfungs
gebiete zu umfassen : 

1 .  einen Aufsatz über ein allgeme ines Thema, 
2 .  höchstens drei weitere Fächer, die im Hinbl ick auf Vor

kenntnisse oder Fertigkeiten für die'angestrebte Schulart 
(Form, Fachrichtung ) erforderl ich s ind (Pfl ichtfächer) 
und 

3 .  weitere prüfungsgebiete nach Wahl des Aufnahmsbewerbers 
aus dem Bereich der angestrebten Schulart (Fachrichtung ) ,  
seiner fachl ichen Voraussetzungen oder der angestrebten 
Schulart (Fachrichtung) entsprechenden berufl ichen Tätig
ke itsfelder (Wahl fächer) . 

Die Zahl der Pfl icht- und Wahl fächer gemäß Z 2 und 3 hat zusammen 
vier zu betragen . 

(4) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Ver
ordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgabe der Studienberechti
gungsprüfung und die e inzelnen Schularten nähere Bestimmungen 
betreffend den Aufsatz zu erlassen sowie die Pfl ichtfächer und die 
Art der Durchführung der Prüfung (schriftl ich, mündlich oder prak
tisch ) festzulegen . 

• 
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( 5 ) Für die Zulassung und Durchführung der Studienberech
tigungsprüfung ist § 42 des Schulunterrichtsgesetzes anzuwenden, 
sowe it in den vorstehenden Absätzen nicht anderes bestimmt wird .  

( 6) Die Studienberechtigungsprüfung ist an der Schule abzu
legen, die der Aufnahmsbewerber besuchen wi l l . Eine erfolgreich 
abge legte Studienberechtigungsprüfung gilt auch für andere Schulen 
gle icher Art (Fachrichtung ) .  

(7) Erfolgreich abge legte Studienberechtigungsprüfungen nach 
dem Studienberechtigungsgesetz, BGBI . Nr .  292/1985 in der jeweils 
ge ltenden Fassung, und Teile von so lchen Prüfungen sowie erfolg
re ich abge legte Teile e iner Re ifeprüfung an höheren Schulen für 
Berufstätige s ind als Prüfungen gemäß Abs . 3 anzuerkennen, sowe it 
s ie diesen nach Inhalt und Umfang entsprechen . "  

8 .  § 10 Abs . 2 und 3 lautet:  

" ( 2) Im Lehrplan ( §  6) der Grundschule s ind vorzusehen : 
a )  als Pfl ichtgegenstände : Rel igion, Lesen, Schreiben, 

Deutsch, Sachunterricht (Heimat- und Naturkunde ) ,  Mathe
matik, Mus i kerziehung, Bildnerische Erziehung, Techni
sches Werken, Texti les Werken, Leibesübungen; 

b )  als verbindliche Übungen : Verkehrserziehung und in der 
3 .  und 4 .  Schulstufe (für Schüler, die den zweisprachigen 
Unterricht an Vo lksschulen für sprachliche Minderheiten 
angeme ldet s ind, als unverbindl iche Übung ) eine lebende 
Fremdsprache . 

(3) Im Lehrplan ( §  6) der Oberstufe s ind als Pfl ichtgegen
stände vorzusehen : Re l igion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, 
Geschichte und Sozialkunde, Geographie und wirtschaftskunde, 
Mathematik, Geometrisches Zeichnen, Bio logie und Umwel tkunde, 
Phys ik und Chemie, Mus i kerziehung, Bi ldnerische Erziehung, 
Technisches Werken, Texti les Werken, Hauswirtschaft, Leibes
übungen . D ie Bi ldungs- und Lehraufgaben sowie der Lehrstoff haben 

• s ich je nach den örtl ichen Gegebenheiten arn Lehrplan der Haupt
·schule ( §  1 6 )  zu orientieren . "  

.. 

• 9 .  (G r u n d s a t z b e s t i m  m u n g) § 1 1  Abs . 1 lautet:  

" ( 1 )  Die Volksschule umfaßt jedenfal ls die ersten vier Schul
stufen sowie be i Bedarf die Vorschulstufe und in der Oberstufe 
vier Schulstufen . Sowe it es die Schülerzahl zuläßt, hat in der 
Grundschule und in der Obers tufe den Schulstufen jewe ils eine 
Klasse zu entsprechen . "  
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1 0 . ( G  r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g) Dem § 1 1  wird 
angefügt : 

" ( 4) Volksschulen können als ganztägige Volksschulen geführt 
werden . "  

1 1 . ( G  r u n d s a t z  b e s t i m m u n g) Im § 13  erhält � 

Abs . 3 die Bezeichnung " ( 4) "  und wird als neuer Abs . 3 eingefügt : 

" ( 3) An ganztägigen Schul formen kann für die Leitung des Be
treuungsteiles ein Lehrer oder Erzieher vorgesehen werden und sind 
für die gegenstandsbezogene Lernzeit die erforderlichen Lehrer und 
für die individue l le Lernzeit und die Freizeit die erforderlichen 
Lehrer oder Erzieher zu beste l len . " 

1 2 . ( G  r u n d s a t z b e s t i m m u n g) Dem § 1 4  wird 
angefügt :  

" ( 4) Die Ausführungsgesetzgebung hat für ganztägige Schulfor
men festzulegen , bei we lcher Zahl zum Betreuungsteil angemeldeter 
Schüler Gruppen zu bilden sind; ferner ist die Höchstzahl der 
Schüler einer Gruppe festzulegen . Für die Gruppe für gegenstands
bezogene Lernzeit darf die Mindestzahl der angemeldeten Schüler 1 0  
nicht unterschreiten und die Höchstzahl der angemeldeten Schüler 
15 nicht unterschreiten und 30 nicht überschreiten . "  

1 3 .  § 1 6  Abs . 1 lautet:  

" ( 1)  Im Lehrplan ( §  6) der Hauptschule sind als Pflichtgegen
stände vorzusehen : Re ligion , Deutsch, Lebende Fremdsprache , 
Geschichte und Sozialkunde , Geographie und Wirtschaftskunde , 
Mathematik, Geometrisches Zeichnen , Bio logie und Umweltkunde, 
Physik und Chemie , Musikerziehung , Bildnerische Erziehung , Techni
sches Werken , Textiles Werken , Hauswirtschaft, Leibesübungen." 

1 4 .  § 1 6  Abs . 3 lautet:  

" ( 3) Im Lehrplan ist als unverbindliche Übung Einführung in 
die Informatik vorzusehen . "  

1 5 . ( G  r u n d s a t z b e s t i m m u n g) Dem § 18 wird 
angefügt : 

" ( 4) Hauptschulen können als ganztägige Hauptschulen geführt 
werden . "  

,. 

• 

• 

181/ME XVIII. GP - Entwurf 17 von 145

www.parlament.gv.at



• 

I 

- 1 3  -

1 6 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s. t i m  m u n g) § 20 Abs .  3 
lautet:  

" ( 3)  § 1 3  Abs .  3 und 4 ist anzuwenden . "  

1 7 .  ( G  r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g) Dem § 2 1  wird 
angefügt:  

" ( 4) § 1 4  Abs .  4 i st anzuwenden . "  

1 8 . ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g) Dem § 24 wird 
angefügt : 

" ( 3 )  Sonderschu len können als ganztägige Sonderschulen geführt 
werden . "  

1 9 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g) § 2 5  Abs .  1 
laute t:  

"(1) Sonderschulen sind je nach den örtl ichen Erfordernissen 
zu führen 

a) 
b) 

als se lbständige Schulen oder 
als Sonderschulklassen , die einer Vo lks- oder Hauptschule 
oder einem po lytechnischen Lehrgang oder einer Sonder
schule anderer Art angeschlossen sind . 

Im Fal le der l i t .  b i st be i ganztägigen Schul formen im Betreuungs
te i l  eine integrative Gruppenbi ldung anzustreben . Ferner können in 
e iner Sonderschulklasse Abtei lungen eingerichtet werden , die ver
schiedenen Sonderschularten entsprechen . "  

2 0 . ( G  r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g) Dem § 27 wird 
angefügt : 

" ( 6) Die Ausführungsgesetzgebung hat für ganztägige Sonder-
• schulen festzulegen , be i we lcher Zahl angemeldeter Schüler Gruppen 

zu bi lden sind; ferner ist die Höchstzahl der Schüler in einer 
Gruppe festzulegen . "  

2 1 . ( G  r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g) Dem § 30  wird 
angefügt : 

" ( 4) po lytechni sche Lehrgänge können als ganztägige Po lytech
nische Lehrgänge geführ't werden . "  
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2 2 . ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g) § 32  Abs.  3 
laute t :  

" ( 3 )  § 1 3  Abs . 3 und 4 ist anzuwenden . "  

2 3 . ( G  r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g) Dem § 33 wird 
angefügt : 

" ( 4) § 1 4  Abs . 4 i st anzuwenden . "  

2 4. Dem § 3 5  wird angefügt : 

" ( 5)  Allgeme inbi ldende höhere Schulen mit Unter- und Oberstufe 
können mit ganztägiger Unterstufe geführt werden . "  

2 5 . Im § 3 9  Abs . 1 lautet Z 1 :  

"1 . in al len Formen : 
Re ligion , Deutsch , eine lebende Fremdsprache , Geschichte 
und Sozialkunde , Geographie und Wirtschaftskunde , Mathe
matik , Biologie und Umwe ltkunde , Physik , Chemie , psycho
logie und Phi losophie ( in der Oberstufe) , Informatik ( in 
der Oberstufe) , Musikerz iehung , Bi ldnerische Erziehung , 
Technisches Werken , Texti les Werken ( in der 1 .  und 
2 .  Klasse) , Leibesübungen; " .  

2 6 .  Im § 3 9  Abs .  1 lautet Z 3 :  

"3 . in al len Formen der Oberstufe in der 6 .  bis 8 .  Klasse im 
Rahmen der vom Bundesminister für Unterricht und Kunst 
festzulegenden Wochenstundenanzahl als durch den Schul
geme inschaftsausschuß festzulegende Wahlpfl ichtgegen
stände : 
a) we itere Pfl ichtgegenstände und ( oder) 
b) Wahlpfl ichtgegenstände zur Vertiefung und Erwei 

terung des Bildungsinhaltes von für die betreffende 
Oberstufenform in Z 1 und 2 vorgesehenen Pfl icht
gegenständen . "  

2 7 .  An die Ste l le des § 3 9  Abs .  3 und 4 tritt folgender 
Abs .  3 :  

" ( 3 )  Die Lehrpläne der Sonderformen ( §  3 7) haben sich unter 
Bedachtnahme auf die besonderen Aufgaben dieser Schulen im wesent
lichen nach den Lehrplänen der entsprechenden im § 3 6  genannten 

• 
r 

• 
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Formen zu richten , wobei das Angebot von Wahlpfl ichtgegenständen 
( Abs.  1 Z 3 )  entfal len kann; bei Entfall  von Wahlpfl ichtgegen
ständen können entsprechende Freigegenstände geführt werden . "  

28 . Im § 3 9  erhält der bisherige Abs.  5 die Beze ichnung " ( 4) " . 

2 9 .  Im § 42 erhält Abs . 3 die Beze ichnung " ( 4) "  und ist als 
Abs.  3 e inzufügen : 

" ( 3 ) An ganztägigen schulformen kann für die Leitung des Be
treuungste i les ein Lehrer oder Erz ieher bestellt werden und sind 
für die gegenstandsbezogene Lernze it die erforderl ichen Lehrer und 
für die individuel le Lernzeit und die Freizeit die erforderl ichen 
Lehrer oder Erz ieher zu beste l len . " 

30 . § 43 samt Überschrift laute t :  

"K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z  a h 1 

§ 43. Die Klassenschülerzah l  an der allgeme inbi ldenden höheren 
Schule darf 30  nicht übersteigen und sol l  2 0  nicht unterschre iten . 
Um Abweisungen zu vermeiden , kann die Klassenschülerhöchstzahl bis 
auf 2 0  vH überschritten werden; darüber hat die Schulbehörde 
erster Instanz zu entscheiden . "  

3 1 . ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g) § 49 Abs .  4 
lautet:  

" ( 4) Im Fal le einer Unterbrechung des Lehrganges an einer 
lehrgangsmäß igen Berufsschule aus Anlaß von Ferien ist die vo l le 
Gesamtdauer des lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtes anzu
streben; ke inesfa l l s  darf die im Lehrplan vorgesehene Zahl der 
Unterrichtsstunden für die jewe i l ige schulstufe um mehr als ein 
Zehnte l unterschritten werden . "  

3 2 .  ( G  r u n  d s a t z b e s t i m  m u n g) § 50 Abs .  3 
. • lautet:  

" ( 3) § 1 3  Abs . 4 ist anzuwenden . "  

3 3 . In den §§ 5 6  und 70 lautet jewe i l s  Abs .  3 :  

" ( 3)  § 42 Abs .  4 i st anzuwenden . "  

3 4 .  § 5 7  samt Überschrift lautet : 
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"K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z  a h 1 

§ 57. D ie Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden mitt
leren Schule darf 30  nicht übersteigen und sol l  2 0  nicht unter
schre iten. Um Abwe isungen zu verme iden , kann die Klassenschüler
höchstzahl bis auf 2 0  vH überschritten werden; darüber hat die 
Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden . "  

3 5 . Im § 58 Abs .  4 l i t .  a ,  § 62 Abs.  3 l i t .  a und § 63 ADs . 4 
l i t .  a treten an die Stelle des Wortes "Staatsbürgerkunde" die 
Worte "Po l i tische Bi ldung".  

3 6 .  § 58 Abs . 4 l i t .  b laute t :  

"b) die i m  Hinbl ick auf die künftige Berufstätigkeit erfor
derl ichen mathematischen , naturwissenschaftl ichen , fach
theoretischen , praktischen , betriebswirtschaftl ichen und 
rechtl ichen Unterrichtsgegenstände , ferner Pfl icht
praktika . "  

3 7 .  Im § 58 Abs . 5 entfällt der zweite Satz . 

38 . Im § 59 Abs .  1 lautet der letzte Satz : 

"D iese Sonderformen können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden , we lche in Semester zu gliedern sind . " 

3 9 .  § 60 Abs . 2 lautet:  

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6)  der Handel sschule sind als Pfl icht
gegenstände vorzusehen : 

a) Rel igion , Deutsch , e ine lebende Fremdsprache , Po liti sche 
Bildung , Geschichte , Geographie , Leibesübungen; 

b) die im Hinbl ick auf die zukünftige Berufstätigkeit er
forderl ichen naturwissenschaftl ichen , fachtheoretischen , 
praktischen , betriebswirtschaftl ichen und rechtlichen 
Unterrichtsgegenstände . "  .. 

40 . Dem § 60 wird folgender Abs .  3 angefügt : 

" ( 3 )  D ie Ausbildung an den Handel sschulen wird durch die Ab
schlußprüfung beendet. " 
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41 . Im § 61 Abs .  1 lit .  a lautet der erste Satz : 

"Handel sschulen für Berufstätige, welche die Aufgabe haben, in 
einem viersemestrigen B ildungsgang Personen, die die achte Schul
stufe erfolgreich abgeschlossen haben und das 17. Lebensjahr 
spätestens im Kalenderjahr der Aufnahme vol lenden sowie eine Be
rufsausbildung abgeschlossen haben oder in das Berufsleben einge
treten sind, zum Bildungsziel der Hande lsschule zu führen . "  

42 . Im § 61 Abs . 1 l it .  c lautet der zweite Satz : 

"Die Spezia l lehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden, we lche in Semester zu gliedern sind . "  

43 . Im § 61 Abs .  1 lit .  d lautet der zwe ite Satz : 

"D ie Vorbereitungs lehrgänge können auch als Schulen für Be
rufstätige geführt werden, we lche in Semester zu gliedern sind . "  

44 . § 62 Abs . 3 l it .  b lautet:  

"b) die im Hinbl ick auf die künftige Berufstätigkeit erfor
derlichen naturwissenschaftl ichen, fachtheoretischen, 
praktischen, betriebswirtschaftlichen, lebenskundlichen 
und musischen Unterrichtsgegenstände . "  

45 . Dem § 62 wird fo lgender Abs .  4 angefügt : 

" ( 4) Die Ausbildung an den dreijährigen Fachschulen für 
wirtschaftliche Berufe wird durch die Abschlußprüfung beendet. " 

46 . Im § 62a Abs .  1 lit .  b lautet:  

"b) Spezial lehrgänge können für Personen, die eine mittlere 
oder höhere Schule erfolgreich abgeschlossen oder die 
Lehrabschlußprüfung erfolgreich abge legt haben, zur 
Vermittlung e iner Spez ialausb i ldung oder Ergänzung ihrer 
Fachausbildung mit e iner Dauer bis zu einem Jahr geführt 
werden . Die Spez ial lehrgänge können auch als Schulen fü.r 
Berufstätige e ingerichtet werden, welche in Semester zu 
gliedern sind . "  
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47 . § 63 Abs. 4 lit. b lautet :  

"b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigke it erfor
derlichen fachtheoretischen, rechtlichen , praktischen , 
lebenskundlichen und musischen Unterrichtsgegenstände so
wie Praktika. " 

48. § 63a Abs. 1 und 2 lautet:  

" ( 1 )  Als Sonderformen der Fachschule für Soz ialberufe können 
geführt werden : 

a) Lehrgänge und Kurse zur Ausbi ldung auf verschiedenen 
soz ialen Gebieten mit e iner Dauer bis zu zwei Jahren , 

b) Spez ial lehrgänge können für Personen , die eine Ausbildung 
auf soz ialberuflichem Gebiet erfolgreich abgeschlossen 
haben , zur Vermittlung einer Spezialausbildung mit einer 
Dauer bis zu zwe i Jahren geführt werden. 

( 2 )  Fachschulen für Soz ialberufe ( einschl ießlich der Lehrgänge 
und Kurse sowie der Spez iallehrgänge) können auch als Schulen für 
Berufstätige geführt werden , welche in Semester zu gliedern sind . " 

49. Dem § 64 wird folgender Abs. 4 angefügt : 

" ( 4) Bei berufsb i ldenden mittleren Bundesschulen für Berufs
tätige ist der im Abs. 2 angeführten Bezeichnung der Ausdruck "für 
Berufstätige" anzufügen. "  

5 0 . Im § 69 Abs. 1 entfällt der zwe ite Satz. 

5 1 . § 7 1  samt Üb�rschrift lautet:  

"K 1 a s s e n s c h ü 1 e r z  a h 1 

§ 71. Die Klassenschülerzahl an einer berufsbildenden höheren 
schule darf 30 nicht übersteigen und soll 2 0  nicht unterschreiten. 
Um Abwe isungen zu verme iden , kann die Klassenschülerhöchstz ahl bis 
auf 2 0  vH überschritten werden; darüber hat die Schulbehörde 
erster Instanz zu entscheiden. "  

5 2 . § 7 2  Abs. 5 lautet:  

" ( 5 )  In den Lehrplänen ( §  6) für die einzelnen Fachrichtungen 
der Höheren technischen und gewerbl ichen Lehranstalten sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : 

, \ 
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a) Re ligion , Deutsch , eine lebende Fremdsprache , Geschichte , 
Geographie , Politische Bildung , Leibesübungen; 

b) die im Hinbl ick auf die künftige Berufstätigkeit erfor
derlichen mathematischen , naturwissenschaftlichen , fach
theoretischen , praktischen , wirtschaftlichen und recht
lichen Unterrichtsgegenstände , ferner Pflichtpraktika . "  

5 3 . Im § 7 3  Abs .  1 lit .  a lautet der erste Satz : 

"Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten für Berufs
tätige , we lche die Aufgabe haben , in einem achtsemestrigen 
Bildungsgang Personen , die das 1 7 . Lebensjahr spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme vo l lenden und eine Berufsausbildung ab
geschlossen haben oder in das Berufsleben eingetreten sind , zum 
Bildungszie l der Höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt 
zu führen . "  

54 . Im § 7 3  Abs .  1 lit .  b lautet der letzte Satz : 

"Aufbau lehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige , er
forderlichenfall� unter Verlängerung der Ausbildungsdauer , geführt 
werden; sie sind in Semester zu gliedern . "  

5 5 . Im § 73 Abs .  1 lit .  c ,  § 7 5  Abs . 1 lit .  c und § 7 7  Abs . 1 
lit .  c lautet jeweils der dritte Satz : 

"Der Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprüfung abge
schlossen , die auf jene Unterrichtsgegenstände bzw . Lehrstoffe zu 
beschränken ist, die nicht im wesentlichen bereits durch den vor 
dem Besuch des Ko l legs zurückgelegten Bildungsgang nachgewiesen 
sind; wird das Kol leg auf Grund einer Studienberechtigungsprüfung 
( §  8e) besucht, kann der Ausbildungsgang statt durch eine Reife
prüfung durch eine Abschlußprüfung abgeschlossen werden , deren 
Inhalt auf den berufsbildenden Ausbildungsbereich des Ko l legs zu 
beschränken ist . " 

5 6 . § 74 Abs .  2 lautet:  

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Handelsakademie sind als Pflicht
gegenstände vorzusehen : 

a) Re ligion , Deutsch , zwei lebende Fremdsprachen , 
Geschichte , Geographie , Politische Bildung , Leibes
übungen; 
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b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit e�for
derlichen mathematischen , naturwissenschaftlichen , fach
theoretischen , praktischen , wirtschaftlichen und recht
lichen unterrichtsgegenstände . "  

5 7 . § 7 5  Abs . 1 l it .  a lautet:  

"a) Hande lsakademien für Berufstätige , we lche die Aufgabe 
haben , in einem achtsemestrigen Bildungsgang Personen , 
die das 1 7 .  Lebensjahr spätestens im Kalenderjahr der 
Aufnahme vo l lenden und eine Berufsausbildung abgeschlos
sen haben oder in das Berufsleben eingetreten sind, zum 
Bildungszie l einer Hande lsakademie zu führen . "  

58 . Im § 7 5  Abs .  1 lit .  b lautet der letzte Satz : 

"Aufbau lehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige , er
forderlichenfalls unter Verlängerung der Ausbildungsdauer , geführt 
werden; sie sind in Semester zu gliedern . "  

59 . § 76 Abs .  2 lautet:  

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Höheren Lehranstalt für wirtschaft
liche Berufe sind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a) Religion , Deutsch , zwei lebende Fremdsprachen , 
Geschichte , Geographie , Po litische Bildung , Musikerzie
hung , Bildnerische Erziehung , Leibesübungen; 

b) die im Hinblick auf die künftige Berufstätigkeit erfor
derlichen mathematischen , naturwissenschaftlichen , fach
theoretischen , wirtschaftlichen , rechtlichen und berufs
kundlichen unterrichtsgegenstände , ferner Pflichtprak
tika . "  

60 . Im § 77 Abs .  1 lit .  a lautet der erste Satz : 

"Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe für Berufs
tätige , we lche die Aufgabe haben , in einem achtsemestrigen B11-
dungsgang Personen , die das 1 7. Lebensjahr spätestens im Kalender
jahr'der Aufnahme vol lenden und eine Berufsausbildung abge
schlossen haben oder in das Berufsleben ( einschließ lich der Tätig
keit im eigenen Haushalt) eingetreten sind , zum Bildungsziel der 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe zu führen . "  

j 
, 
l 
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6 1 . Im § 7 7  Abs . 1 l i t . b lautet der letzte Satz : 

"Aufbau lehrgänge können auch als Schulen für Berufstätige , er
forderl ichenfa l l s  unter Verlängerung der Ausbi ldungsdauer ,  geführt 
werden ; s ie s ind in Semester zu gliedern . "  

62 . § 80 Abs . 1 lautet : 

" ( 1 )  Die Akademie für Soz ialarbe it umfaßt sechs Semester . "  

63. Im § 81 entfäl l t  Abs . 2 und erhalten die Abs . 3 und 4 die 
Bezeichnungen " ( 2 ) "  und " ( 3 ) " .  

64 . Im § 82 entfällt Abs . 2 und erhält Abs . 3 die Bezeichnung 
" ( 2 ) " .  

65 . Im § 82 erhält der bisherige Abs . 4 die Bezeichnung " ( 3) " 
und lautet : 

" ( 3 )  D ie näheren Vorschriften über die Eignungsprüfung 
( Abs . 1 )  werden durch e in gesondertes Bundesgesetz gerege lt . " 

6 6 . § 83 Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  D ie erfo lgre iche Ablegung der D iplomprüfung berechtigt 
Abso lventen , die ohne Reifeprüfung die Akademie für Sozialarbeit 
besucht haben , zum Besuch e inschlägiger Studiene inrichtungen an 
e iner Hochschule , für die die ReiLeprüfung Immatrikulationsvoraus
setzung ist . We lche Studienrichtungen e inschlägig und in welchen 
Fäl len Zusatzprüfungen abzulegen s ind , ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu bestimmen . "  

6 7 . In den §§ 84 und 1 1 5  lautet j eweils Abs . 2 :  

" ( 2 )  § 4 2  Abs . 4 ist anzuwenden . "  

68 . Im § 9 6  Abs . 1 l i t . a tritt an die Ste l le des Wortes 
" Instrumentalmus ik" das Wort " Instrumentalunterricht" . 

69 . In den §§ 9 9  und 1 0 7  lautet j ewei l s  Abs . 3 :  

" ( 3) Die §§ 42 Abs . 4 und 1 2 3  Abs . 2 s ind anzuwenden . "  

7 0 . § 1 0 0  samt Überschrift lautet : 
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"K 1 a s s  e n s c h ü 1 e r z  a h 1 

§ 100. D ie Klassenschü lerzahl an e iner Bi ldungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik darf 3 0  nicht überste igen und so l l  2 0  nicht 
unterschre iten . Um Abwe isungen zu verme iden , kann die Klassen
schülerhöchstzahl bis auf 20 vH überschritten werden ; darüber hat 
die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden . "  

7 1 . Im § 104 Abs . 1 l it . a tritt an die Ste l le des Wortes 
" Instrumentalmus ik" das Wort " Instrumentalunterricht" . 

72 . Dem § 1 0 6  Abs . 2 wird folgender' Satz angefügt : 

"Wird das Kol leg auf Grund e iner Studienberechtigungsprüfung 
(§ 8e ) besucht , kann der Ausbi ldungsgang statt durch eine Reife
und Befähigungsprüfung durch e ine Befähigungsprüfung abgeschlossen 
werden , deren I nhalt auf den berufsbi ldenden Ausbi ldungsbereich 
des Ko l legs zu beschränken ist . "  

' 

7 3 . § 1 08 samt Überschrift lautet : 

"K 1 a s s  e n s c h ü 1 e r z  a h 1 

§ 108. D ie Klassenschülerzahl an e iner Bi ldungsanstalt für 
Erz ieher darf 30 nicht überste igen und so l l  20 nicht unter
schre iten . Um Abwe isungen zu vermeiden , kann die Klassenschüler
höchstzahl bis auf 20 vH überschritten werden ; darüber hat die 
Schulbehörde erster I nstanz zu entsche iden . "  

74 . § 110 samt Überschrift lautet : 

"A u f g a b  e d e r  B e r u f  s p ä d a g 0 g i s  c h e n 
A k a d e  m i e n 

§ 110. Die Berufspädagogischen Akademien haben die Aufgabe , 
aufbauend auf dem B i ldungsgut e iner höheren Schule , e iner Meistel"
ausbi ldung oder gleichwertigen Befähigung Berufsschul lehrer , 
Lehrer für den ernährungswi rtschaftlichen und haushaltstechnischen 
Unterricht an berufsbi ldenden mittleren und höheren Schulen , 
Lehrer für den technischen und gewerbl ichen Fachunterricht an be
rufsbi ldenden mittleren und höheren Schulen sowie Lehrer für Text
verarbeitung ( Computerunterstützte Textverarbeitung , Stenotypie , 
phonotypie ) heranzub i lden , die nach Berufsges innung , Berufswissen 
und Berufskönnen geeignet s ind , die Aufgaben des betreffenden 
Lehrberufs zu erfü l len . Ferner können die Berufspädagogischen 

• 
\ 
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Akademien entsprechend den unterrichtl ichen Erfordernissen be
rufspädagogische Tatsachenforschung betreiben . "  

7 5 . Im § 1 1 1  Abs . 4 lauten die l it . b und c :  

"b ) Abte i lung für die Lehramtsausbi ldung für den ernährungs
wirtschaftl ichen und haushaltstechnischen Fachunterricht , 

c )  Abte i lung für den technischen und gewerbl ichen Fachunter
richt , " .  

7 6. § 1 1 2  Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Für Lehrer , die in e inem D ienstverhältnis stehen oder ge
standen waren , können in den Lehrplänen verkürzte Studiengänge 
vorgesehen werden , wenn im Hinblick auf die in der praktischen 
Unterrichtsarbe it gewonnenen Erfahrungen und die Abso lvierung von 
e inschlägigen Lehrveranstaltungen , die an Pädagogischen Instituten 
e inzurichten s ind , die Erre ichung des Bi ldungsz ieles der be
treffenden Lehramtsausbi ldung erwartet werden kann . "  

7 7 . § 1 1 3  Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Voraussetzung für die Aufnahme in e ine Berufspädagogische 
Akademie , Abteilung für die Lehramtsausbi ldung für den ernährungs
wirtschaftl ichen und haushaltstechnischen Fachunterricht , ist die 
erfo lgre iche Ablegung der Re ifeprüfung einer höheren Schule . "  

78 . Im § 1 1 3  Abs . 3 lautet die E inleitung : 

"Voraussetzung für die Aufnahme in e ine Berufspädagogische 
Akademie , Abte i lung für den technischen und gewerblichen Fach
unterricht , i st : " .  

7 9 . Im § 1 14 Abs . 1 lauten die l i t . b und c :  

"b ) bei der Lehramtsausbi ldung für den ernährungswirtschaft
l ichen und haushaltstechnischen Fachunterricht mit der 
Lehramtsprüfung für den ernährungswirtschaftlichen und 
haushal ts technischen Fachunterricht an berufsbildenden 

c )  
mittleren und höheren Schulen ; 
bei der Lehramtsausbi ldung für den technischen und ge
werb l ichen Fachunterricht mit der Lehramtsprüfung für den 
technischen und gewerbl ichen Fachunterricht an berufsbil
denden mittleren und höheren Schulen ; " .  
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80 . Dem § 1 1 4  wird folgender Abs . 3 angefügt : 

" ( 3 )  Die erfolgre iche Ablegung e iner Lehramtsprüfung berech
tigt Personen , die die Berufspädagogische Akademie nach Ablegung 
einer Studienberechtigungsprüfung ( §  8e ) besucht haben , zum Besuch 
e inschlägiger Studienrichtungen an e iner Hochschule , für die die 
Re ifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist . Welche Studien
richtungen e inschlägig und in welchen Fäl len Zusatzprüfungen abzu
legen s ind , ist durch Verordnung des Bundesministers für Unter
richt und Kunst im E invernehmen mit dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung zu bestimmen . "  

81 . Im § 1 19 Abs . 6 entfal len der dritte und vierte Satz . 

82 . § 1 1 9  Abs . 7 lautet : 

" ( 7 )  D ie Übungshauptschule umfaßt vier Schulstufen . Jede 
Schulstufe hat e iner Klasse zu entsprechen . D ie Schüler e iner 
Schulstufe s ind in den Pf l ichtgegenständen Deutsch , Mathematik und 
lebende Fremdsprache entsprechend der Einstufung in die Leistungs
gruppen nach Möglichkeit in Schülergruppen , in den übrigen Unter
richtsgegenständen ohne Berücks ichtigung ihrer Leistungsfähigkeit 
in Klassen zusammenzufassen . D ie Zahl der Schüler in e iner Klasse 
der Übungshauptschule darf 3 0  nicht überste igen . "  

83 . Im § 1 1 9  Abs . 8 entfal len der dritte und vierte Satz . 

84 . Der bisherige wortlaut des § 1 2 2  erhält die Absatzbe
zeichnung " ( 1 ) " ;  als Abs . 2 s ind angefügt : 

" ( 2 )  D ie erfolgreiche Ablegung e iner Lehramtsprüfung berech
tigt Personen , die die Pädagogische Akademie nach e iner Studien
berechtigungsprüfung ( §  8e ) besucht haben , zum Besuch e inschlägi
ger Studienrichtungen an e iner Hochschule , für die die Reifeprü
fung Immatrikulationsvoraussetzung ist .  We lche Studienrichtungen 
e inschlägig und in welchen Fäl len Zusatzprüfungen abzulegen s ind , 
ist durch Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst 
im E invernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung zu bestimmen . "  

85 . I n  den §§ 1 2 3  und 1 2 7  lautet j ewe i l s  Abs . 4 :  

" ( 4 )  § 42 Abs . 4 ist anzuwenden . "  

,r 

.. 
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86 . Dem § 1 3 1  werden fo lgende Abs . 6 und 7 angefügt : 

" ( 6 )  D ie folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl . Nr . . . .  / 1 9 9 2  treten wie fo lgt in 
Kraft : 

1 .  § 2 a  mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesge-
setzblatt , 

2 .  § 7 Abs . 5a und § 8e mit 1 .  Jänner 1 99 3 , 
3 .  § 2 Abs . 3 ,  § 5 Abs . 2 ,  § 6 ,  § 8 l i t . i ,  § 8a Abs . 1 und 

2 ,  § 8b , § 8d Abs . 1 und 2 ,  § 1 0  Abs . 2 und 3 ,  § 1 6  
Abs . 1 und 3 ,  § 3 5  Abs . 5 ,  § 39 Abs . 1 Z 1 und 3 sowie 
Abs . 3 und 4 ,  § 42 Abs . 3 und 4 ,  § 43 , § 56 Abs . 3 ,  § 5 7 , 
§ 58 Abs . 4 und 5 ,  § 59 Abs . 1 ,  § 60 Abs . 2 ,  § 6 1  Abs . 1 ,  
§ 62 Abs . 3 ,  § 62a Abs . 1 ,  § 63 Abs . 4 ,  § 63a Abs . 1 und 
2 ,  § 64 Abs . 4 ,  § 69 Abs . 1 ,  § 7 0  Abs . 3 ,  § 7 1 ,  § 7 2  
Abs . 5 ,  § 7 3  Abs . 1 ,  § 74 Abs . 2 ,  § 7 5  Abs . 1, § 7 6  
Abs . 2 ,  § 7 7  Abs . 1 ,  § 8 0  Abs . 1 ,  § 81 Abs . 2 und 3 ,  § 82 
Abs . 2 und 3 ,  § 83 Abs . 2 ,  § 84 Abs . 2 ,  § 96 Abs . 1 ,  § 99 
Abs . 3 ,  § 1 0 0 , § 104 Abs . 1 ,  § 1 0 6  Abs . 2 ,  § 107 Abs . 3 ,  
§ 108 , § 1 1 0 , § 1 1 1  Abs . 4 ,  § 1 1 2  Abs . 2 ,  § 1 1 3  Abs . 2 
und 3 ,  § 1 1 4  Abs . 1 und 3. , § 1 1 5  Abs . 2 ,  § 1 1 9  Abs . 6 bis 
8 ,  § 1 2 2 , § 123 Abs . 4 ,  § 1 2 7  Abs . 4 ,  § 1 3 1a Abs . 7 ,  
§ 1 31b Abs . 3 und § 1 3 3  Abs . 1 mit 1 .  September 1 9 9 3 , 

4 .  § 6 0  Abs . 3 und § 62 Abs . 4 mit 1 .  Jänner 1 99 6 ,  
5 .  die Grundsatzbestimmungen des § 8a Abs . 3 ,  § 8e , § 8d 

Abs . 3 ,  § 1 1  Abs . 1 und 4 ,  § 13 Abs . 3 und 4 ,  § 14 
Abs . 4 ,  § 18 Abs . 4 ,  § 2 0  Abs . 3 ,  § 2 1  Abs . 4,  § 24 
Abs . 3 ,  § 2 5  Abs . 1 ,  § 2 7  Abs . 6 ,  § 3 0  Abs . 4,  § 3 2  
Abs . 3 ,  § 3 3  Abs . 4 ,  § 49 Abs . 4 und § 50 Abs . 3 gegen
über den Ländern mit Ablauf des Tages der Kundmaehung im 
Bundesgesetzblat t ;  die Ausführungsbestimmungen , ausge
nommen j ene zu § 49 Abs . 4 ,  s ind mit 1 .  September 1993  in 
Kraft zu setzen . 

Verordnungen auf Grund der in Z 2 bis 4 genannten Bestimmungen 
können bere i ts von dem der Kundmaehung des genannten Bundes
gesetzes im Bundesgesetzblatt folgenden Tag an erlassen werden ; 
s ie treten frühestens mit den im ersten Satz dieses Absatzes be
zeiehneten Zeitpunkten in Kraft . "  

87 . § 1 3 1a Abs . 7 lautet : 

" ( 7 )  Für Sehulversuehe im S inne des Abs . 1 ist § 7 Abs , 1 bis 
5 und 6 anzuwenden . "  

181/ME XVIII. GP - Entwurf30 von 145

www.parlament.gv.at



- 2 6  -

88 . Im § 1 3 1b Abs . 3 tritt an die Ste l le des Z itates n §  7 n  das 
Z i tat n §  7 Abs . 1 bis 5 und 6 n . 

89 . § 1 3 3  Abs . 1 lautet : 

n ( l ) Mit der Vo l l z iehung des Bundesgesetzes , sowe it s ie in die 
Zuständigke it des Bundes fäl l t ,  ist der Bundesminister für unter
richt und Kunst , h ins ichtl ich der Vorbereitung und Erlassung .der 
verordnungen auf Grund des § 5 Abs . 2 im E invernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen und der Verordnungen auf Grund der §§ 41 
Abs . 2 ,  69 Abs . 2 ,  83  Abs . 2 ,  98 Abs . 3 ,  1 0 6  Abs . 4,  114  Abs . 3 ,  
122  Abs . 2 und 1 3 1d Abs . 4 sowie hins ichtl ich des Zusammenwirkens 
mit den Univers itäten und Hochschulen gemäß § 1 2 6  Abs . 2 im 
E invernehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung , betraut . n 

Artikel I I  

Die 1 2 . Schulorganisationsgesetz-Novel le ,  BGBI . Nr .  4 67/1990 , 
wird wie fo lgt geändert : 

1 .  Artike l 1 1  lautet : 

nArtikel I I  

D i e  erfolgre iche Ablegung der Lehramtsprüfung an einer 
Re l igionspädagogischen Akademie mit Öffentl ichke itsrecht nach dem 
Besuch e ines Vorbere itungs lehrganges oder e iner Studienberechti
gungsprüfung sowie an e iner seinerzeitigen Rel igionspädagogischen 
Lehranstalt mit Öffentl ichke itsrecht , deren Lehrplan mit dem Lehr
plan einer Re l igionspädagogischen Akademie gle ich war , berechtigt 
zum Besuch e inschlägiger Studienrichtungen an e iner Hochschule , 
für die die Re ifeprüfung Immatrikulationsvoraussetzung ist , sowie 
zum Besuch e iner Pädagogischen Akademie und - sofern die neben der 
Reifeprüfung erforderl ichen Aufnahmsvoraussetzungen erfü l lt werden 
- e iner Berufspädagogischen Akademie . We lche Studienrichtungen von 
Hochschulen e inschlägig und in welchen Fäl len für den Hochschul
besuch Zusatzprüfungen abzulegen s ind , ist durch Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst im E invernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu bestimmen . "  

2 .  Im Artikel 1 1 1  wird nach dem Abs . 1 folgender Abs . la 
e ingefügt : 

n ( la )  Artike l 1 1  in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB l . Nr . . . .  / 1 9 9 2  tritt mit 1 .  september 1 9 9 3  in Kraft . n  

," 

t 
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Probleme : 
1 .  Derzei t  gibt es viele Schulversuche mit dem Z ie l  e iner Ab

weichung von den bestehenden engen administrativen und pädago
gischen Rege lungen . 

2 .  Seit 18 Jahren werden Schulversuche zur ganztägigen Organi
sationsform geführt , wobei e ine notwendige Ausweitung ganz
tägiger Schulformen wegen der Begrenzung des S'chul v4arsuchsaus;.. 
maßes nicht mögl ich ist . Dazu kommt , daß nach einem derart 
langen Zeitraum eine Entscheidung über die Frage der Übernahm4a 
in das Regelschulwesen zu treffen ist . 

3 .  Absolutes Erfordernis der Reifeprüfung als Aufnahmsvoraus
setzung in die Pädagogische Akademie , die Berufspädagogische 
Akademie ( Te i lbereiche ) und die Kol legs , wogegen im uni
vers itären Bereich auch andere Zugange mögl ich s ind . 

4 .  Sonstige Probleme , die im vor l iegenden Zusammenhang lösbar 
erscheinen . 

Z ie le : 
Zu 1 :  Ermöglichung einer verstärkten administrativen und 

pädagogischen Eigenständigkei t  im Regel schulwesen innerhalb 
e ines bundeseinhe i t l ichen Rahmens durch Regional is ierung und 
Autonomie der Schulen auf al len schu l ischen Ebenen . 

Zu 2 :  S icherste l lung e ines f lächendeckenden Angebotes gan�tägiger 
Schulformen im Regelschulwesen . 

Zu 3 :  Schaffung e iner der Studienberechtigungsprüfung im univers i
tären Bereich entsprechenden E inrichtung im Bereich des Schul
organisationsrechtes . 

Zu 4 :  Lösung dieser Probleme unter Bedachtnahme auf die zu Z 1 

J darge legte �ielsetzung . 
I 
i ·  Inha l t : 
I Zu 1 :  Schaffung von Freiräumen im Lehrplanbereich sowie bei den 

I _  Eröffnungs- und Tei lungszahlen • 

I 
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Zu 2 :  Gesetz l iche Rege lungen auf der Grundlage des diesbezüg
,, · 

chen 
Initiativantrages der XVI I .  Gesetzgebungsperiode des Na .. (>nal- , I 

rates . 

Zu 3 :  Schaffung e iner Studienberechtigungsprüfung im Bereich 
Schulorganisationsgesetzes analog der Studienberechtigu 
prüfung im univers itären Bere ich . 

Zu 4 :  E inschlägige gesetzl iche Regelungen . 

Alternativen : 
Zu 1 :  Be ibehaltung des derze itigen Zustandes . 

, I 
" I 

i 
I f-i \ 
! I 
I i 
I 
i 
t 

I '  
d 
H 
: t  
) 

Zu 2 :  Be ibehaltung des derzeitigen Zustandes oder E instel lun : der i 

Schulversuche und Übernahme der bisher im Rahmen der ga -
!, 

tägigen Schulformen erfolgten "Nachmittagsbetreuung" du , · b, 
Schülerhe ime und Horte . 

Zu 3 und 4 :  
l ichen 

It 

Be ibehaltung der derzeitigen sChUIOrganisationsr�loht
Regelungen . 

EG-Konformität : 
Der vorl iegende Entwurf steht , sowe i t  EG-rechtliche 
bestehen , mit diesen im E inklang . 

Kosten : 
Zu 1 :  Kostenneutral i tät . 

Zu 
I :  

2 :  Das Ausmaß der Kosten hängt davon ab , an wievielen sta� -
orten von den Schulerhaltern ganztägige Schulformen ein f -
richtet werden . Unter Bedachtnahme auf die bisherigen E M� 
fahrungen und das bekundete Interesse der Eltern ist an� 
nehmen , daß wesentl ich mehr Standorte mit ganztägiger B � 
treuung bestehen werden . Für den Bundesbereich wird sic I durch 
den Entfal l der besonderen Aufwendungen für die Schulve � uche 
e inerse its sowie die vorgesehenen E lternbeiträge bei ei ,' � An
nahme , daß rund 11 % der in Betracht kommenden Schüler =. nz
tägige Schulformen besuchen , kein nennenswerter Mehrauf " nd 

'! ergeben . ; 1 
Für die Länder und Gemeinden kann s ich insoferne ein Me * auf
wand ergeben , als ganztägige Schulformen an Standorten .'�� nge
richtet werden , an denen die e inrichtungsmäßigen Voraus ) t  
setzungen nicht gegeben s ind ,  sodaß e in I nvestitionsauf nd 
erforderl ich wird ; ferner wird s ich e in Mehraufwand in nen 

'< J 

Fäl len ergeben , in den aus Gründen der f inanz ie l len Lei ungs-

)j ; t � 
i 
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fähigkei t  von den Eltern ke ine kostendeckenden Beiträge e inge
hoben werden können ( inwiewe it hier Kosten entstehen , hängt 
primär von den ausführungsgesetz l ichen Rege lungen der Länder 
ab ) .  Andererse its können s ich in diesen Bereich E insparungen 
für die Länder und Geme inden ergeben , wenn Schülerheime und 
Horte in ganztägige Schulen übergeführt werden , wei l  dann der 
Bund die Kosten für e inen Te i l  des Betreuungstei les ( für die 
gegenstandsbezogene und individue l le Lernzei t )  übernimmt . Ob 
gegenüber der derze itigen Situation tatsächl ich e in derartiger 
Mehraufwand besteht , hängt letztl ich davon ab , in welchem Aus
maß zusätz l iche ganztägige Schulstandorte errichtet werden und 
inwiewe it für die Führung so lcher Schulformen die erforder
l ichen Voraussetzungen gegeben s ind .  

Zu 3 :  Hier ist mit e inem zusätz l ichen Aufwand für die Prüfungs
taxen als Entschädigung für die Abnahme der Studien
berechtigungsprüfung zu rechnen , der j edoch die E insparungen 
im Zusammenhang mit der Auflassung von Vorbereitungs lehrgängen 
nicht übersteigen wird . 

Zu 4 :  Kostenneutral i tät . 
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E R L Ä U T E R U N G E N  

Allgemeiner Teil 

Schwerpunkte der Nove l le 

Durch den vor l iegenden Entwurf einer SChulorganisationsgesetz
Nove l le so l len zwei wesentl iche Anl iegen des Arbe itsübereinkommens 
der Regierungsparte ien für die XVI I I . Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates im Schulbere ich e iner Rea l i s ierung zugeführt werden , 
näml ich Dezentral isation , Autonomie und Mitbestimmungsmögl ich
ke iten an den Schulen und S icherste l lung , daß ein f lächendeckendes 
Angebot ganz tägiger Schulformen im Rege lschulwesen eingerichtet 
wird . Darüber hinaus so l len wichtige Akzente für die Weiterent
wicklung des Schulwesens gesetzt werden . 

I .  Dezentralisation , Autonomie und Mitbestimmungsmöglichkeiten an 
den Schulen : 
Zentraler Punkt dieses Bereiches ist die Schulautonomie . Hier be
ste�en insbesondere in den folgenden drei Bereichen Möglichkeiten : 
1 .  schulautonome Lehrpläne in e inem vorgegebenen Rahmen , 
2 .  schulautonome Eröffnungszahlen für fakultative Unterrichts

angebote und Tei lungszahlen nach Maßgabe des zur Verfügung 
ges te l lten Lehrpersonals und 

3 .  Autonomie zur Verwendung von der Schule zur Verfügung stehen
den Budgetmitteln in e inem bestimmten Rahmen . 

Von den erwähnten Bere ichen erfordern die schulautonomen Lehrpläne 
und die schulautonomen Eröffnungs- und Tei lungszahlen Neuregelun
gen im Schulorganisationsgesetz . Der dritte Bereich erfordert 
keine schulorganisationsgesetz l iche Regelung , weshalb hier bereits 
Maßnahmen gesetzt werden konnten . Die folgenden Ausführungen be
z iehen s ich daher auf die schulautonomen Lehrpläne und die schul
autonomen Eröffnungs- und Te i lungszahlen . 

D ie Gründe , die für e ine Schulautonomie sprechen , s ind 
höhere Flexib i l i tät und Mob i l ität im Schulwesen , 
verbessertes E ingehen auf regionale Erfordernisse , 
Schaffung e ines besonderen Schulprofi l s , 
Mitbetei l igung und Mitverantwortung der Lehrer , Schüler und 
Erz iehungsberechtigten im autonomen Bereich , 
Verwaltungsvereinfachung ( z . B .  wegen des Entfal ls von Schul
versuchen ) . 
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Allerdings wäre es problematisch , die Schulen zu e iner eigenstän
digen Regelung zu zwingen , auch wenn die derze itigen Regelungen 
den Interessen der e inze lnen Schule vö l l ig entsprechen . Daher ist 
es erforderl ich , daß für diese Fäl le e ine Rege lung vorgesehen ist . 

Zu Z 1 ( Schulautonome Lehrpläne ) :  
Wie bere its erwähnt , sol l  für den Lehrplanbere ich bezügl ich der 
Autonomie das Prinz ip der Freiwi l l igke it gelten . D ie j ewe i l ige 
Schule entsche idet über das Ausmaß ihrer Bete i ligung an der Lehr
plangestaltung innerhalb vorgegebener Bandbre iten des Lehrplanes . 
So ist sichergeste l l t ,  daß e inerseits der generel l  pf l ichtige 
Bere ich ( der genere l le Vorgaben wegen Übertr ittsmögl ichke iten , 
Studierfähigke i t ,  Berufsberechtigungen usw . regelt ) vol lzogen wird 
und andererse its auf die Bedürfnisse der Eltern , Schüler und 
Leprer und die regionalen Erfordernisse e ingegangen werden kann . 

Fo lgende Mög l ichke iten so l len im Autonomiebere ich eröffnet werden : 
Erhöhung der Stundenzahl bestehender iPf l ichtgegenstände , 
zusätz l iche Pf l ichtgegenstände , die an der betreffenden Schul
type nicht vorgesehen s ind , 
bestehende Freigegenstände können zu Pf l ichtgegenständen 
werden , 
als eigene Gegenstände def inierte Überschne idungsbereiche von 
bestehenden Pfl icht- und/oder Freigegenständen , 
we itgehende Gestaltungsmögl ichkeit im Bereich der Fre igegen-
stände und unverbindl ichen Übungen , 

. 

Gestaltungsmögl ichke it betreffend den Förderunterricht im 
Rahmen e ines Gesamtstundenkontingents . 

Wichtig i s t ,  daß durch diese Mögl ichkeiten insgesamt der Rahmen 
der derzeit bestehenden Pfl ichtgegenstandsstunden nicht über-' 

schr itten wird .  

Zu Z 2, ( Schulautonome Eröffnunqs- und Tei lunqszahlen )  : .  
D ie Schaffung e ines Schulprof i ls durch erweiterte Lehrplanmögl ich
keiten bedingt , daß auch die Eröffnungs- und Tei lungszahlen nicht 
mehr nur zentral reglementiert werden können , wei l  durch eine der
artige Rege lung nicht auf die konkreten Bedürfnisse der schulauto
nomen Lehrplangestaltung Bedacht genommen werd�n kann . AUßerdem 
könnte trotz Berücks ichtigung der pädagogischen und s icherheits
mäß igen Bedürfnisse am Standort wegen besonderer Umstände ein 
Abgehen von generel len Rege lungen zweckmäßig sein , um zusätzl iche 
Angebote zu ermögl ichen . ( E ine e ingeschränkte Gestaltungsmöglich
keit innerhalb e ines vorgegebenen Rahmens besteht schon derzeit 
für den Unterricht in lebender Fremdsprache gemäß § 6 Abs . 1 Z 1 
l it . b sub l i t . cc der Eröffnungs- und Te i lungszahlenverordnung 

.. 
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BGBl . Nr .  8 6/ 1 981 in der Fassung BGBl . Nr .  478/1990 . )  Dement
sprechend ist die gesetz l iche Grundlage für die Eröffnungs- und 
Te i lungszahlenverordnung im derze itigen § 8a zu ändern . 

Problematisch ist die Durchführung dieses Programmes im Bereich 
der öffentl ichen Pf l ichtschulen ,  wo gemäß Art . 14 Abs . 3 l it . b 
B-VG nur die Grundsatzgesetzgebung dem Bund zukommt , wogegen die 
Ausführungsgesetzgebung und Vol lz iehung be i den Ländern l iegt . Dem 
föderal istischen Prinz ip würde es wohl entsprechen , wenn die 
grundsatzgesetzl iche Regelung n icht detai l l ierter ist als e ine 
Verordnungsgrundlage , doch ist hier auf die bestehenden f inanzaus
gleichsrechtl ichen Rege lungen zwischen dem Bund und den Ländern 
Bedacht zu nehmen , wonach der Bund den Pfl ichtschullehrer
Personalaufwand im al lgeme inbi ldenden Pfl ichtschulwesen zur Gänze 
und den Berufsschu l lehrer-Personalaufwand zur Hälfte ersetzt 
( s iehe § 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1 989 , BGBl . Nr .  687/1988 ) . 
Sofern es j edoch zu e iner pauschalen Zuwei sunq von Lehrerwochen
stundenkontingenten durch den Bund an die Länder im Sinne des 
Arbe i tsübere inkommens der Regierungsparteien kommen sol lte ,  wäre 
auch hier eine größere F lexib i l ität mögl ich . Bis dahin wird inso
fern e ine Zwischenlösung versucht , als die derze itige Regelungs
dichte der GrundsatZbestimmungen aufrecht erhalten wird , die 
Ausführungsgesetzgebung j edoch ermächtigt werden sol l ,  an Schulen 
mit schulautonomen Lehrplänen Abwe ichungen von den den Grundsatz
bestimmungen entsprechenden Landes rege lungen vorzusehen , soweit 
hiedurch keine Erhöhung des Lehrerpersonalaufwandes erfolgt . 

Im zusammenhang mit den vorstehenden Anl iegen zur Schulautonomie 
ist auch ein Nove l l ierung des Schulunterrichtsgesetzes erforder
l ich , in we lcher die entsprechenden Regelungen betreffend die Ent
scheidung in den Autonomieange legenhe iten enthalten s ind . " Hiebei 
ist vorgesehen , daß die Entscheidungen entsprechend den sonst 
übl ichen Zuständigke iten den Schul ( Klassen ) foren und den Schul
geme inschaftsausschüssen übertragen wird . Die Beschlußfassung in 
diesen Schulpartnerschaftsgremien so l l  im Hinbl ick auf die 
Bedeutung dieser Ange legenheiten hier nur mit Zweidrittelmehrheit 
mögl ich sein . 

1 1, .  Ganztägige Schulformen : 
Das genannte Arbe itsübereinkommen der Regierungsparte ien fordert 
auf Grund der gese l lschaftl ichen Erfordernisse durch entsprechende 
gesetz l iche Maßnahmen die Sicherste l lung , daß ein f lächendeckendes 
Angebot ganztägiger Schulformen ( auf der Grundlage des Initiativ
antrages der XVI I .  GP . )  im Rege lschulwesen eingerichtet wird . 
Daher wird im vor l iegenden Entwurf Vorsorge getroffen , daß die 
derz e i t  geführten ganztägigen Schulversuche entsprechend dem 
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Arbei tsübere inkommen in das Regelschulwesen , und zwar bis e in
schl ieß l ich der 8 .  Schulstufe sowie im POlytechnischen Lehrgang , 
übergeführt werden . Die Mögl ichke it der Ausweitung der ganztägigen 
Schulformen entsprechend dem Wunsch des Arbeitsübereinkommens wird 
durch das Programm eröffnet , daß der Bund sowohl für j ene ganz
tägige Schulformen , für die er Schulerhalter ist , als auch für die 
öffentlichen Pf l ichtschulen , für die Länder und Geme inden 
( Gemeindeverbände ) gesetz l iche Schulerhal ter s ind ,  j edenfa l ls den 
Aufwand für die gegenstandsbezogene und die individue l le Lernzeit 
übernimmt . Im übrigen kommt die Tragung des Aufwandes bei öffent
l ichen ganztägigen Schulformen dem gesetz l ichen Schulerhalter zu , 
der j edoch soz ial gestaffe lte Be iträge der Eltern e inheben können 
so l l . 

Bei den ganztägigen Schulformen ist das Prinz ip der Fre iw i l ligkeit 
besonders wichtig . D ies wird im vorl iegenden Entwurf berück
sichtigt � 

Im zusammenhang mit den ganztägigen Schulformen ist auch eine 
Nove l l ierung des Pf l ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes , des 
Schulzeitgesetzes , des Schulunterrichtsgesetzes und dienstrecht
l icher Vorschriften erforderl ich . 

1 1 1 . Studienberechtigungsprüfung : 
Derzeit ist Aufnahmsvoraussetzung für die Pädagogische Akademie , 
die Berufspädagogische Akademie ( ausgenommen der praktische 
Bere ich ) und die Kol legs die Re ifeprüfung . Sonderrege lungen 
bestehen derzeit für die Pädagogische Akademie nur im Rahmen des 
§ 1 3 1d des Schulorganisationsgesetzes und für die Akademie für 
soz ialarbe it sowie die Rel igionspädagogische Akademie , wo ein
j ährige Vorbereitungs lehrgänge e ingerichtet s ind . D ie Vorberei
tungs lehrgänge gemäß § 1 3 1d SchOG s ind letztma l ig im laufendep 
Schul j ahr zu führen und auf die Absolventen der ehemal igen Bil
dungsanstalten für Arbeits lehrerinnen beschränkt . Es zeigt s ich , 
daß eine Beschränkung auf die Abgänger dieser Schulart nicht ver
tretbar ist , insbesondere wei l  auch Absolventen anderer Schularten 
( z . B .  Abso lventen der Leibeserz ieherausbi ldung an den Bundes
anstalten für Leibeserz iehung ) ein Studium an der Pädagogisohen 
Akademie ergre ifen wol len . Ferner streben wiederholt Personen ohne 
Re ifeprüfung , die die. AUfnahmsvoraussetzungen für den praktischen 
Bere ich in die Berufspädagogischen Akademien erfü l len ,  das Studium 
für fachl ich-theoret ische Unterrichtsgegenstände an . Dazu kommt , 
daß bei der Führung von Vorbereitungs lehrgängen wegen der 
beschränkten Angebotsmögl ichkeit die Abso lvierung oft aus regiona
len Gründen nicht mögl ich ist . 
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Es ist schwer e inzusehen , daß bei j enen Studien , für die das 
Schulorganisationsgesetz als Aufnahmsvoraussetzung die 
Reifeprüfung vorschreibt , der Zugang schwieriger i s t ,  als bei den 
Univers itäten , wo Studienberechtigungsprüfungen durch das 
Bundesgesetz BGBI . Nr .  2 9 2/1985 vorgesehen s ind . Im vorl iegenden 
Entwurf ist daher die Zugangsmögl ichke it auch nach Ablegung einer 
Studienberechtigungsprüfung , we lche dem System der univers itären 
Studienberechtigungsprüfung nachgebi ldet ist , für a l le Schularten 
vorgesehen , für die e ine Reifeprüfung Aufnahmsvoraussetzung ist . 

Verfassungsrechtl iche Grundlagen 

Der vorl iegende Entwurf gründet s ich kompetenzrechtl ich auf 
Art . 14 Abs . 1 B-VG und , sowe it er Grundsatzbestimmungen ausweist , 
auf Art . 14 Abs . 3 l i t . b B-VG . 

Gemäß Art . 14 Abs . 1 0  B-VG kann ein dem Entwurf entsprechendes 

Bundesgesetz als e ine Angelegenheit der Schulorganisation vom 
Nationalrat nur in Anwesenhe it von mindestens der Hälfte der Mit
gl ieder und mit e iner Mehrhe it von zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden . 

EG-Konformität 

Durch die im Entwurf behandelten Ange legenheiten werden EG-Vor
schriften n icht berührt .  

Durch die vorgesehene E inführung der Studienberechtigungsprüfung 
werden auch Akzente hins ichtl ich der in Planung stehenden Fach
hochschulen gesetzt ,  wei l  in diesem Bereich auch der Zugang aus 
dem dualen Ausbi ldungssystem ( Lehre und Berufsschule ) vorgesehen 
werden muß und die Studienberechtigungsprüfung hiefür e in taug
l iches Instrument darste l l t . 

Kosten 

I .  Schulautonomie : 
Da schulautonome Lehrpläne und schulautonome Eröffnungs- und 
Tei lungszahlen nur im Rahmen des bestehenden Lehrer-Personalauf
wandes und des zur Verfügung s tehenden Sachaufwandes mögl ich sein 
werden und darüber hinaus die Erlassung schulautonomer Bestimmun
gen im Ermessen der e inzelnen Schulen l iegen wird ,  ist in diesem 
Zusammenhang kein Mehraufwand zu erwarten . 
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1 1 . Ganztägige Schulformen : 
Der Gesamtaufwand hängt davon ab , in we lchem Ausmaß die Schul
erhalter Schulen als ganztägige Schulformen festlegen werden , 
wobei das Interesse der Eltetn maßgebl ich sein wird . D ie tatsäch
liche Anme ldung von Schülern für den Betreuungste i l  ganztägig 
geführter Schulen wird auch davon abhängen , inwieweit die Eltern 
zur finanz iel len Betei l igung bere it s ind . Unter Bedachtnahme auf 
diese Voraussetzungen für die Kostenwirksamke it des Modells kann 
angenommen werden , daß zwischen 1 1  und 1 5  % der in Betracht 
kommenden Schüler ganztägige Schulen besuchen werden . Danach 
ergibt s ich für den Bund folgender Aufwand : 

Maßnahme Aufwand in Mio . S  be i 
1 5 %  der Schüler 1 1 %  der Schüler 

1 - Personalaufwand für VS 
Lernzeiten HS 
( zur Gänz.e vom Bund zu tragen ) PL 

SS 
AHS 

2 .  Entfal l  von Be iträgen für 
Kostendeckung der sonstigen 
Betreuungsze iten an Bundesschulen 

3 .  Investitionen an Bundesschulen 

Jährl icher Aufwand des Bundes 
abzügl . dzt . Schulversuchsaufwand 

Jährl icher Mehraufwand für den Bund 

3 3 1 , 8  VS 243 , 3  
2 5 5 , 4  HS 187 , 3  

2 3 , 0  PL 1 6 , 9  
3 5 , 7  SS 2 6 , 1  

1 3 2 , 9  AHS 9 7 , 3  

1 9  14 

58, 0 58 , 0  

855 , 8  642 , 9  
6 3 2 , 7  6 3 2 , 7  

2 2 3 , 1  1 0 , 2  

Im Bere ich der öffentl ichen· Pflichtschulen ergeben s ich in 
analoger We ise für die Schulerhalter Kosten be im Investitionsauf
wand sowie für den Betreuungste i l  ( sowe it er nicht die Lernzeiten 
betrifft ) ,  wenn aus soz ialen Gründen die E lternbeiträge nicht 
kostendeckend s ind .  I n  diesem . Bere ich kann keine Schätzung 
erfolgen , da nicht bekannt i s t ,  ob und in welchem Ausmaß 
Schulerhalter bere it s ind , im Fal le von Investitionen Schulen 
ihres Bereiches als Schulen mit ganztägiger Betreuung festzulegen ; 
ferner ist nicht bekannt , in welcher Weise die Landesausführungs
gesetze die Beitragszahlungen der Eltern regeln werden . Grundsätz
l ich ist j edoch festzuhalten , daß die Führung ganztägiger Schul
formen im Pfl ichtschulbereich gegenüber der Führung von Horten und 
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Schülerheimen für Pfl ichtschüler die Länder und Geme inden inso
ferne entlastet werden , als die Kostentragung für die gegenstands
bezogene und die individuel le Lernzeit durch den Bund vorgesehen 
ist . 

1 1 1 . Studienberechtigungsprüfung : 
D ie Studienberechtigungsprüfungen s ind in der Form von Externi
stenprüfungen vorgesehen . D ie Höhe der den Prüfern zu bezahlenden 
Prüfungs taxen ist noch nicht festge legt ; s ie wird s ich an den 
Prüfungs taxen für Externistenreifeprüfungen zu orientieren haben . 
Gegenüber der Anzahl der Schüler in den derze it geführten Vor
berei tungs lehrgängen ist e ine wesentl iche Steigerung der Anzahl 
von Prüfungskandidaten für Studienberechtigungsprüfungen zu er
warten . Wegen des gleichzeitigen Entfal les von Vorbere itungs lehr
gängen wird j edoch durch die Neueinführung der Studien
berechtigungsprüfung ke in Mehraufwand entstehen . 

IV . Sonstiger Aufwand : 
E in Mehraufwand wird hier nur im Zusammenhang mit der E inführung 
der Abschlußprüfung für die Hande lsschule und die dre i j ährige 
Fachschule für wirtschaftl iche Berufe entstehen . Wenngleich die 
näheren Bestimmungen über den Inhalt dieser Abschlußprüfungen noch 
nicht feststehen und damit e ine gen aue Kostenberechnung noch nicht 
mögl ich ist , kann doch festgestel l t  werden , daß im Rahmen des 
prÜfungstaxenaufwandes kein Mehraufwand erfolgt , sofern e ine 
E insparung von prüfungstaxen durch die Nichttei lnahme von Werk
stättenleitern ( Bauhofleitern ) be,i Re ifeprüfungen und Abschluß
prüfungen erfolgt . D iese Nichttei lnahme der Werkstättenleiter 
( Bauhofleiter ) an den Prüfungskommiss ionen ist im Entwurf e ines 
Bundesgesetzes , mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird, 
vorgesehen ( dieser Entwurf wurde mit Schreiben des Bundesministe
riums für Unterricht und Kunst Z l . 1 2 . 940/36- 1 1 1/2/9 1 dem Begut
achtungsverfahren zugeführt ; in den Erläuterungen zu diesem 
Entwurf wurde bere its auf diesen Kostenausgleich hingewiesen ) .  

D ie übrigen Änderungen bedingen ke inen Mehraufwand . 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 ( §  2 Abs . 3 ) : 
§ 2 Abs . 1 des Schulorganisationsgesetzes enthält die al lgemeine 
Aufgabe der österreichischen Schule . In dieser grundsätz l ichen 
Gesetzesbestimmung wird festge legt , daß die österre ichische Schule 
durch e inen entsprechenden Unterricht an e iner wertorientierten 
Erz iehung der Schüler mitzuwirken hat . Da die pädagogische Tätig
ke it im Betreuungste i l  ganztägiger Schulformen ebenso wie an 
Schülerhe imen nicht im Unterricht sondern in der Erz ieherarbeit 
besteht , ist auch für diese die Mitwirkung an der wertorientierten 
Erz iehung der Jugend festzulegen . D ies sol l  durch die Anfügung 

, 

e ines 3 .  Absatzes an den § 2 des Schulorganisationsgesetzes 
erfo lgen . 

Zu Z 2 ( §  2 a ) : 
Entsprechend den neuen Legistischen Richtl inien , Punkt 1 0 , s ind 
" in Rechtsvorschriften unsachl iche Differenzierungen zwischen 
Frauen und Männern" zu verme iden . Formulierungen s ind so zu 
wählen , daß sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen . 

Dieser Richtl inie kann im Fal l  von E inzelnove l l ierungen nicht ent
sprochen werden , we i l  dies zu Aus legungsproblemen führen würde . Es 
so l l  daher analog dem vorgesehenen § 2a des Schulunterrichts
gesetzes ein diesbezüglicher § 2a auch in das Schulorganisations
gesetz e ingefügt werden . Damit wird klargeste l l t ,  daß personen
bezogene Bezeichnungen im Schulorganisationsgesetz und insbeson
dere auch in den Lehrplanverordnungen j ewe i ls auch in ihrer weib
lichen Form ge lten . 

Zu Z 3 ( §  5 Abs . 2 ) : ' 
Für die im Schulorgani sationsgesetz geregelten öffentlichen 
Schulen besteht schulge ldfre ihe i t . D ie diesbezügl iche gesetzliche 
Grundlage f indet s ich hins ichtl ich der öffentl ichen Pfl ichtschulen 
im Pf l ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz sowie in den dazu ' 
ergehenden Ausführungsgesetzen der Länder ,  bezügl ich der sonstigen 
öffentl ichen Schulen im § 5 Abs . 1 des SChulorganisationsgesetzes . 
Ausgenommen von der schulgeldfreihe i t  ist gemäß § 5 Abs . 2 des 
schulorganisationsgesetzes in der derzeitigen Fassung die "durch 
gesonderte Vorschriften geregelte oder zu rege lnde E inhebung von 
Lern- und Arbe itsmitte lbei trägen , Unfallvers icherungsprämien und 
eines höchstens kos tendeckenden Be itrages für die Unterbringung , 
Verpf legung und Betreuung in öffentl ichen Schülerheimen" .  

, r 
) 
i 

• 
. . 
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Wie berei ts im allgeme in Te i l  der Erläuterungen festgestellt 
wurde , ist die E inhebung e ines Kostenbeitrages für die Verpflegung 
und Betreuung im Betreuungstei l  ganztägiger Schulformen 
( ausgenommen für die gegenstandsbezogene Lernzei t )  vorgesehen . 

• Diesbezügl ich muß daher § 5 Abs . 2 ergänzt werden . Ferner sol l  
, . klargestel l t  werden , daß derartige Be iträge durch Verordnung fest

zulegen s ind .  In diesem zusammenhang wären auch KlarsteI lungen 
hins ichtl ich der Kostenersätze bei Schulveranstaltungen und schul
bezogenen Veranstaltungen zu treffen . 

Abgesehen von näheren formel len Bes timmungen umfaßt der neue § 5 
Abs . 2 zwei Änderungen , näml ich den Entfal l  von Unfal lver
s icherungsprämien und die spez iel le Nennung des Betreuungste i les 
ganztägiger schulformen . 

D ie Bestimmung betreffend die E inhebung von Unfal lvers icherungs
prämien ist durch die gesetz l iche Schülerun{al lvers icherung über
ho lt . Sofern Schüler auf fre iwi l l iger Bas is Unfal lversicherungen 
abschl ießen , besteht diesbezügl ich ke in rechtl icher Zusammenhang 
mit dem die Schulge ldfre ihe i t  rege lnden § 5 Abs . 2 .  

Die bereits oben erwähnte E inhebung von Beiträgen für Unter
bringung , Verpf legung und Betreuung im Betreuungstei l  ( ausgenommen 
die Lernze i ten ) ganztägiger Schul formen entspricht inhaltl ich den 
diesbezüglichen Regelungen für die öffentl ichen Schülerhe ime und 
ist auf Grund der Para l l e l i tät dieser beiden E inrichtungen 
erforderl ich , um gegenseitige Konkurrenz ierung auszusch l ießen . 

Für den Bere ich der öffentl ichen Pfl ichtschulen werden ent
sprechende Regelungen durch die Landesgesetze auf Grund des zu er
gänzenden § 14 Abs . 2 des Pf l ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes 
zu erfo lgen haben . 

Zu Z 4 ( §  6 ) : 
Wie berei ts im allgeme inen Tei l  dieser Erläuterungen ausgeführt 
wurde , besteht e in wesentl icher Te i l  der Schulautonomie in der 
Ermögl ichung schulautonomer Lehrpläne . Aus diesem Grund bedarf es 
e iner Änderung des die Lehrplangrundlagen enthaltenden § 6 .  

Zu Abs . 1 ist festzuste l len , daß auch in Hinkunft dem Bundes
minister für Unterricht und Kunst die grundsätzl iche Zuständigkeit 
zur Erlassung der Lehrpläne auf Grund des Schulorganisations
gesetzes zukommt . Wie bisher sol l  er auch in Hinkunft verpfl ichtet 
sein , vor Erlassung von Lehrplänen die Landesschulräte zu hören . 
D ie wesentl iche Neuerung besteht in der gesetz l icheri Verpfl ichtung 
des Bundesministers , die e inzelnen Schulen zu ermächtigen ,  in 
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e inem vorzugebenden Rahmen Lehrplanbestimmungen zu erlassen , so
we it dies im Hinbl ick auf die Übertrittsmögl ichkeiten und Berech
tigungen ( insbesondere Hochschulberechtigungen , Berechtigungen 
gemäß dem Berufsausbi ldungsgesetz sowie der Gewerbeordnung) ver
tretbar ist . Bei der Erlassung schulautonomer Lehrpläne könnte die 
Gefahr einer e inseitigen Orientierung bestehen , wenn s ich in e inem 
Bere ich benachbarte Schulen j ewe i ls die gleiche Prof i lbi ldung 
schaffen . In diesem Fal le können bei den Abstimmungen in der 
Minderheit gebliebener Interessen gänz l ich unbefriedigt bleiben . 
Um derartiges zu verh indern , ist e ine E ingriffsmögl ichke it der 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern ( Landesschulräte , bei 
allgeme inbi ldenden Pf l ichtschulen auch Bez irkss,chulräte ) vor
gesehen .. 

Sohin ergibt s ich bei der Lehrplanerlassung das System , daß der 
Bundesminister in der Verordnung den Freiraum für die Schulen 

. festlegt und diese ohne Zwischenschaltung der Landesschulräte 
unmitte lbar im autonomen Bere ich Lehrplanbestimmungen erlassen 
dürfen . Nur wenn die über die e inzelnen Schulen hinausgehenden 
Interessen der Schüler und Erziehungsberechtigten nicht in aus
re ichendem Maße berücks ichtigt werden , kommt den Landes- und 
Bez i rksschulräten e ine E ingriffsmögl ichkeit zu . Wegen der beson
deren Struktur und Aufgabe der Berufsschulen muß in Abwe ichung von 
der vorstehenden Rege l den Landesschulräten die Mögl ichkeit einge
räumt werden , unmittelbar entsprechend der Lehrplanverordnung des 
Bundesministers Lehrplanbestimmungen erlassen zu können . 

Abs . 2 entspricht dem derze itigen § 6 Abs . 2 mit folgenden Ab
weichungen : 

a )  Die Auf tei lung des Lehrstoffes auf die e inzelnen Schulstufen 
ist nicht mehr unbedingt erforderl ich . Bere its derzeit besteht 
bei e inigen Pfl ichtgegenständen das Bedürfnis , das Lehr
s toffangebot ohne Bindung an einzelne Schulstufen den indivi
due l len Gegebenhe iten entsprechend aufzutei len ( vgl . insbeson
dere den Lehrplan für Leibesübungen ) .  

b )  D ie übrigen Bestimmungen des derzeitigen Abs . 2 werden durch 
Abs . 3 erfaßt . 

Der vorgesehene Abs . 3 enthäl t  die Regelungen betreffend die Zu
ständigke it zur Erlassung der schulautonomen Lehrplanbestimmungen , 
welche ihrer Rechtsnatur nach Verordnungen s ind .  D ie Zuständigke it 
für den Bereich der Akademien ist dem derzeitigen § 6 Abs . 2 nach
geb i ldet . Im übrigen so l l  bei den Vo lks- , Haupt- und Sonderschulen 
das Schulforum , bei den sonstigen Schulen der Schulgemeinschafts
ausschuß zuständig sein . 

i 

i 
t 
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Es entspricht der Schulautonomie , wenn die Erlassung von Lehrplan
bestimmungen ohne Genehmigung durch Schulbehörden erfo lgen kann . 
Aus Evidenzgründen und um die E inhaltung der Rahmenbedingungen 
überprüfen zu können , ist j edoch e ine Vorlage der schulautonomen 
Lehrplanbestimmungen an die Schulbehörde erster Instanz zur Kennt
nisnahme erforderl ich . D ies bedeutet ,  daß die schulautonomen Lehr
planbestimmungen ohne Verfügung der Schulbehörde in Kraft treten 
können . Sofern j edoch die schu lautonomen Lehrplanbestimmungen 
nicht den Rahmenbedingungen entsprechen oder über die e inze lne 
Schule hinausgehenden I nteressen der Schüler und Erziehungs
berechtigten nicht im ausreichenden Maße berücks ichtigt s ind , hat 
die Schulbehörde die erforderl ichen Maßnahmen zu setzen . 

Schl ieß l ich ist im letzten Satz des Abs . 3 entsprechend dem Grund
satz , daß schu lautonome Lehrplanbestimmungen nur be i e inem ent
sprechenden Bedürfnis der Schule zu erlassen s ind , dafür Vorsorge 
getroffen , daß im Fal l  der Nichterlassung schulautonomer Lehrplan
bestimmungen oder für sonstige Fäl le des Nichtbestehens von Lehr
planbestimmungen im autonomen Bereich Lehrplanregelungen vorhanden 
s ind , näml ich entsprechende Lehrplanbestimmungen im Rahmen des vom 
Bundesminister zu erlassenden Lehrplans . 

Der neue Abs . 4 entspricht mit e iner Ausnahme völ l ig dem bis
herigen § 6 Abs . 3 .  Ledigl ich im ersten Satz ist durch die E in
fügung des Wortes " j edenfa l ls " die Mögl ichkeit geschaffen , daß in 
schulautonomen Lehrplänen zusätz l iche Unterrichtsgegenstände ein
gerichtet werden können . Vgl . diesbezügl ich die Ausführungen des 
im a l lgeme inen Te i l  der Erläuterungen unter I .  ( zu Z 1 - schul
autonome Lehrpläne ) .  

Der neue Abs . 5 ist wegen der ganztägigen Schulformen erforder
l ich . Er s te l l t  fes t ,  daß in den Lernzeiten keine Erarbeitung 
neuer Lehrinhal te erfo lgen darf . Der Betreuungsplan entsprfcht 
somit inhaltl ich den Lehrplanbestimmungen des Förderunterrichtes . 
Aus diesem Grund fäl l t  auch der Betreuungsplan unter den Ober
begriff " Lehrp lan" ( vgl . den ersten Satz des Abs . 1 ) . Daraus 
ergibt s ich auch der Anknüpfungspunkt für e ine Kostentragung durch 
den Bund für den Pf l ichtschulbereich und für e ine Subventionierung 
konfess ione l ler Privatschulen auf Grund des § 18 Abs . 1 des 
Privatschulgesetzes , BGBI . Nr .  2 44/ 1 9 6 2 , für den Bereich der gegen
standsbezogenen und individue l len Lernzeit . 

Es besteht die Abs ich t ,  für den Bere ich der Lernzeiten insgesamt 
5 Lehrerwochenstunden vorzusehen , wobei die gegens tandsbezogene 
Lernzeit analog dem Förderunterricht als Lehrerwochenstunde zu 
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werten sein wird und die individuel le Lernzeit analog den Regelun
gen det Lernze iten in Schülerhe imen ( somit in der Umrechnung : zwei 
Stunden individue lle Lernze it = e ine Lehrerwochenstunde ) zu 
berechnen wäre . Danach könnten entsprechend dem letzten Satz des 
Abs . 5 zwe i Stunden gegenstandsbezogene Lernzeit und bis zu s�chs 
Stunden individue l le Lernzeit oder drei Stunden gegenstands
bezogene Lernzeit und bis zu vier Stunden individue l le Lernzeit 
öder vier Stunden gegenstandsbezogene Lernzeit und bis zu zwei 
stunden individue l le Lernzeit wöchentl ich angeboten werden . 

Im übrigen wird festgeste l l t ,  daß der erste Satz im neuen Ab$ . 5 
dem im § 1 3 1b Abs . 2 Z 3 d.es Initiativantrages betreffend Schul
versuche für ganztägige Schulformen vom Mai 1980 ( 1 1-11085 der 
Be i lagen zu den stenographischen Protoko l len des NR XVI I .  GP . )  
wörtl ich entspricht . 

Abs . 6 entspricht dem b isherigen Abs . 4 .  

Zu Z 5 ( §  7 Abs . 5 a ) : 
Das Arbe itsübereinkommen der Regierungsparteien für die XVI I I . Ge
setzgebungsperiode des Nationalrates verwe ist .darauf , daß die 
We iterentwicklung der Schu lstruktur im Rahmen der geltenden 
gesetz l ichen Schulversuchsbestimmungen ( §  7 SchOG ) stattfindet . 
Hiebe i müßte die Vie lfalt der Begabungsgerechtigkeit gewahrt 
ble iben . Für Organisationsversuche verlangt dieses Arbeitsüberein
kommen unter der Überschri ft "Dezentral i sation , Autonomie und Mit
bestimmungsmögl ichke iten an den Schulen" für die Durchführung der
artiger Schulversuche die Zustimmung von zwei Dritte ln der Eltern 
und Lehrer . D ieses Verlangen geht über die derzeitige Regelung des 
§ 7 Abs . 5 hinaus , wonach vor der E inführung e ines Schulversuches 
an e iner Schule das schulforum bzw . der Schulgemeinschaftsausschuß 
zu hören ist . 

Eine derartige Bestimmung hatte bereits die Regierungsvorlage für 
e ine 1 3 . Schulorganisationsgesetz-Novel le ( 1 7 9  der Be i lagen zu den 
stenographischen Protokol len des NR XI I I .  GP . )  vorgesehen . Diese 
Rege lung wurde j edoch be i der Beschlußfassung über diese Novel le 
zurückgeste l l t ,  da die E ingrenzung dieser Schulversuche auf beson
dere organisatorische Versuche zu unklar erschien . AUßerdem ist 
derze it der Schulversuchsbere ich sehr umfangre ich . D ies wird sich 
durch die E inführung de� Schulautonomie wesentl ich verändern , da 
insbesondere Lehrplanvers�che und Versuche , die auch die Klassen
schülerzahl betreffen , nicht mehr erforderl ich sein werden . Daher 
besteht gle ichze itig mit der E inführung der Schulautonomie die 
leichtere Mögl ichke i t ,  den erwähnten programmpunkt des Arbeits
übere inkommens zu erfül len . 
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Der neue Abs . 5 a  berücks ichtigt , daß bei der Zustimmung der Er
z iehungsberechtigten die Mehrhe itsbi ldung s ich nicht an der Zahl 
der Erz iehungsberechtigten ( für e inen Schüler s ind im Regelfa l l  
zwe i Personen erz iehungsberechtigt , für manche Schüler j edoch nur 
eine ) sondern an der Anzahl der Schüler zu orientieren hat . Wenn 
beabs ichtigt i s t ,  daß der Schulversuch die gesamte Schule erfaßt , 
so l l  die Befassung a l ler Lehrer der Schule und der Erziehungs
berechtigten a l ler Schüler , auch wenn s ie im E inzelfa l l  durch den 
Schulversuch nicht betroffen sein werden , erfo lgen ; soll der 
Schulversuch j edoch nur e inze lne Klassen betreffen , ersche int es 
s innvo l ler , die Lehrer und die Erz iehungsberechtigten j ener 
Schüler zu erfassen , die vorauss ichtl ich durch den Schulversuch 
betroffen werden ( die vorauss ichtl ich betroffenen Lehrer ergeben 
s ich z . B .  aus der provisorischen Lehrfächervertei lung , die 
Erziehungsberechtigten der vorauss ichtl ich betroffenen Schüler aus 
den Anmeldungen während der Anmeldungsfrist bzw . bei E insetzen 
e ines Schulversuches in e iner höheren Klasse aus dem Schulbesuch 
in der vorangehenden Klasse ) .  

Da s i ch diese Bestimmung auf die "Einrichtung" von Schulversuchen 
an bestimmten Schulen bzw . e inzelnen Klassen e iner Schule bez ieht , 
ist die geforderte Abs timmung bei der E inrichtung an j edem Stand
ort durchzuführen . Sofern s ich die Abs timmung nur auf bestimmte 
Klassen bez ieht , ist der neuerl iche Beginn in Klassen auf der
selben schulstufe wieder von e iner Abstimmung abhängig . E ine 
Zustimmung zur Durchführung des Schulversuches gilt bei einem 
Schulversuch , der die gesamte Schule betrifft , für die im Schul
versuchsplan gemäß § 7 Abs . 2 festzulegende Daue r ,  bei einem 
Schulversuch der nur e inzelne Klassen betrifft , auch für die Fort
setzung des in e iner Klasse begonnenen Schulversuches in den 
folgenden aufsteigenden Klassen bis zur letzten Schulstufe , in der 
dieser Schulversuch vorgesehen ist . 

Der neue § 7 Abs . 5a gi lt sowohl für die öffentl ichen als auch die 
mit dem Öffentl ichke itsrecht ausgestatteten Privatschulen mit 
gesetzl ich gerege lter Schulartbezeichnung ( vgl . § 8 l i t . b SchOG ) . 
Da § 7 insgesamt unmittelbar anzuwendendes Bundesrecht ist , kann 
s ich der vorgesehene Abs . 5a h ins ichtl ich j ener öffentl ichen 
Pfl ichtschulen , die durch Art . 14 Abs . 3 l it .  b B-VG erfaßt s ind , 
nicht auf die in der Verfassungsbes timmung genannten Angelegen
he iten der äußeren Schulorganisation bez iehen . 

An Berufsschulen ist im Hinbl ick auf die besondere Situation e ine 
E inbindung der Eltern nicht mögl ich ( vgl . § 64 Abs . 3 des Schul
unterrichtsgesetzes , wo ebenfa l ls Sonderregelungen betreffend die 
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Berufsschule erforderl ich waren ) . Ferner ist e ine Sonderregelung 
bezügl ich der Erprobung neuer Fachrichtungen an berufsbi ldenden 
schulen erforderl ich , da es s ich hier im wesentl ichen um Lehrplan
versuche hande l t ,  die n icht von der Schulautonomie erfaßt werden 
können , und deren I nhalt vor der E inrichtung e ines entsprechenden , 
Bi ldungsweges feststehen muß . 

Durch Änderungen der §§ 1 3 1a Abs . 7 und 1 3 1b Abs . 3 wird klar
ges tel l t ,  daß der neue Abs . 5a nicht auch für die in den genannten 
Paragraphen enthaltenen Schulversuche zur Integration behinde,rter 
Kinder und zur D ifferenz ierung an Hauptschulen gelten sol l .  Ferner 
wird durch e ine Nove l l ierung des § 78 Abs . 1 des . Schulunterrichts
gesetzes vorgesehen werden , daß der neue Abs . ,  5a nicht auf Schul
versuche des Schulunterrichtsbereiches Ge ltung hat . 

Zu Z 6 ( §  8 l i t . h ) : . 
§ 8 des Schulorganisationsgesetzes enthält Begriffsbestimmungen . 
D iese wären durch die Umschre ibung des Inhal tes des Begriffes 
"ganztägige Schu lformen" zu ergänzen . Aus der vorl iegenden l it . i 
geht insbesondere hervor : 
1 .  Eine Schule wird dadurch zu e iner ganztägigen Schulform ,  daß 

neben dem lehrplanmäßig übl ichen Unterrichtstei l  ein Be
treuungste i l  angeboten wird ,  zu dessen Besuch e ine Anmeldung 
des Schülers erforderl ich ist ( die diesbezüglichen näheren Be
stimmungen enthält § 8a Abs . 1 des Entwurfes ) .  

2 .  Ferner enthält die Begriffsbes timmung e ine nähere Beschre ibung 
des Betreuungste i les . H iezu ist festzustel len , daß der Be
treuungstei l  in al len Fäl len aus den in l it .  i genannten 
Te i len zu bestehen hat . Es ist daher nicht mögl ich , eine ganz
tägige schulform z . B .  nur mit, gegenstandsbezogener und indi
v idue l ler Lernzei t ,  j edoch ohne Freizeit und Verpflegung zu 
führen . 

Zu Z 7 :  
Zum neuen § 8a : 
Abs . 1 enthält die näheren Bestimmungen über die Gliederung ganz
tägiger Schulformen , wobe i auf den Wortlaut des § 1 3 1b Abs . 2 Z 1 
des oben erwähnten Initiativantrages Bedacht genommen wurde . 

D ie Festlegung , ob e ine Schule als ganztägige Schulform zu führen 
ist , obl iegt dem j ewe i l igen Schulerhalter . Soweit der Bund gesetz-
l icher Schulerhalter i s t ,  kommt die Festlegung der Schulbehörde 
des Bundes erster I nstanz zu , welche diese Festlegung nur im 
Rahmen des zur Verfügung s tehenden Personal- und Sachaufwandes 
durchführen kann . Mangel s  sonstiger Schulerhaltungsvorschriften 
für die Bundesschulen erfo lgt die diesbezügliche Bestimmung im 
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Rahmen des Schulorganisationsgesetzes . Die Festlegung der Stand
orte ganztägiger Schulformen an öffentl ichen a l lgemeinb i ldenden 
Pfl ichtschulen ( mi t  Ausnahme der Übungsschulen ) , wo die Geme inden , 
Geme indeverbände oder Länder Schulerhalter s ind ,  hat auf Grund der 
einschlägigen Schulerhaltungsvorschriften zu erfolgen , wofür die 
im Entwurf vorl iegende Erwe iterung des § 1 Abs . 2 sowie des § 1 1  
Abs . 1 des Pf l ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes die grundsatz
gesetzl iche Rege lung bringen sol l . Bei den Privatschulen ist die 
Einrichtung ganztägiger Schulformen e ine Angelegenhe it des Privat
schulerhalters . 

Im Gegensatz zur Festlegung der Standorte der ganztägigen Schul
formen ist die Frage der Gl iederung der ganztägigen Schulformen in 
den Unterrichts- und Betreuungste i l  und dessen Führung in getrenn
ter oder verschränkter Abfolge eine Ange legenhe it der Schulorgani
sation im Rahmen des Schulorganisationsgesetzes , sodaß s ich die 
materiel len Grundsatzbestimmungen für die allgemeinbi ldenden 
Pf l ichtschulen hins ichtl ich dieses Bereiches im ersten Satz des 
Abs . 3 f inden . 

Zu § Bb : 
Wie bereits im al lgeme inen Tei l  der Erläuterungen unter I .  zu Z 2 
( schulautonome Eröffnungs- und Tei lungszahlen ) ausgeführt wurde , 
ist auch die Schaffung autonomer Bes timmungen in diesem Bere ich 
für die Verwirkl ichung der Schulautonomie von besonderer Bedeu
tung . D ies bedingt e ine Änderung des derzeitigen § Ba , der wegen 
der E infügung des neuen § Ba für die ganztägigen schulformen die 
Beze ichnung "§ Bb" erhält und aus Gründen der Übers ichtlichke it 
nur das unmitte lbar anzuwendende Bundesrecht , nicht j edoch die 
Grundsatzbestimmungen des derze itigen § Ba Abs . 3 umfaßt . Ferner 
s ind die Bestimmungen betreffend die Führung in Leibesübungen und 
Le ibeserziehung aus Gründen der Übers ichtl ichkeit vom bisherigen 
§ Ba Abs . 1 in den neuen § Bd e ingebaut . 

Demgemäß entspricht § Bb Abs . 1 dem bisherigen § Ba Abs . 2 ,  wobei 
im Hinbl ick auf den sach l ichen Zusammenhang auch die derzeit bei 
den e inze lnen Schularten s i ch f indenden Rege lungen hins ichtl ich 
der Führung von Schülergruppen in bestimmten Unterrichtsgegenstän
den e ingebaut wurden ( s iehe Abs . 1 l i t . d und e ) . Ferner mußte auf 
die im Betreuungstei l  ganztägiger Schul formen zu führenden Gruppen 
Bedacht genommen werden ( s iehe Abs . 1 l it .  f ) . 

Bisher können die diesbezüglichen Verordnungen auf Grund der ge
setzl ichen Bestimmungen nur vom Bundesminister für Unterricht und 
Kuns.t erlassen werden . Für die Zukunft ist vorgesehen , daß die Zu
ständigke it den Schulbehörden erster Instanz obl iegt , sofern ihnen 
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ein Rahmen für die e insetzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfügung 
geste l lt wurde . Analoges gilt für die e inze lne Schule , wenn diese 
einen Rahmen für die e insetzbaren Lehrerwochenstunden erhalten 
hat . Bezügl ich der schuleigenen Rege lung ist festzuste l len , daß 
bere its derze i t  - wenngle ich in sehr e ingeschränktem Rahmen - die 
einze lnen Schulen auf Grund des § 6 Ahs . 1 Z 1 lit . b sublit . cc 
der Eröffnungs- und Tei lungszahlenverordnung , BGBl . Nr .  86/ 1 981 in ; 
der Fassung BGBL . Nr .  4 78/ 199 0 ,  e ine Gestaltungsmögl ichkeit hin
s ichtlich der Te i lung im Fremdsprachenunterricht in einem vor
gegebenen Rahmen bes i tzen . 

Ebenso wie die schulautonomen Lehrplanbestimmungen der Rechtsnatur 
nach Verordnungen s ind , ist dies auch be i den Eröffnungs- und 
Te i lungszahlen der Fal l .  Bei Erlassung derartiger Regelungen ist 
daher be i den Schulbehörden des Bundes in den Ländern j ewei ls das 
Ko l legium zuständig . I n  den e inze lnen Schulen so l l  in gleicher 
We ise wie bei den schulautonomen Lehrplanbestimmung der Schul
geme inschaftsausschuß zuständig sein . 

Auch bei den Eröffnungs- und Tei lungszahlen ist seitens des Bun
desministeriums für Unterricht und Kunst vorgesehen , daß für den 
Fal l  der Nichterlassung von Regelungen im autonomen Bereich ' 

. subs idiär Bestimmungen in der Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst enthalten s ind . 

Ahs . 3 enthält die erforderlichen Sonderbestimmungen für Privat
schulen , wobei besondere Vorkehrungen für den Fal l  der Subventio
nierung aus öffentl ichen Mitteln geschaffen werden muß . D iese 
Bestimmung entspricht dem derzeitigen § 8a Ahs . 4 .  

Zu § 8c : 
Diese Bestimmung übernimmt in den Ahs . 1 bis 4 die derzeitige 
Rege lung des § 8a Ahs . 3 SchQG , wobe i dieser übers ichtlicher 
gestaltet wurde . 

Wenngle ich di� Übernahme der derze itigen Rege lung ( e inschl ieß l ich 
die Rege lungen für die Te i lungszahlen in e inze lnen Unterrichts
gegenständen bei den Bestimmungen über die Klassenschülerzahl der 
einze lnen Pfl ichtschularten im zwei ten Hauptstück des Schulorgani
sationsgesetzes ) n icht den Erfordernissen der Schulautonomie und 
dem föderativen Prinz ip bei Grundsatzbestimmungen entspricht , 
erfo lgte trotzdem aus den im a l lgemeinen Teil der Erläuterungen 
unter I . , ' zu Z 2 ( schulautonome Eröffnungs- und Te i lungszahlen ) , 
zweiter Ahsatz darge legten Gründen e ine inhaltlich unveränderte 
Übernahme der geltenden Grundsatzbestimmungen . 
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Um j edoch zumindest te i lwe ise dem Gedanken der Autonomie Rechnung 
tragen zu können , s ieht Abs . 6 vor ,  daß an Schulen mit schulauto
nomen Lehrplänen die Ausführungsgesetzgebung vorsehen kann , von 
Ausführungsbes timmungen auf Grund der deta i l l ierten Grundsat�
bestimmungen abwe ichen zu können . D iese Rege lung ist deshalb 

< erforderl ich , we i l  die Schulen im Rahmen der Lehrplanautonomie 
auch neue Unterrichtsgegenstände schaffen können , die unter 
Umständen aus pädagogischen und s icherheitsmäß igen Gründen 
Klassente i lungen erforderl ich machen . E ine derartige Ermächtigung 
gi lt j edoch nur. insoweit als durch autonome Rege lungen ke ine 
Erhöhung des Lehrer-Personalaufwandes erfo lgt . 

Zu § 8d : 
Die in diesem Paragraph enthaltenen Bestimmungen betreffend die 
Führung der Unterrichtsgegenstände Le ibesübungen und Leibeserz ie
hung und entsprechen den derze it ge ltenden Regelungen des § 8a 
Abs . 1 und Abs . 3 l it .  a und b SchOG . 

Zu § 8e : 
Wie bereits im al lgeme inen Tei l  unter 1 1 1 . ausgeführt wurde , 
besteht auch bezügl ich der im Schulorganisationsgesetz geregelten 
Schularten e in Bedarf an der E inführung e iner Studienberechti
gungsprüfung als Ersatz der Reifeprüfung für j ene Schularten , die 
als Aufnahmsvoraussetzung die Re ifeprüfung vorschreiben . 

Die Rege lungen betreffend die Studienberechtigungsprüfung s ind 
j enen des Studienberechtigungsgesetzes , BGBI . Nr .  2 9 2/1985 , nachge
bi ldet . I nsbesondere die Zulassungsbedingungen zur Studienberech
tigungsprüfung ( Abs . 2 )  und der Umfang der Studienberechtigungs
prüfung ( Abs . 3 )  entspricht dem erwähnten Gesetz . 

Abs.. 2 s ieht inhaltl ich zwe i unterschiedl iche Zulassungsvoraus
setzungen für die Studienberechtigungsprüfung vor , näml ich 
1. die Vo l lendung des 2 2 . Lebensj ahres und e ine über die 

Erfül lung der al lgemeinen Schulpfl icht h inausgehende erfolg
re iche berufl iche oder aUßerberufl iche Vorbi ldung für die 
angestrebte Schulart oder 

2 .  die vo l lendung des 2 0 . Lebensj ahres , sofern der Bewerber eine 
Lehrabschlußprüfung abgelegt hat und e ine insgesamt vier
j ährige Ausbi ldungsdauer nachweist . 

Unter Z 1 fal len z . B .  Abso lventen von seinerzeit drei j ährigen 
Bi ldungsanstalten für Arbe its lehrerinnen oder Absolventen der 
Le ibeserz ieherausbi ldung an Bundesansta lten für Leibeserz iehung, 
welche an e iner Pädagogischen Akademie studieren wol len . Ferner 
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Personen , die an e iner Berufspädagogischen Akademie ohne Re ifeprü
fung studiengänge besuchen wol len , für die eine Reifeprüfung sonst 
Aufnahmsvoraussetzung wäre ( sofern nicht berei ts Z 2 erfüllt ist ) . 
Ana.1oges gilt für den Besuch Rel igionspädagogischer Akademien ,  wo 
derze it im Organisationsstatut die Führung e ines Vorbereitungs
lehrganges für Aufnahmsbewerber ohne Reifeprüfung vorgesehen ist . 
Schl ieß l ich kann diese Aufnahmsvoraussetzung für Interessenten zur 
Kol legausbi ldung interessant sein . -

Unter Z 2 fal len j edenfal ls Abso lventen der vierj ährigen Bi ldungs
anstalt für Arbe its lehrerinnen , welche an Pädagogischen Akademien 
studieren wo l len . Ferner ist dieser Punkt für Abso lventen vier
j ähriger mittlerer berufsbi ldender Schulen sowie Personen mit 
Lehrabschlußprüfung von besonderem Interesse , die an e iner 
Akademie oder an e inem Ko l leg studieren wo l len . Sofern die Lehr
zeit nur drei Jahre dauert , wäre die insgesamt vierj ährige Ausbil
dungsdauer z . B .  durch Absolvierung von Werkme ister lehrgängen und 
Spez iallehrgängen nachwe isbar . 

D ie Studienberechtigungsprüfungen im Sinne des SChulorganisations
gesetzes so l len gemäß § 42 des Schulunterrichtsgesetzes , d . i .  nach 
den Bestimmungen über die Externistenprüfungen , durchgeführt wer
den ( s iehe Abs . 5 ) , wobe i im Hinb l ick auf die generel le Aussage in 
dieser Entwurfsbestimmung § 42 SchUG für den Bere ich der Studien
berechtigungsprüfung auch für die Aufnahme in e ine Schule für 
Berufstätige und e ine Akademie , für we lche das Schulunterrichts
gesetz sonst ke ine Ge ltung hat , anzuwenden ist . D ie Studienberech
tigungsprüfung wird daher im Regelfall an j ener Schule abzulegen 
sein , an we lcher der Aufnahmewerber aufgenommen werden w i l l . 

Es ist vorgesehen , die näheren Bestimmungen über die Studien
berechtigungsprüfung ( Abs . 4 )  in die Externistenprüfungsverordnung 
aufzunehmen , wie dies bere its hins ichtl ich der Sonderregelungen 
für die staatl iche Stenotypieprüfung und die Beamtenaufstiegsprü
fung erfolgt ist ( vgl . § 1 Abs . 4 und 5 der genannten Verordnung , 
BGBl . Nr .  362/1 9 7 9 , zuletzt geändert durch die Verordnung 
BGBl . Nr .  1 3 6/19 9 1 ) . H iebei so l l  der Umfang und der I nhalt des 
Aufsatzes über das allgeme ine Thema in Übereinstimmung mit § 4  
Abs . 1 des Studienberechtigungsgesetzes vorgeschrieben werden 
( vierstündiger Aufsatz , in welchem der Kandidat nachzuwe isen hat , 
daß er s ich zu e inem vorgegebenen Thema in einwandfreier und 
gewandter Sprache mit klarem Gedankengang schriftl ich zu äußern 
vermag ) .  Die Para l le l ität erscheint zweckmäßig , we i l  gemäß § 5 
Abs . 4 des Studienberechtigungsgesetzes Externistenprüfungen auch 
für die Studienberechtigungsprüfungen für Univers itäten anrechen
bar s ind , sofern diese Externistenprüfungen nach Inha lt und Umfang 
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den Studienberechtigungsprüfungen für Univers i täten entsprechen . 
Inwiewe it die Pfl icht- und Wahlfächer (Abs . 3 Z 2 und 3 )  in diesem 
Sinne anzuerkennen s ind , wird j e  nach den Bedürfnissen der e inzel
nen Schulen unterschiedl ich sein . Ebenso wie die Mögl ichke it 
besteht,  daß Studienberechtigungsprüfungen aus dem Bereich des 
Schulorganisationsgesetzes für den univers itären Bere ich anrechen
bar s ind , so l l  dies auch umgekehrt be i univers itären Studien
berechtigungsprüfungen für den schulorganisationsrechtl ichen 
Bere ich Ge ltung haben . 

Zu Z 8 ( §  1 0  Abs . 2 und 3 ) : 
Gegenüber der ge ltenden Formu l ierung ergeben s ich nur hins ichtl ich 
des Werkerziehungsbere iches Änderungen . Unter Bedachtnahme auf die 
im § 6 ,Abs . 4 für die Lehrplanerlassung gegebenen Ermächtigungen 
ist vorgesehen , in der Grundschule ( 1 .  bis 4 .  Schulstufe ) die 
gemeinsame Werkerziehung sowohl im Technischen als auch im Tex
ti len Werken verpf l ichtend für alle Schüler koedukativ zu führen . 
In der Vo lksschuloberstufe f inden derze it die Bestimmungen der 
Hauptschule Anwendung .  Hier s ieht derzeit der Lehrplan vor , daß in 
der 1 .  und 2 .  Klasse der Hauptschule ( entspricht der 5 .  und 
6 .  Stufe der Vo lksschule ) Werken für Knaben und Mädchen getrennt 
nach Geschlechtern �eführt wird . D ies ist nach der vorgesehenen 
Bestimmung nicht mehr zulässig;  vielmehr besteht die gesetz l iche 
Ermächtigung , Technisches Werken und Texti les Werken zusammen
gefaßt als e inen Pf l ichtgegenstand koedukativ oder als zwei 
Pfl ichtgegenstände getrennt ( alternativ ) zu führen . D ie näheren 
Bes timmungen obl iegen dem Lehrplan . In der 7 .  und 8 .  Stufe sieht 
bere its derzeit der Lehrplan Texti les Werken und Technisches 
Werken als koedukativ geführte alternative Pfl ichtgegenstände vor . 

Zu Z 9 ( §  1 1  Abs . 1 ) : 
Nach dem bisherigen Wortlaut dieser Bestimmung umfaßt die Grund
schule die Vorschulstufe sowie die ersten vier Schulstufen und 
steht damit im Widerspruch zu § 9 Abs . 2 und § 10 Abs . 2 .  Die 
Neufassung sol l  diesen Widerspruch in der Weise bere inigen , daß 
folgende Gliederung der Vo lksschule im Schulorganisationsgesetz 
klargestel l t  wird : 
1 .  Vorschulstufe , 
2 .  Grundschule ( 1 .  bis 4 .  Schulstufe ) ,  

i '  3 .  Oberstufe ( 5 .  bis 8 .  Schulstufe ) .  

Zu Z 1 0  bis 1 2  ( §  l l Abs . 4 ,  § 1 3  Abs . 3 und § 14 Abs . 4 ) : 
D iese Bestimmungen enthalten entsprechend Art . 14 Abs . 3 l i t . b 
B-VG die Grundsatzbestimmungen für die als ganztägige schulformen 
geführten Volksschu len . 
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Durch Z 1 0  wird dem § 1 1  e in neuer Abs . 4 angefügt , der die 
Führung der Volksschulen als ganztägige Schulformen ermögl icht . 
D ie Festlegung , ob die Vo lksschule als ganztägige Vo lksschule 
geführt wird ,  obl iegt dem Schulerhalter . Für die öffentlichen 
Pf l ichtschulen ist e ine diesbezügl iche Ergänzung des § 1 Abs . 2 
des Pfl ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes vorgesehen . 

Die gegenstandsbezogene Lernzeit sol l  im Hinbl ick auf die enge 
verknüpfung mit bestimmten Unterrichtsgegenständen - wie dies auch 
z . B .  be im Förderunterricht der Fal l  ist - durch Lehrer betreut 
werden . Für die übrigen Bere iche des Betreuungste i les können 
j edoch Lehrer oder Erz ieher beste l lt werden . Da der B'etreuungste i l  
neben dem Unterrichtste i l  e in Bestandte i l  der ganztägigen Volks
schule ist , kommt die Gesamtleitung der Schule dem gemäß § 1 3  
Abs . 2 z u  beste l lenden Le iter zu . Unbeschadet dessen sol l  die Mög
l ichke it bestehen , e inen Leiter des Betreuungstei les zu bestel len . 
Die näheren Bes timmungen betreffend die Bestel lung des Leiters des 
Betreuungste i les an ganztägigen Schulformen sowie dessen Aufgaben 
werden im SChulunterrichtsgesetz festzulegen sein . 

Entsprechend der bisherigen SystematiK der Grundsatzbestimmungen 
betreffend die Klassenschü lerzah len an öffentlichen Pf l ichtschulen 
werden im neuen § 14 Abs . 4 die Grundsätze für die Gruppengrößen 
im Betreuungste i l  ganztägiger Schulformen festgelegt . 

Zu Z 1 3  ( §  1 6  Abs . 1 ) : 
Auch bezügl ich des Lehrplanes der Hauptschule werden nur die Lehr
plangrundlagen für den Bere ich der Werkerz iehung geändert . Auf die 
auch hier ge ltenden Ausführungen zu Z 8 hins ichtl ich der 5 .  bis 
8 .  schulstufe wird verwiesen . 

Zu Z 14 (§  1 6  Abs . 3 ) : 
Die verbindl iche Anordnung der Führung der Freigegenstände Late in , 
Kurzschrift und Maschinschreiben ersche int im Hinbl ick auf die 
Abs ichten in Zusammenhang mit der Umgestaltung des § 6 anläßl ich 
der Ermöglichung schulautonomer Lehrpläne nicht mehr erforderl ich . 
Wegen der generel len Bedeutung der unverbindl ichen Übung 
"E inführung in die I nformatik" (auch im Hinbl ick auf die E inbin
dung des I nformatikunterrichtes in andere Unterrichtsgegenstände ) 
sol l  j edoch der diesbezügl iche Hinwe is im § 1 6  Abs . 3 beibehalten 
werden . 

Zu Z 1 5  bis 1 7  ( §  1 8  Abs . 4 ,  § 2 0  Abs . 3 und § 2 1  Abs . 4 ) : 
D ie hier vorgesehenen Ergänzungen enthalten für die Hauptschule 
s inngemäß die Rege lungen der

.
Z 1 0  bis 1 2 . 

181/ME XVIII. GP - Entwurf 55 von 145

www.parlament.gv.at



; . 

; ... 

- 2 1  -

Zu Z 18 bis 2 0  ( §  24 Abs . 3 ,  § 2 5  Abs . 1 und § 2 7  Abs . 6 ) : 
Auch die die Sonderschule betreffenden Bes timmungen für die ganz
tägigen Schulformen dieser Schulart entsprechen den Z 10 bis 12 , 
wobe i a l lerdings darauf Bedacht zu nehmen ist , daß Sonderschulen 
sowohl als selbständige Schulen als auch als Sonderschulklassen , 
die e iner anderen a l lgeme inb i ldenden Schule angeschlossen s ind , 
geführt werden . Zur Förderung der Integration behinderter Kinder 
kommt gerade im Betreuungste i l  der B i ldung von Gruppen mit behin
derten und nichtbehinderten Schülern besondere Bedeutung zu , was 
bei angeschlossenen Sonderschulklassen le icht mögl ich erscheint . 
Im Hinbl ick auf die geringe Klassenschülerhöchstzahl und die 
unterschiedliche Rege lung der Klassenschülerhöchstzahlen in den 
einzelnen Sonderschularten ersche int es zweckmäßig,  die Festlegung 
der Gruppengröße zur Gänze den Ländern zu überlassen . 

Zu Z 2 1  bis 2 3  ( §  3 0  Abs . 4 ,  § 3 2  Abs . 3 und § 3 3  Abs . 4 ) : 
Die hier vorgesehenen Ergänzungen enthalten für den Po lytechni
schen Lehrgang s inngemäß die Regelungen der Z 10 bis 12 . 

Zu Z 24 und 2 9  ( §  3 5  Abs . 5 und § 42 Abs . 3 ) : 
D ie hier vorgesehenen Änderungen enthalten für die ganztägige 
Führung der Unterstufe a l lgeme inb i ldender höherer Schulen die den 
Regelungen für die Volksschule , die Hauptschule und den Po lytech
nischen Lehrgang entsprechenden Bes timmungen . E ine gesetz liche 
Festlegung der Gruppengröße im Betreuungstei l  ganztägiger Schul
formen unmittelbar durch das Gesetz ist be i den al lgemeinbi ldenden 
höheren Schulen nicht erforderl ich ; die diesbezüglichen Grundlagen 
für e ine verordnungsmäßige Regelung enthält § 8b Abs . 1 l i t . f .  

D ie in den Z 24 und 2 9  enthaltenen Rege lungen s ind j edoch im 
Gegensatz zu den bisher beschriebenen organisatorischen Bestimmun
gen für die öffentl ichen Pf l ichtschulen unmittelbar anzuwendendes 
Bundesrecht . 

Zu Z 2 5  ( §  3 9  Abs . 1 Z 1 ) : 
D ie Änderung in Abs . 1 Z 1 betrifft nur den Bere ich der Werker-

. ziehung in der We ise , daß Technisches Werken und Texti les Werken 
in gle icher Weise wie im Bere ich der Hauptschulen ( in der al lge
me inb i ldenden höheren Schule genere l l  j edoch nur für die 1 .  und 
2 .  Klasse ) vorgesehen ist . 

Zu Z 2 6  ( §  3 9  Abs . 1 Z 3 ) : 
Im S inne der Z ie lsetzung für die schulautonomen Lehrpläne wäre die 
Beschränkung des Angebotes an Wahlpfl ichtgegenständen im Sinne der 
Z 3 l i t .  a auf bestimmte Bereiche verfehlt ; daher ist e ine al lge
meine Formul ierung der l i t . a erforderl ich . Auf die Ausführungen 
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im al lgeme inen Te i l  der Erläuterungen unter I .  ( zu Z 1 - schul
autonome Lehrpläne ) wird verwiesen . 

Zu Z 2 7  ( §  3 9  Ahs . 3 ) : 
Auch hier steht die Rücknahme der Regelungsdichte ( Entfal l  des 
bisherigen Ahs . 3 und entsprechende Ergänzung des bisherigen 
Abs . 4 ,  welcher nunmehr die Beze ichnung Ahs . 3 trägt ) im Zusammen
hang mit der E inführung der Schu lautonomie im Bere ich der Leh�
pläne und der Eröffnungs- und Tei lungszahlen . 

Zu Z 28 ( §  3 9  Ahs . 4 ) : 
Die hier vorgesehene Bezeichnungsänderung steht im Zusammenhang 
mit der Nove l l ierungsanordnung unter Z 2 7 . 

Zu Z 3 0 , 3 4 ,  5 1 ,  7 0 , 7 3  ( §§ 4 3 , 5 7 , 7 1 ,  1 0 0 ,  1 08 ) : 
Wegen der im § 8b Ahs . 1 l it . d und Ahs . 2 vorgesehenen Fest
legungsmöglichke it von Tei lungszah len durch die Schulbehörden 
erster Instanz und die Schulen können s ich die Bestimmungen über 
die Klassenschü lerzah l auf die Regelung in den bisherigen Ahs . 1 
beschränken . 

Zu Z 3 1  ( §  4 9  Ahs . 4 ) : 
Durch die 1 2 . Schulorganisationsgesetz-Nove l le ,  BGBl . Nr .  467/199 0 ,  
wurde im § 49 Ahs . 2 l i t . b SchOG die Mögl ichkeit für e ine 
f lexiblere Gestaltung der lehrgangsmäßigen Berufsschule ge
schaffen , wobe i j edoch e ine Anpassung des Ahs . 4 des genannten 
Paragraphen unterb l ieben ist . D ies sol l  nunmehr bere inigt werden . 

Zu Z 3 2  ( §  5 0  Ahs . 3 ) : 
Die hier vorgesehene Z itatänderung ist durch die Novel l ierungs
anordnung unter Z 1 1  bedingt . 

Zu Z 3 3 , 6 7 , 69 , 85 ( §  5 6  Ahs . 3 ,  § 7 0  Ahs . 3 ,  § 84 Ahs . 2 ,  § 99 
Abs . 3 ,  § 1 0 7  Ahs . 3 ,  § 1 1 5  Ahs . 2 ,  § 1 2 3  Ahs . 4 ,  § 1 2 7  Ahs . 4 ) : 
Die hier vorgesehene Z itatänderung ist durch die Novel l ierungs
anordnung unter Z 2 9  bedingt . 

Zu Z 3 5 ,  3 9 ,  5 2 , 5 6 ,  5 9  (§ 58 Ahs . 4 l it . a ,  § 6 0  Ahs . 2 l i t .  a ,  
§ 6 2  Abs . 3 l i t . a ,  § 63 Ahs . 4 l i t . a ,  § 7 2  Ahs . 5 l it .  a ,  § 74 
Ahs . 2 l i t . a ,  § 7 6  Ahs . 2 l i t . a ) : 
Der Begriff " Po l itische Bi ldung" entspricht der Lehrplanent
wicklung seit 1 9 6 3  im Unterrichtsgegenstand " Staatsbürgerkunde" 
besser als die bisherige Bezeichnung . Auch läßt er eher die Ein
bez iehung erwünschter soz io logischer und volkswirtschaftlicher 
Komponenten zu . Die Bezeichnung " Po l itische B i ldung" ist berei ts 
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an Berufsschulen sowie an den land- und forstwirtschaftl ichen 
Berufs- und Fachschulen gesetzl ich vorgesehen . 

Zu Z 3 6 ,  39 , 44 , 4 7 ,  5 2 ,  5 6 ,  5 9  ( §  58 Abs . 4 l i t . b ,  § 60 Abs . 2 
l i t . b ,  § 62 Abs . 3 l i t . b ,  § 63  Abs . 4 l i t . b ,  § 7 2  Abs . 5 

• l i  t .  b , § 74 Abs . 2 l i  t .  b ,  § 7 6  Abs . 2 l i  t .  b ) : 

; \ 

: ,  

Die hier vorgesehenen Änderungen im Bereich der Lehrplangrundlagen 
entsprechen den seit 1 9 6 2  erfo lgten Entwicklungen hins ichtl ich der 
Anforderungen an die betroffenen Schularten , wobe i auf e ine we it
gehende Harmoni s ierung der Bezeichnungen Wert ge legt wurde . 

Zu Z 3 7 ,  5 0  ( §  58 Abs . 5 ,  § 69 Abs . 1 ) : 
Da die im letzten Satz enthaltene Gesetzespromesse durch das 
Schu lunterrichtsgesetz erfü l l t  ist , hat dieser Satz zu entfal len .  

Zu Z 38 , 4 1 , 42 , 4 3 , 4 6 ,  4 8 ,  5 3 , 54 , 5 7 , 58, 60 , 6 1  ( §  59 Abs . 1 ,  
§ 61 Abs . 1 l it .  a ,  c und d ,  § 62a Abs . 1 l i t . b ,  § 63a Abs . 2 ,  
§ 7 3  Abs . 1 l i t . a und b ,  § 7 5  Abs . 1 l it .  a und b ,  § 7 7  Abs . 1 
l i  t .  a und b ) : 
Für die Schulen für Berufstätige gi lt das Schulunterrichtsgesetz 
nicht ( s iehe, § 1 Abs . 1 SchUG ) . Derze it werden Schulversuche zur 
Neuordnung des schulunterrichtsrechtl ichen Bereiches an den be
rufsbi ldenden Schulen für Berufstätige durchgeführt . H iebei zeigt 
es s ich , daß die Semesterg l iederung ( welche bereits § 37 Abs . 3 
SchOG für die a l lgemeinbi ldenden höheren Schulen für Berufstätige 
vors ieht ) der Jahresgliederung vorzuz iehen ist . D ie im Zusammen
hang mit den erwähnten schulunterrichtsrechtlichen Versuchen bis
her notwendigen organisationsrechtlichen Schulversuche hins icht
l ich der Semestergliederung können daher bereits in das Regel
schulwesen übernommen werden . D ies ist insbesondere w�gen des 
neuen § 7 Abs . 5a ( s iehe Z 5 des Entwurfes ) wichtig . 

" 

Zu Z 40 (§  60 Abs . 3 ) : 
Bei den Beratungen über die beruf l ichen Berechtigungen der Absol
venten der Hande lsschule wurde von wirtschaftl icher Seite die 
Forderung erhoben , daß auch an den Hande lsschulen e ine Abschluß
prüfung eingeführt wird ,  da sie s ich an den technischen , gewerb
l ichen und kunstgewerb l ichen Fachschulen sehr bewährt hat . D ie 
E inführung einer Abschlußprüfung an den Handelsschulen erscheint 
auch vom pädagogischen Standpunkt zweckmäßig . 

Zu Z 4 5  ( §  62 Abs . 4 ) : 
D ie Erläuterungen zu Z 40 gelten gleicherwe ise für die drei
j ährigen Fachschulen für wirtschaftl iche Berufe . 
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Zu Z 48 ( §  6 3 a  Ahs . 1 ) : 
De� letzte Satz der l it .  b ist im Hinbl ick auf Ahs . 3 entbehrlich 
und enthält e in falsches Z i tat . Er kann daher entfal len . 

Zu Z 49 ( §  64 Ahs . 4 ) : 
D ie im neuen Ahs . 4 vorgesehene Ergänzung hins ichtl ich der berufs
bi ldenden mitt leren Bundesschulen entspricht der für die berufs
bildenden höheren Schulen im § 78 Ahs . 4 SchOG bere its enthaltenen 
Bestimmung . 

Zu Z 55  (§  7 3  Ahs . 1 l i t . c ,  § 7 5  Ahs . 1 l it . c ,  § 7 7  Ahs . 1 
l i t . c ) : 
Wie bere its im al lgeme inen Te i l  der Erläuterungen unter 1 1 1  . .  h in
s ichtl ich der Studienberechtigungsprüfung ausgeführt wird , hat 
deren E inführung nicht nur für den Akademiebere ich sondern auch 
für die Ko l legs Bedeutung , we i l  auch für die Kol legs die Reifeprü
fung Aufnahmsvoraussetzung ist . Bei den Ko l legs ist j edoch zu 
beachten , daß diese nur e inen ergänzenden Unterricht zu einer 
bere its abgeschlossenen höheren Schule zum Z iele haben . Dement
sprechend ist die Re ifeprüfung auf j ene Unterrichtsgegenstände und 
Lehrstoffe beschränkt , die nicht im wesentl ichen bere its durch den 
vor dem Besuch des Kol legs zurückge legten B i ldungsgang nachgewie
sen werden . E in Nachho len des vol len Umfanges e iner 4- oder 5-jäh
rigen höheren Schule zum Zwecke der Ahlegung einer umfassenden 
Re ifeprüfung ist j edoch nicht mögl ich . Dazu kommt , daß der Be$uch 
eines Kol legs nach Ahlegung e iner Studienberechtigunsprüfung 
primär die Z ie lsetzung hat , e ine gehobene berufl iche Ausbi ldung zu 
gewährle isten , was durch die Ahschlußprüfung zu dokumentieren 
wäre ; im Sinne der al lgeme inen schulrechtlichen Terminologi e ,  
wonach d i e  Re ifeprüfung d i e  al lgeme ine Hochschulre ife zur Folge 
hat , wäre für diese Fäl le die Verwendung des Begriffes Re ife� 
prüfung nicht vertretbar . 

Zu Z 62 bis 65 ( §§ 80 , 81 , 82 ) :  
Wie bere its im al lgeme inen Te i l  der Erläuterungen unter

' 
1 1 1 . aus

geführt wurde , so l l  aus a l lgemeinen bi ldungspol itischen Gründen 
auch im Bere ich der Akademie für Soz ialarbe it eine Studienbe
rechtigungsprüfung als Aufnahmsvoraussetzung e ingeführt werden . 
Die Erfahrungen im Bereich der Univers itäten haben gezeigt , daß 
die se lbständige Vorbereitung der Prüfungskandidaten oder die Vor
bere itung im Bereich der Erwachsenenbi ldung zweckmäßig ist und den 
Erfordernissen Rechnung trägt . D ie Führung eigener Vorbereitungs
lehrgänge ist daher nicht mehr erforderl ich . Dazu kommt , daß Vor
bere itungs lehrgänge n icht nur an e inzelnen Schularten vorgesehen 
werden könnten . E ine generelle E inrichtung von Vorbereitungslehr-
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gängen ist j edoch aus budgetären Gründen nicht mögl ich . Aus den 
angeführten Gründen hat an j enen Schulformen , an denen ein Vor
bere itungs lehrgang als Aufnahmsvoraussetzung für j ene Bewerber 
vorgesehen ist , die keine Re ifeprüfung bes i tzen , zu entfal len . 

Zu Z 66 ( §  83 Ahs . 2 ) : 
In § 83 Ahs . 2 ist auf die vorgesehene E inführung der Studien
berechtigungsprüfung an den Akademien für Soz ia larbe it Bedacht zu 
nehmen . Hins ichtlich der Universitätsberechtigung ist das Studium 
an den Akademien für Soz ialarbeit nach der Studienberechtigungs
prüfung j enem nach dem Besuch e ines Vorbere itungs lehrganges ent
sprechend der bisherigen Regelung gle ichzustel len . Die Formu
l ierung des neuen Ahs . 2 betrifft die be iden genannten Fäl le . 

Zu Z 6 8 ,  7 1  ( §  9 6  Ahs . 1 l i t . a ,  § 1 0 4  Ahs . 1 l i t . a ) : 
D ie Änderung der Gegenstandsbezeichnung " Instrumentalmus ik" in 
" Instrumentalunterricht" entspricht der diesbezüglichen Änderung 
des § 3 9  Ahs . 1 SchOG für den Lehrplan der allgeme inb i ldenden 
höheren Schulen durch die 1 1 . Schulorganisat ionsgesetz-Novelle , 
BGB l . Nr .  3 2 7/1 988 . E ine unterschiedliche Behandlung wäre nicht 
gerechtfertigt . 

Zu Z 7 2  ( §  1 0 6  Ahs . 2 ) : 
Die Ausführungen zu Z 5 5  ge lten auch bezügl ich der Kol legs für 
Erz ieher . Hiezu ist festzustel len , daß bereits vor der Umwandlung 
der Bi ldungsanstalten für Erz ieher von mittleren zu höheren 
Schulen durch die 7 .  Schulorganisationsgesetz-Nove l le ,  
BGBl . Nr .  3 6 5 / 1 9 82 , die Ausbi ldung zum Erz ieher von Personen , die 
vorher im Berufsleben gestanden s ind ,  s ich sehr bewährt hat . D ie 
Erwartung , daß die Ko l legs für Erz ieher nach Ahlegung einer Reife
prüfung die seinerze itige Regelung ersetzen können , haben s ich 
nicht vol l  erfü l l t ,  sodaß durch die E inführung der Studienberech
tigungsprüfung e ine Auswe i tung des Zuganges zu den Kol legs für 
Erz ieher geboten ersche int . 

Zu Z 74 , 7 5 ,  7 7 ,  7 8 ,  7 9  ( §  1 1 0 , § 1 1 1  Ahs . 4 ,  § 1 1 3  Ahs . 2 ,  § 1 1 3  
Ahs . 3 ,  § 1 1 4  Ahs . 1 l i t . b und c l : 
Die Entwicklungen in den letzten Jahren machen e ine Reform der 
bisherigen Lehramtsausb i ldung für den hauswirtschaftl ichen Fach
unterricht sowie der bisherigen Lehramtsausbi ldung für die Fach
richtungen Mode und Bekleidungstechnik erforderl ich . In diesem Zu
sammenhang so l l  auch e ine Änderung der Beze ichnung der erstge
nannten Lehramtsausbi ldung in " Lehramtsausbi ldung für den Er
nährungswi rtschaftl ichen und haushaltstechnischen Fachunterricht" 
erfolgen , da diese den I nhalt der Unterrichtsbereiche besser zum 
Ausdruck bringt . 
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Auf Grund der hier vorgesehen Änderungen werden auch die e in
schlägigen Lehrpläne besser auf die beruf l ichen Anforderungen der 
in diesen Lehrgängen ausgebi ldeten Lehrer ausgerichtet werden 
können . 

Zu Z 7 6  ( §  1 1 2  Abs . 2 ) : 
Die Sonderrege lung des § 1 1 2  Abs . 2 betreffend verkürzte Studien
gänge an der Berufspädagogischen Akademie für die in einem 
D ienstverhältnis stehende Lehrer ist auf j ene Personen zu 
erstrecken , die wohl in e inem Lehrerdienstverhältnis gestanden 
waren , s ich j edoch im Zeitpunkt der Aufnahme des Studiums nicht in 
e inem D ienstverhältnis bef inden . Letztere bes itzen in gleicher 
We ise Unterr ichtserfahrung , sodaß e ine unterschiedl iche Behandlung 
nicht gerechtfertigt wäre . 

Zu Z 80 ( §  1 1 4  Abs . 3 ) : 
Wie bere its im al lgemeinen Te i l  der Erläuterungen unter 1 1 1 . aus
geführt wurde , sol l  auch an den Berufspädagogischen Akademien die 
Studienberechtigungsprüfung an die Ste l le der Aufnahmsvoraus
setzung "Re ifeprüfung" treten können . In gleicher We ise wie für 
die Abso lventen der anderen Akademien , welche dieses Studium nach 
Ablegung e iner Studienberechtigungsprüfpng zurückgelegt haben , 
so l l  auch hier der Besuch e insch lägiger Studienrichtungen an e iner 
Hochschule ermögl icht werden . 

Zu Z 81 , 82 , 83 (§  1 1 9  Abs . 6 ,  7 und 8 ) : 
Im Zusammenhang mit den Bemühungen zur Schulautonomie ist auch 
eine Vereinfachung der gesetzl ichen Rege lungen betreffend die 
Eröffnungs- und Te i lungszahlen vorgesehen ( s iehe diesbezügl ich 
auch die Ausführungen im a l lgemeinen Tei l  der Erläuterungen unter 
I .  zu Z 2 [ Schulautonome Eröffnungs- und Te i lungszah len] ) .  nie in 
diesem zusammenhang erforderl iche Verordnungsermächtigung f indet 
s ich im vorgeschlagenen § 8b ( Z  7 des Entwurfes ) . 

Zu Z 84 ( §  1 2 2  Abs . 2 ) : 
Bere its derzeit ist be i Absolvierung der Pädagogischen Akademie 
nach Besuch e ines vorbere itungs lehrganges ( somit ohne Re ife
prüfung ) die Berechtigung zum Besuch e inschlägiger Studienrichtun
gen an e iner Hochschule im § 1 3 1d Abs . 4 SchOG ermögl icht . 
Dieselbe Berechtigung ist be i E inführung der Studienberechtigungs
prüfung für die Pädagogische Akademie vorzusehen . 
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Zu Z 8 6  ( §  1 3 1 ) : 
Diese Bestimmungen enthalten die Inkrafttretenstermine . Hiebei muß 
für die Umsetzung des Anl iegens " Schulautonomie" und für sonstige 
Änderungen , we lche die Erlassung von Verordnungen erfordern , eine 
entsprechende Legisvakanz vorgesehen werden , sodaß in diesen Ange
legenheiten e in Inkrafttreten frühestens mit 1 .  September 1 9 9 3  
mögl ich ist . Die E inführung der Abschlußprüfungen an den Handels
schulen und den 3-j ährigen Fachschulen für wirtschaftl iche Berufe 
ist erst für j ene Schüler vorgesehen , die im Schu l j ahr 1995/96 
ihre Ausbi ldung beenden ; dieser Termin ist deshalb vorgesehen , da 
im Bere ich der Handelsschule die Abschlußprüfung erst auf Grund 
des neuen Hande lsschul lehrplanes erfolgen sol l . 

Zu Z 87 , 88 ( §  1 3 1a Abs . 7 ,  § 1 31b Abs . 3 ) : 
Für die auf Grund ausdrückl icher gesetzlicher Grundlage erfolgen
den Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und 
nichtbehinderter Kinder sowie zur D ifferenz ierung an Hauptschulen 
sol l  der neue Abs . 5a des § 7 ( Z  5 des Entwurfes ) nicht ge lten . 

Zu Z 89 ( §  1 3 1  Abs . 1 ) : 
Hier wird die Vo l l z iehungsklausel den Änderungen des Entwurfes 
angepaßt .  

Zu Art . 1 1  ( Art . 1 1  der 12 . Schulorganisationsgesetz-Nove l le ) : 
Die für die Pädagogische Akademie vorgesehene Regelung im § 122  
Abs . 2 (Z  84 des Entwurfes ) sol l  auc? für die Re l igionspädagogi
schen Akademien gel ten , we lche als Privatschulen mit eigenem 
Organisationsstatut gemäß § 14 Abs . 2 des Privatschulgesetzes , 
BGB l . Nr .  244/ 1 9 62 , geführt werden . Daher ist Art . 1 1  der 
12 . SchOG-Nove l le entsprechend zu erwe itern . 
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T E X  T G E G E N Ü B E  R S T E L  L U N G 

14. Schulorganisationsgesetz-Novelle 

Geltende J!'assung 

§ 5 Abs . 2 :  

( 2 )  Die durch gesonderte Vorschri ften gerege lte 
oder zu rege lnde Einhebung von Lern- und 
Arbeitsmitte lbeiträgen , 

Entwurf 

1 .  Dem § 2 wird folgender Abs . 3 angefügt : 

" ( 3 )  Durch die Erz iehung an Schülerhe imen und im 
Betreuungsteil ganztägiger Schul formen ist zur Erfül lung 
der Aufgabe der österre ichi schen Schule gemäß Abs . 1 

bei zutragen . "  

2 .  Nach § 2 wird folgender § 2 a  samt Überschri ft 
eingefügt : 

" p  e r s 0 n e n b e z o g  e n e 

z e i c h  n u n  g e n  

B e -

S 2a . Personenbezogene Bezeichnungen in diesem 
Bundesgesetz sowie in allen schulrechtlichen Vorschri ften 
( insbesondere den Lehrplanverordnungen ) gelten j ewe i l s  
auch in ihrer weiblichen Form, außer e s  ist ausdrücklich 
andere s angeordnet . "  

3 .  § 5 Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Von der Schulgeldfreiheit gemäß Abs . 1 s ind 
Lern- und Arbeitsmitte lbeiträge , Kostenersätze bei 
Schulveranstaltungen und 
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Geltende Fas sung 

Unf al lvers icherungsprämien und eines höchstens 
kostendeckenden Beitrages für die Unterbringung , 
Verpflegung und Betreuung in öf fentlichen Schülerhe imen 
wird hiedurch nicht berührt . sonstige Schul gebühren 
dürfen nicht eingehoben werden .  

S 6 s amt Überschrift : 

S 6 . L e h r  p 1 ä n e .  

( 1 )  Der Bundesminister für unterricht und Kunst hat 
für j ede der in diesem Bundes ge setz gerege lten Schularten 
Lehrpläne durch Verordnung festzusetzen . Die 
Landes schulräte s ind vor Erlas sung solcher Verordnungen 
zu hören ; außerdem kann in diesen Verordnungen vorge sehen 
werden ,  daß die Lande s schulräte im Rahmen der vorn 
Bundesminister für unterricht und Kunst erlas senen 
verordnungen zusätzliche Lehrplanbestimmungen nach den 
örtlichen Erfordernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
erlassen können . 

2 

Entwurf 

schulbezogenen Veranstaltungen sowie Be iträge für die 
Unterbringung , Verpflegung und Betreuung in öf fentl ichen 
Schülerheimen sowie im Betreuungsteil ( ausgenommen die 
Lernzeiten gemäß S 8 lit . i subl it . aa und bb ) 
öf fentlicher ganztägiger schul formen aus genommen . Die 
Lern- und Arbe itsmittelbeiträge sowie die Beiträge für 
Schülerheime und den Betreuungste { l  ganztägiger schul
formen s ind durch Verordnung festzulege n ,  wobei die 
Beiträge höchstens kostendeckend sein dürfen , auf die 
f inanz ielle Le istungs fähigkeit der Schüler 
( Erz iehungsberechtigte n )  Bedacht zu nehmen ist und eine 
Durchschnittsberechnung für alle in Betracht kommenden 
Schularten zulässig ist . Kostenersätze bei Schulver
anstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen s ind nur 
für Leistungen auf Rechnung de s schülers zuläs s ig . "  

4 .  S 6 samt Überschrift lautet : 

"L e h r  p 1 ä n e 

S 6 .  ( 1 )  Der Bundesminister für unterricht und 
Kunst hat für die in diesem Bunde sge setz geregelten 
schulen Lehrpläne ( e inschl ießlich der Betreuungspläne für 
ganztägige Schul formen ) durch Verordnung festzusetzen . 
Die Landesschulräte s ind vor Erlas sung solcher 
Verordnungen zu hören . Der Bunde sminister für unterricht 
und Kunst hat die einzelnen Schulen zu ermächtige n ,  in 
e inern vorzugebenden Rahmen Lehrplanbestimmungen nach den 
örtlichen Erfordernissen auf Grund dieses Bundesgesetzes 
zu 

" .,. 
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Geltende Fassung 

( 2 )  Die Lehrpläne haben zu enthalten :  
a )  Die a l lgemeinen Bi ldungsziele , die 

Bi ldungs - und Lehraufgaben der einzelnen 
Unterrichts gegenstände und didaktische 
Grundsätze ; 

b )  die Auf teilung des Lehrstoffes auf die 
e inze lnen Schulstufen ; 

c )  Gesarntstundenzahl und Stundenausmaß der 
einzelnen Unterrichtsgegenstände 
( Stundentafel ) .  

Für Akademien für Sozialarbeit , Berufspädagogische 
Akademien und Pädagogische Akademien kann der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst im Lehrplan von 
e iner Auf tei lung des Lehrstoffes auf die einzelnen 
Schul stufen ( einschließlich der Fe stlegung de s 
Stundenausmaße s auf die einzelnen Schulstufen ) absehe n ;  
in die sem Fall h a t  der Direktor nach den örtlichen 
Erforderni s sen das Stundenausmaß im Rahmen der vorn 
Bundesminister für Unterricht und Kunst erlas senen 
Verordnung festzulegen sowie durch Anschlag in der 
betre ffenden Akademie kundzumachen und obliegt die 
Lehrstof fvertei lung dem j eweils unterrichtenden Lehrer . 

( 3 )  Welche Unterrichtsgegenstände 
( Pf lichtgegenstände , alternative Pflichtgegenstände , 

verbindliche Übunge n ,  

3 

Entwurf 

erlassen ( schulautonome Lehrplanbestirnrnungen ) , soweit 
dies unter Bedachtnahme auf die Bildungsaufgabe der 
einzelnen Schularten ( Schulforme n ,  Fachrichtungen ) ,  auf 
deren Berechtigungen sowie auf die Erhaltung der 
Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen derselben Schulart 
( Schulform, Fachrichtung ) und der Übertrittsmöglichkeiten 
im sinne des § 3 Ahs . 1 vertretbar ist . Sofern Schulen 
schulautonome Lehrplanbe stirnrnungen erlas sen habe n ,  bei 
denen über die einzelne Schule hinaus gehende Intere s sen 
der Schüler und Erz iehungsberechtigten nicht in 
ausreichendem Maße berücksichtigt worden s ind , haben die 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern im erforderlichen 
Ausmaß entsprechende zusätzliche Lehrplanbestirnrnungen zu 
erlassen , welche an die stelle der von den Schulen . 
erlas senen Lehrplanbe stirnrnungen treten . Für Beruf schulen 
können bei Bedarf die zus ätz lichen Lehrplanbestirnrnungen 
statt von den einze lnen Schulen von den Schulbehörden des 
Bundes in den Ländern erlassen werden . 

( 2 )  Die Lehrpläne haben zu enthalten : 
a )  die allgemeinen Bi ldungs z iele , 

b )  die Bi ldungs- und Lehraufgaben der einzelnen 

c )  

Unterrichts gegenstände und didaktische 

Grundsätze , 
den Lehrstoff ; soweit schulautonome 
Lehrplanbestirnrnungen vorgesehen s ind , 
müs sen die j edenfalls zu 

181/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

66 von 145

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

Freigegenstände , unverbindliche Übungen ) in den 
Lehrplänen vorzusehen s ind , wird in den Bestimmungen des 
I I .  Hauptstückes für die einzelnen Schularten 
festge setzt . Im Lehrplan kann bestimmt werden , daß zwei 
oder mehrere der im I I . Hauptstück angeführten 
P f lichtgegenstände als alternative oder als 
zusammengefaßte Pfl ichtgegenstände zu führen s ind . 
Überdies können bei Unterrichtsgegenständen , die eine 
zusammengesetzte Beze ichnung haben , die Te i le gesondert 
oder in Verbindung mit anderen solchen Tei len geführt 
werden . Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch 
weitere Unterrichtsgegenstände als Freigegenstände ( auch 
Freigegenstände für besonders begabte und intere s s ierte 
Schüler mit entsprechenden Anforderungen )  und 
unverbindliche Übungen sowie ein Förderunterricht 
vorgesehen werden . Ferner kann in den Lehrplänen für 
Schulen für Berufstätige , für die Beruf spädagogischen 
Akademien und für die Pädagogi schen Institute die 
E inbez iehung von Formen des Fernunterrichtes insoweit 
vorge sehen werden ,  als dies zur Erleichterung des 
Besuche s die ser Schulen ohne E inschränkung des 
Bi ldung s z ieles zweckmäßig ist . 

( 4 )  Bei der Erlas sung der Lehrpläne für den 
Re ligionsunterricht ist auf die Bestimmungen des 
Re ligionsunterrichtsgesetze s ,  BGBI . Nr . 1 9 0 / 19 4 9 , in der 
Fas sung der Nove l len BGBI . Nr . 1 8 5 / 1 9 5 7  und BGBI . Nr . 
2 4 3 / 19 6 2 , Bedacht zu nehmen . 

4 

Entwurf 

unterrichtenden Lehrstof fbereiche 
( Kernsto f fe ) aus gewiesen werden , 

d )  die Auf tei lung des Lehrstof fes auf die 
einze lnen Schulstufen , soweit dies im 
Hinblick auf die Bi ldungsaufgabe der 
betre f fenden Schulart ( Schul form, 
Fachrichtung ) sowie die 
Übertrittsmöglichkeiten erforderlich 
ist und 

e )  die Ge s amtstundenzahl und das Stundenausmaß 

der einze lnen Unterrichtsgegenstände 

( Stundentafel ) .  

( 3 )  Die Erlas sung schulautonomer 

Lehrplanbestimmungen obliegt 

a )  an den Akademien dem j ewe i l s  unterrichtenden 

Lehrer ,  die Festlegung de s Stundenausmaßes 

j edoch dem Direktor ; vor der Festlegung ist 

dem Ständigen Aus schuß Ge legenheit zur 

ste llungnahme zu geben ,  

b )  an den übrigen Schulen dem schulforum ( §  6 3 a  

des Schulunterrichtsgesetzes , 

BGBI . Nr .  472 / 19 8 6  in der j eweils geltenden 

Fas sung ) bzw . dem Schulgemeinschaftsau s schuß 

( §  6 4  des Schulunterrichtsge setzes ) .  

� . 
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5 

Geltende Fassung Entwurf 

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen sind durch 
Anschlag an der betref fenden Schule auf die Dauer eines 
Monates kundzumachen; nach Ablauf des Monats s ind sie bei 
der SChulleitung zu hinterlegen . Auf Verlangen ist 
Schülern und Erziehungsberechtigten Einsicht zu gewähren .  
Schulautonome Lehrplanbestimmungen sind der Schulbehörde 
erster Instanz zur Kenntnis zu bringen . Die Schulbehörde 
erster Instanz hat die schulautonomen 
Lehrplanbestimmungen aufzuheben , wenn sie nicht der 
Ermächtigung (Abs . 1 )  entsprechen . Der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst hat in den Lehrplänen gemäß Abs . 1 
Lehrplanbestimmungen für den Fall der Aufhebung von 
schulautonomen Lehrplanbestimmungen und den Fall der 
Nichterlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen 
vorzusehen .  

( 4 )  Welche Unterrichtsgegenstände 
( Pflichtgegenstände , alternative Pflichtgegenstände , 
verbindliche Übungen , Freigegenstände , unverbindliche 
Übungen ) j edenfalls in den Lehrplänen vorzusehen s ind , 
wird im I I . Hauptstück für die einzelnen Schularten fest
gesetzt . Im Lehrplan kann bestimmt werden ,  daß zwei oder 
mehrere der im I I . Hauptstück angeführten 
Pflichtgegenstände als alternative oder als 
zusammengefaßte Pflichtgegenstände zu führen s ind . 
Überdies können bei Unterrichtsgegenständen, die eine 
zusammengesetzte Bezeichnung haben , die Teile gesondert 
oder in Verbindung mit anderen solchen Teilen geführt 
werden . Darüber hinaus können in den Lehrplänen auch 
weitere 
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Geltende Fassung Entwurf 

unterrichtsgegenstände als Pflichtgegenstände , 
verbindliche Übungen , Freigegenstände ( auch Frei
gegenstände für besonders begabte und interes sierte 
Schüler mit entsprechenden Anforderungen ) und 
unverbindliche übungen sowie ein Förderunterricht 
vorgesehen werden . Ferner kann in den Lehrplänen für 
Schulen für Berufstätige , für die Berufspädagogischen 
Akademien und für die Pädagogischen Institute die 
Einbeziehung von Formen des Fernunterrichtes insoweit 
vorgesehen werden, als dies zur Erleichterung des 
Besuches dieser Schulen ohne Einschränkung des 
Bildungszieles zweckmäßig ist . 

( 5 )  Betreuungspläne sind für die 
gegenstandsbezogene und individuelle Lernzeit ganztägiger 
Schularten festzusetzen . Hiebei ist festzulegen,  daß die 
Lernzeit der Festigung und Förderung der 
unterrichtsarbeit im Unterrichtstei l ,  nicht jedoch der 
Erarbeitung neuer Lehrinhalte zu dienen hat . Die 
gegenstandsbezogene Lernzeit hat wöchentlich zwei bis 
vier stunden zu umfassen . 

( 6 )  Bei der Erlassung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht ist auf das 
Religionsunterrichtsgesetz , BGBl . Nr .  1 9 0 / 1949 , in seiner 
jeweils geltenden Fassung Bedacht zu nehmen . " 

• 
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7 

Geltende Fassung 

§ 8 :  

S 8 .  B e g  r i f f s b e s t i m  m u n g e n  

Entwurf 

5 .  Im § 7 wird nach Abs . 5 folgender Abs . 5a 
eingefügt : 

" ( 5a )  Schulversuche dürfen an einer Schule nur 
eingerichtet werden ,  wenn die Erziehungsberechtigten von 
mindestens zwei Dritteln der Schüler und mindestens zwei 
Drittel der Lehrer der betref fenden Schule dem 
Schulversuch zustimmen . Ist ein Schulversuch nur für 
einzelne Klas sen einer Schule geplant , darf ein der
artiger Schulversuch nur eingerichtet werden ,  wenn die 
Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der 
Schüler , welche diese Klas se voraussichtlich besuchen 
werden, und mindestens zwei Drittel der Lehrer , welche in 
dieser Klass� vorauss ichtlich unterrichten werden , 
zustimmen�  diese Zustimmung gilt auch für eine 
Fortsetzung des Schulversuches in den aufsteigenden 
Klassen . An Berufs schulen tritt an die Stelle der 
erforderlichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten die 
entsprechende Zustimmung der Schüler . Dieser Absatz gilt 
nicht für Schulversuche zur Erprobung neuer 
Fachrichtungen an berufsbildenden Schulen . "  

6 .  Im § 8 wird der Punkt nach lit . h durch einen 
Strichpunkt ersetzt und angefügt : 

" i )  unter ganztägigen Schulformen Schulen , 
an denen neben dem Unterrichtsteil ein 
Betreuungstei l  angeboten wird, wobei 
zum Besuch des Betreuungsteiles eine 
Anmeldung erforderlich ist und der 
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Geltende Fassung 

S 8a samt Überschrift : 

S 8a . F ü h - r  u n g d e r  
U n t e r r i c h  t s g e g e n  s t ä n d e 

L e i b e s ü b u n g e n  u n d  L e i b e s -
e r z  i e h u n g s 0 w i e  v o n  

a l t  e r n  a t i v e n 
P f 1 i c h  t g e g e n  s t ä n d e n , 

F r e i g e g e n  s t ä n d e n , 
b i n  d 1 i c h  e n Ü b u n g 

e i n  e s F ö r d e r  u n t e r 

u n v e r  -
e n u n d 
r i c h  t e s 

( 1 )  Der unterricht in Leibesübungen und 
Leibeserziehung ist getrennt nach Geschlechtern zu 
erteilen . Im Freigegenstand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen bzw . Leibeserziehung sowie in den 
sportlichen Schwerpunkten in sonderformen darf der 
Unterricht auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden, sofern diese Unterrichtsveranstaltungen auf 
sportarten beschränkt s ind, bei denen vom Standpunkt der 
unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen 
Führung kein Einwand besteht ; unter 

8 

Entwurf 

Betreuungsteil aus folgenden Bereichen 
besteht : 
aa ) gegenstandsbezogene Lernzeit , die 

sich auf bestimmte 
Pflichtgegenstände bezieht , 

bb ) individuel le Lernzeit , 

cc ) Freizeit und 
dd ) Verpflegung . "  

7 .  An die stelle des bisherigen S 8a treten die 
folgenden SS 8a bis 8e samt Überschriften : 

" F  ü h r u n  g g a n z t ä g i g  e r 

s c h u 1 f 0 r m e n 

S 8a . ( 1 )  Ganztägige Schulformen sind in einen 
unterrichtsteil und einen Betreuungsteil zu gliedern . 
Diese können in getrennter oder verschränkter Abfolge 
geführt werden . Für die Führung einer Klasse mit 
verschränkter Abfolge des unterrichts- und des Be
treuungsteiles ist erforderlich , daß alle schüler einer 
Klasse am Betreuungsteil während der ganzen Woche 
teilnehmen sowie die Erziehungsberechtigten von zwei 
Dritteln der betroffenen Schüler und zwei Drittel der 
betroffenen Lehrer zustimmen ;  in allen übrigen Fällen 
sind der Unterrichts- und Betreuungsteil getrennt zu 
führen . Bei getrennter Abfolge dürfen die schüler in 
klassenübergreifenden Gruppen zusammengefaßt werden und 
darf der Betreuungsteil 
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Geltende Fassung 

den gleichen Voraussetzungen darf mit Genehmigung der 
Schulbehörde erster Instanz der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Leibesübungen und Leibeserziehung 
ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden , wenn bei 
Trennung nach Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl 
nicht für alle Schüler der lehrplanmäßige Unterricht in 
diesem Pflichtgegenstand erteilt werden könnte . Ferner 
kann der Unterricht in Leibesübungen ( Leibeserziehung ) 
ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden ,  wenn der 
Unterricht gleichzeitig durch mehrere Lehrer ( im Falle 
des Unterrichts für mehrere Klassen oder Schülergruppen ) 
erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen Gründen ( zB Tanz , 
Schwimmen, Freizeitsportarten ) zweckmäßig ist . 

( 2 )  Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat 
für die öffentlichen Schulen unter Bedachtnahme auf die 
personellen und räumlichen Möglichkeiten durch Verordnung 
zu bestimmen, bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 
alternativer Pflichtgegenstand , ein Freigegenstand oder 
eine unverbindliche Übung sowie bei welcher Mindestzahl 
von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten sind . Bei 
Freigegenständen und unverbindlichen Übungen ist überdies 
zu bestimmen, beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von 
teilnehmenden Schülern ein solcher Unterrichtsgegenstand 
ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht 
mehr weiterzuführen ist . Sofern die Mindestzahl für die 
Führung der erwähnten 

9 

Entwurf 

auch an einzelnen Nachmittagen der Woche in Anspruch 
genommen werden . 

( 2 )  Die Festlegung der Standorte öffentlicher 
ganztägiger Schulformen erfolgt unter Bedachtnahme auf 
den Bedarf durch die Schulbehörde erster Instanz ( durch 
das Kollegium des Landes schulrates ,  bei 
Zentral lehranstalten und Übungsschulen an Pädagogischen 
Akademien durch den Bundesminister für Unterricht und 
Kunst ) ,  wenn die personellen und räumlichen 
Voraus setzungen gegeben sind . Vor dieser Festlegung ist 
das schul forum bzw . der Schulgemeinschaftsausschuß 'der 
betreffenden Schule , an Pädagogischen Akademien das 
Kuratorium zu hören . 

( 3 )  ( Grundsatzbestimmung ) Für die öffentlichen 
allgemeinbildenden Pflichtschulen , die keine 
Übungs schulen s ind, gilt Abs . 1 als Grundsatzbestimmung . 
Die Festlegung der Standorte ganztägiger schulforrnen an 
öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen ( mit 
Ausnahme der Übungs schulen ) erfolgt auf Grund der 
Vorschriften über die Schulerhaltung . 
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Geltende Fas sung 

Unterrichtsveranstaltungen in einer Klasse zu gering 
ist,  können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer 
Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefaßt 
werden; auch in diesem Fall darf die für die betref fende 
Schulart geltende Klassenschülerhöchstzahl nicht 
überschritten werden . 

( 3 )  ( Grundsatzbestimmung ) An Stelle der Ahs . 1 und 
2 hat die Ausführungsgesetzgebung hins ichtlich der 
öffentlichen Pflichtschulen, die keine Übungsschulen 
s ind , zu bestimmen , 

a )  ab welcher schulstufe der öffentlichen 
Volks schulen und der öffentlichen 
Sonderschulen in Leibesübungen der 
unterricht getrennt nach Geschlechtern 
zu erteilen ist,  wobei im 
Freigegenstand und in der 
unverbindlichen Übung Leibesübungen 
der unterricht auch ohne Trennung nach 
Geschlechtern zuläs sig erklärt werden 
kann, 

,b ) daß an den übrigen öffentlichen 
Pflichtschulen der unterricht in 
Leibesübungen getrennt nach 
Geschlechtern zu erteilen ist , wobei 
der Unterricht im Freigegenstand und 
in der unverbindlichen Übung 
Leibesübungen sowie in den 
sportlichen Schwerpunkten von . 

Sonderformen auch obne Trennunq nach 
Geschlechtern zuläss ig erklärt werden 
kann , und 

1 0  

Entwurf 

F ü h r u n  9 v o n  a l t  e r n  a t i v e n 
P f I i c h  t 9 e g e n  s t ä n d e n  , 

F r e i 9 e g e n  s t ä n d e n , u n v e r  -
b i n  d I i c h  e n Ü b u n g e  n u n d 

e i n  e s F ö r d e r u n t e r r i c h  t e s 
s 0 w i e  T e i l  u n 9 d e s  U n t e r -

r i c h  t e s b e i  e i n  z e I n  e n 
U n t e r r i c h  t s 9 e g e n  s t ä n d e n  

i n S c h ü I e r g  r u p p e n 

S Sb . ( 1 )  Der Bundesminister für unterricht und 
Kunst hat für die öffentlichen Schulen unter Bedachtnahme 
auf die sicherheitsmäßigen und pädagogischen 
Erfordernisse sowie auf die personellen und räumlichen 
Möglichkeiten durch Verordnung zu bestimmen, 

a )  bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 

alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,  

b )  bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 

Freigegenstand oder eine unverbindliche Übung 

zu führen und beim Unterschreiten welcher 

Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein 

solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des 

laufenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr 

weiterzuführen ist , 

c )  bei welcher Mindestzahl von schülern ein 

Förderunterricht abzuhalten ist,  
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c )  

Geltende Fassung 

bei welcher Mindestzahl von 
Anmeldungen ein alternativer 
Pflichtgegenstand, ein Freigegenstand 
oder eine unverbindliche Übung sowie 
bei welcher Mindestzahl von 
Schülern ein Förderunterricht 
abzuhalten sind . 

Ferner hat die Ausführungsgesetzgebung vorzusehen , daß 
bei Unterschreitung einer Mindestzahl von teilnehmenden 
Schülern ein Freigegenstand oder eine unverbindliche 
übung nicht weiterzuführen ist . Die Mindestanzahl von 
Anmeldungen für die Abhaltung eines alternativen 
Pflichtgegenstandes ( mit Ausnahme von Technischem Werken 
und Textilem Werken an der Oberstufe der Volksschule , der 
Hauptschule und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der 
Hauptschule ) , eines Freigegenstandes oder einer 
unverbindlichen Übung darf 1 5 ,  bei Fremdsprachen 12 ( bei 
den Sprachen Kroatisch, Slowakisch , Slowenisch , 
Tschechisch und Ungarisch j edoch 5 ) , bei Hauswirtschaft 
12 . , bei Technischem Werken und Textilem Werken an der 
Oberstufe der Volksschule , der Hauptschule und den 
Sonderschulen mit dem Lehrplan der Hauptschule ein 
viertel der Klas senschülerhöchstzahl ( §§ 1 4  Abs . 1 ,  2 1  
Abs . 1 sowie 2 7  Abs . 1 und 2 )  nicht unterschreiten � an 
Sonderschulen darf mit Ausnahme der alternativen 
Pflichtgegenstände Technisches Werken und Textiles Werken 
bei einer Klassenschülerhöchstzahl von 15 Schülern die 

1 1  

d )  

e )  

Entwurf 

unter welchen Voraussetzungen bestimmte 

Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu 

teilen sind , 

unter welchen Voraus setzungen in 

leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen 

Schülergruppen im Hinblick auf die 

Leistungsgruppen zu führen s ind und 

f )  bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil 

angemeldeten Schülern an ganztägigen 

Schul formen Gruppen zu bi lden sind . 

Sofern die für die Führung von Unterrichtsveranstaltungen 
erforderliche Mindestzahl an Schülern in einer Klasse zu 
gering ist , können Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl 
zusammengefaßt werden . 

( 2 )  Wenn den Schulbehörden erster Instanz für die 
Schulen ihres Aufs ichtsbereiches ein Rahmen für die 
einsetzbaren Lehrerwochenstunden zur Verfügung gestel lt 
wurde , obliegt die Erlassung von Verordnungen im sinne 
des Abs . 1 der Schulbehörde erster Instanz ,  soweit keine 
verordnungsmäßige Regelung durch den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst erfolgt ist ( regionale Festlegung 
von Eröffnungs- und Teilungsz ahlen ) .  Wenn ein Rahmen für 
die einsetzbaren Lehrerwochenstunden der einzelnen 
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Geltende Fassung 

Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen 8 ,  bei einer 
Klas senschülerhöchstzahl von 1 0  die Mindestzahl von 6 und 
bei einer Klas senschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl 
von 5 Schülern nicht unterschreiten ;  die Mindestzahl für 
den Förderunterricht gemäß § 8 lit . f sublit . aa darf 8 ,  
j ene für den Förderunterricht gemäß § 8 lit . f sublit . cc 
6 nicht unterschreiten und jeweils 12 nicht 
überschreiten, für den Förderunterricht in der 
Grundschule und der Sonderschule in allen Fällen jedoch 3 
nicht unterschreiten und 1 0  nicht überschreiten und für 
den Förderunterricht in den leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenständen in der Berufsschule in allen Fällen 6 
nicht unterschreiten und 1 0  nicht überschreiten . Die 
Mindestzahl für die Weiterführung von Freigegenständen 
und unverbindlichen Übungen darf die Mindestzahl von 
erforderlichen Anmeldungen nicht um mehr als 3 ,  sofern 
die Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen unter 12 
liegt , um nicht mehr- als 2 unterschreiten . Die 
Aus führungsgesetzgebung kann j edoch für den Fal l ,  daß die 
tatsächliche Klas senschülerzahl unter der vorgesehenen 
Mindestzahl für die Führung eines Freigegenstandes oder 
einer unverbindlichen Übung liegt , die Führung des 
Freigegenstandes bzw . der unverbindlichen Übung vorsehen , 
wenn s ich alle Schüler der Klasse anmelden ; die 
Mindestzahl für die Weiterführung von Freigegenständen 
und unverbindlichen Übungen in diesen Fällen darf die 
Schülerzahl der Klasse nicht um mehr als 2 
unterschreiten . Ferner kann 

12 

Entwurf 

Schule zur Verfügung gestellt wurde , obliegt die Regelung 
im Sinne des Abs . 1 dem Schulgemeinschaftsaus schuß , 
soweit keine verordnungsmäßige Regelung durch die 
Schulbehörde erster Instanz oder den Bundesminister für 
Unterricht und Kunst erfolgt ist ( schulautonome Fest
legung von Eröffnungs- und Teilungs zahlen ) .  

( 3 )  Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzahlen nach Ahs . 1 dem Schulerhalter zu . Wenn der 
Bund verpflichtet ist , den Lehrer-Personalaufwand in 
einem Ausmaß von mindestens der Hälfte zu tragen, 
verkürzt s ich diese Verpflichtung , wenn durch Maßnahmen 
des Schulerhalters ein höherer Lehrer-Personalaufwand 
entsteht , und zwar im Verhältnis zu dem an vergleichbaren 
öffentlichen Schulen erforderlichen Lehrer
Personalaufwand . 

S 8c . ( Grundsatzbestimmung ) ( 1 )  Anstelle des § 8b 
Ahs . 1 lit , a und b hat die Ausführungsgesetzgebung 
hinsichtlich der öffentlichen Pflichtschulen, die keine 
Übungs schulen sind, zu b�stimmen ,  

. 

a )  bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein 

alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist 

und 
b )  bei welcher Mindestzahl von 

Anmeldungen ein Freigegenstand oder 
eine unverbindliche Übung zu führen 
und beim Unterschreiten welcher 
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Geltende Fassung 

die Ausführungsgesetzgebung vorsehen ,  daß zur Erreichung 
der Mindestzahl Schüler mehrerer Klassen einer oder 
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden können ; auch in 
diesem Fall darf die für die betreffende Schulart 
geltende Klas senschülerhöchstzahl nicht überschritten 
werden . Wird dennoch die für die alternativen 
Pflichtgegenstände Technisches Werken und Textiles Werken 
an der Oberstufe der Volksschule , der Hauptschule und den 
Sonderschulen mit dem Lehrplan der Hauptschule 
vorgesehene Mindestzahl nicht erreicht , kann die Führung 
dann vorgesehen werden, wenn s ich mindestens ein Drittel 
der Schüler der betreffenden Klasse anmeldet . 

( 4 )  Für Privatschulen steht die Festlegung der 
Mindestzahlen nach Abs .  2 bzw . 3 dem Privatschulerhalter 
j edoch dann nicht zu , wenn der Bund den Lehrer
Personalaufwand für diesen unterricht in einem Ausmaß von 
mindestens der Hälfte trägt . 

�( 

1 3  

Entwurf 

Mindestzahl von teilnehmenden Schülern ein 

solcher unterrichtsgegenstand ab dem Ende des 

laufenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr 

weiterzuführen ist . 

( 2 )  Die festzusetzende Mindestzahl von Anmeldungen 
für die Abhaltung eines alternativen Pflichtgegenstande s ,  
eines Freigegenstandes oder eine unverbindliche Übung 
darf 

a )  bei Fremdsprachen 1 2  . ( bei den Sprachen 

Kroatisch , Slowakisch , Slowenisch , Tsch�chisch 

und Ungarisch jedoch 5 ) , 
b )  bei Hauswirtschaft 1 2 ,  

c )  bei Technischem Werken und Textilem Werken an 

der Oberstufe der Volks schule , der Hauptschule 

und den Sonderschulen mit dem Lehrplan der 

Hauptschule ein Viertel der 

Klas senschülerhöchstzahl ( §§ 14 Abs . 1 ,  2 1  

Abs . 1 sowie 2 7  Abs . 1 und 2 ) ,  

d )  an Sonderschulen ( mit Ausnahme der 

alternativen Pflichtgegenstände Techni sches 

Werken und Textiles Werken)  bei einer 

Klassenschülerhöchstzahl von 15  Schülern die 

Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen 8 ,  

bei 
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Geltende Fassung Entwurf 

einer Klas senschülerhöchstzahl von 10 die 

Mindestzahl von 6 und bei einer 

Klassenschülerhöchstzahl von 8 die Mindestzahl 

von 5 Schülern , 
e )  in den übrigen Fällen 1 5  

nicht unterschreiten . Die Aus führungsgesetzgebung kann 
jedoch für den Fal l ,  daß die tatsächliche 
Klassenschülerzahl unter der vorgesehenen Mindestzahl für 
die Führung eines Freigegenstandes oder einer 
unverbindlichen Übung liegt , die Führung des 
Freigegenstandes bzw . der unverbindlichen Übung vorsehen , 
wenn sich alle Schüler der Klasse anmelden . Ferner kann 
die Ausführungsgesetzgebung vorsehen , daß zur Erreichung 
der Mindestzahl Schüler mehrerer Klas sen einer oder 
mehrerer Schulen zusammengefaßt werden können; auch in 
diesem Fall darf die für die betreffende Schulart 
geltende Klassenschülerhöchstzahl nicht überschritten 
werden . Wird dennoch die für die alternativen 
Pflichtgegenstände Technisches Werken und Textiles Werken 
an der Oberstufe der Volksschule , der Hauptschule und den 
Sonderschulen mit dem Lehrplan der Hauptschule 
vorgesehene Mindestzahl nicht erreicht , kann di� Führung 
dann vorgesehen werden ,  wenn sich mindestens ein Drittel 
der Schüler der betreffenden Klasse anmeldet . 

( 3 )  Die Mindestzahl für die Weiterführung von 
Freigegenständen und unverbindlichen übungen darf die 
Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen nicht um mehr 
als 3 ,  sofern die 
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Geltende Fassung 

1 5  

Entwurf 

Mindestzahl von erforderlichen Anmeldungen unter 12 
liegt , um nicht mehr als 2 unterschreiten . 

( 4 )  Anstelle des § 8b Ahs . 1 lit . c hat die 
Ausführungsgesetzgebung hins ichtlich der öffentlichen 
Pflichtschulen , die keine Übungs schulen sind, zu 
bestimmen, bei welcher Mindestzahl von Schülern ein 
Förderunterricht abzuhalten ist . Die festzusetzende 
Mindestzahl für den Förderunterricht darf 

a )  gemäß § 8 lit . f sublit . aa 8 nicht 
unterschreiten , 

b )  gemäß § 8 lit . f sublit . cc 6 nicht 

unterschreiten und jeweils 12 nicht 

überschreiten , 

c )  in der Grundschule und der Sonderschule in 

allen Fällen 3 nicht unterschreiten und 1 0  

nicht überschreiten , 

d )  in den leistungsdifferenzierten 

Pflichtgegenständen in der Berufsschule in 

allen Fällen 6 nicht unterschreiten und 1 0  

nicht überschreiten . 

( 5 )  Bezüglich der Teilung des Unterrichtes in 
Schülergruppen gelten die Grundsatzbestimmungen des 
I I .  Hauptstückes . 

( 6 )  Die Ausführungsgesetzgebung kann vorsehen, daß 
an Schulen mit schulautonomen Lehrplänen ( §  6 Ahs . 1 )  von 
Ausführungsbestimmungen auf Grund der Ahs . 1 bis 5 
abgewichen werden darf , soweit hiedurch keine Erhöhung 
des Lehrerpersonalaufwandes erfolgt . 
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1 6  

Geltende Fassung Entwurf 

F ü h r u n  g d e r  U n � e r r i c h  t s -

g e g e n  s t ä n d e L e i  b e s -

ü b u n g e n  u n d  L e i  b e s -

e r z  i e h u n g 

S 8d . ( 1 )  Der unterricht in Leibesübungen und 
Leibeserz iehung ist ab der 5 .  schulstufe getrennt nach 
Geschlechtern zu erteilen . Bei nach Geschlechtern 
getrennter Unterrichtserteilung können Schüler einer oder 
mehrerer Klassen zusammengefaßt werden, soweit hiedurch 
die festgelegte Klas senschülerhöchstzahl nicht übe�
schritten wird . 

( 2 )  Im Freigegenstand und in der unverbindlichen 
Übung Leibesübungen bzw . Leibeserziehung sowie in den 
sportlichen Schwerpunkten in Sonderformen darf der 
Unterricht auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden , sofern diese Unterrichtsveranstaltungen auf 
Sportarten beschränkt s ind, bei denen vom Standpunkt der 
unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen 
Führung kein Einwand besteht ; unter den gleichen 
Voraus setzungen darf mit Genehmigung der Schulbehörde 
erster Instanz der unterricht in den Pflichtgegenständen 
Leibesübungen und Leibeserz iehung ohne Trennung nach 
Geschlechtern erteilt werden ,  wenn bei Trennung nach 
Geschlechtern wegen zu geringer schülerzahl nicht für 
alle Schüler der lehrplanmäßige Unterricht im 
Pflichtgegenstand LeibesUbungen (Leibeserziehung) erteilt 
werden könnte . Ferner kann der unterricht in 
Leibesübungen ( Leibeserziehung ) ohne Trennung nach 
Geschlechtern erteilt werden,  wenn der unterricht 
gleichzeitig durch mehrere Lehrer ( im Falle des 
unterriohts fUr mehrere Klassen oder 

'" 
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Geltende Fassung 

1 7  

Entwurf 

Schülergruppen )  erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen 
Gründen ( z . B .  Tanz , Schwimmen, Freizeitsportarten )  
zweckmäßig ist . 

( 3 )  ( Grundsatzbestimmung ) Anstelle des Abs . 1 hat 
die Aus führungsgesetzgebung hinsichtlich der öffentlichen 
Pflichtschulen , die keine Übungsschulen sind, zu 
bestimmen, 

a )  ab welcher schulstufe der öffentlichen 

Volks schulen und der öffentlichen 

Sonderschulen in Leibesübungen der unterricht 

getrennt nach Geschlechtern zu erteilen' ist,  

wobei im Freigegenstand und in der 

unverbindlichen Übung Leibesübungen der 

Unterricht auch ohne Trennung nach 

Geschlechtern zuläs sig erklärt werden kann , 

b )  daß an den übrigen öffentlichen Pflichtschulen 

der Unterricht in Leibesübungen getrennt nach. 

Geschlechtern zu erteilen ist , wobei der 

Unterricht im Freigegenstand und in der 

unverbindlichen Übung Leibesübungen sowie in 

den sportlichen Schwerpunkten von Sonderformen 

auch ohne Trennung nach Geschlechtern zulässig 

erklärt werden kann . 
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Geltende Fassung 

< ,  

Entwurf 

S t u d i e  n b e r e c h t i g u n  g s -

p r ü f u n  g 

S 8e . ( 1 )  sofern im I I .  Hauptstück dieses 
Bundesgesetzes die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
einer höheren schule als Aufnahmsvoraussetzung festgelegt 
wird , kann diese durch die erfolgreiche Ablegung einer 
studienberechtigungsprüfung gemäß den folgenden Abs ätzen 
ersetzt werden . 

( 2 )  Zur Studienberechtigungsprüfung sind 
Aufnahmsbewerber zuzulas sen , die das 2 2 . Lebens j ahr 
vollendet haben und eine eindeutig über die Erfüllung der 
allgemeinen schulpf licht hinausgehende erfolgreiche 
berufliche oder außerberufliche Vorbildung für die 
angestrebte Schulart ( Fachrichtung ) nachweisen . Bewerber , 
die eine Lehrabschlußprüfung gemäß 
Berufsausbi ldungsgesetz , BGB1 . Nr .  142 / 1 9 6 9  in seiner 
jeweils geltenden Fas sung , eine mittlere Schule oder eine 
nach Umfang und Anforderungen gleichwertige inländische 
Berufsausbildung erfolgreich abgeschlos sen und eine 
insgesamt vierj ährige Ausbildungsdauer ( allenfalls durch 
Absolvierung eines weiteren Bildungsganges ) erreicht 
haben, sind bereits nach Vollendung des 2 0 . Lebens j ahres 
zuzulassen . 

( 3 )  Die Studienberechtigungsprüfung hat folgende 
Prüfungs gebiete zu umfassen : 

1 .  einen Aufsatz über ein al19..eines 

Thema , 
2 .  höchstens drei weitere Fächer , die im 

Hinblick auf Vorkenntnisse oder 
Fertigkeiten für die angestrebte 
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Geltende Fassung 

1 9  

Entwurf 

Schulart ( Form, Fachrichtung ) erforderlich 

s ind ( Pflichtfächer ) und 

3 .  weitere Prüfungsgebiete nach Wahl des 

Aufnahmsbewerbers aus dem Bereich der 

angestrebten Schulart ( Fachrichtung ) ,  seiner 

fachlichen Voraussetzungen oder der 

angestrebten Schulart ( Fachrichtung ) 

entsprechenden beruflichen Tätigkeits felder 

( Wahlfächer ) .  

Die Zahl der Pflicht- und Wahlfächer gemäß Z 2 und 3 hat 
zusammen vier zu betragen . 

( 4 )  Der Bundesminister für unterricht und Kunst hat 
durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Aufgabe der 
Studienberechtigungsprüfung und die einzelnen Schularten 
nähere Bestimmungen betreffend den Aufsatz zu erlas sen 
sowie die Pflichtfächer und die Art der Durchführung der 
prüfung ( schriftlich , mündlich oder praktisch ) 
festzulegen . 

( 5 )  Für die Zulas sung und Durchführung der 
studienberechtigungsprüfung ist § 42  des 
Schulunterrichtsgesetzes anzuwenden ,  soweit in den 
vorstehenden Absätzen nicht anderes bestimmt wird . 

( 6 )  Die Studienberechtigungsprüfung ist an der 
Schule abzulegen , die der Aufnahmsbewerber besuchen will . 
Eine erfolgreich abgelegte Studienberechtigungsprüfung 
gilt auch für andere Schulen gleicher Art ( Fachrichtung ) .  
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Geltende Fassung 

§ 1 0  Ahs .  2 und 3 :  

( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Grundschule sind 
vorzusehen : 

a )  als Pflichtgegenstände : Religion , Lesen , 
Schreiben , Deutsch, Sachunterricht 
( Heimat- und Naturkunde ) ,  Mathematik, 
Mus ikerziehung , Bildnerische Erz iehung , 
Werkerziehung ( für Knaben und Mädchen 
gemeinsam oder getrennt ) ,  Leibesübungen, 

b)  als verbindliche Übungen : 
Verkehrserz iehung und in der 3 .  und 4 .  
schulstUfe ( für Schüler,  die für den 
zweisprachlichen unterricht an 
Volksschulen für sprachliche 
Minderheiten angemeldet sind ,  .als 
unverbindliche Übung ) eine lebende 
Fremdsprache . 

( 3 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Oberstuf� sind 
vorzusehen : 

a )  als Pflichtgegenstände : Religion , 
Deutsch , Lebende Fremdsprache , 
Geschichte und Sozialkunde , Geographie 

20 

Entwurf 

( 7 )  Erfolgreich abgelegte 
Studienberechtigungsprüfungen nach dem 
Studienberechtigungsgesetz , BGB1 . Nr .  2 9 2 / 1 9 8 5 in der 
jeweils geltenden Fas sung , und Teile von solchen 
Prüfungen sowie erfolgreich abge legte Teile einer 
Reifeprüfung an höheren Schulen für Berufstätige sind als 
Prüfungen gemäß Abs . 3 anzuerkennen,  soweit sie diesen 
nach Inhalt und Umfang entsprechen . "  

und Wirtschaftskunde , Mathematik, 

'" 
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8 .  § 1 0  Ahs . 2 und 3 lautet : 

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Grundschule s ind 
vorzusehen : 

a )  als Pflichtgegenstände : Religion , Lesen , 

Schreiben , Deutsch , Sachunterricht ( Heimat

und Naturkunde ) ,  Mathematik,  Musikerziehung , 

Bildnerische Erziehung , Technisches Werken , 

Textiles Werken , Leibesübungen ; 

b )  als verbindliche Übungen : Verkehrserziehung 

und in der 3 .  und 4 .  Schulstufe ( für Schüler , 

die den zweisprachigen unterricht an 

Volks schulen für sprachliche Minderheiten 

angemeldet sind , als unverbindliche Übung ) 

eine lebende Fremdsprache . 

( 3 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Oberstufe sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen :  Religion , Deutsch , Lebende 
Fremdsprache , Geschichte und Sozialkunde , Geographie und 
Wirtschaftskunde , Mathematik, Geometrisches Zeichnen ,  
Biologie und 

2 1  
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Geltende Fassung 

Geometrisches Zeichnen , Biologie und 
Umweltkunde , Physik und Chemie , 
Musikerz iehung , Bildnerische Erz iehung , 
Werkerziehung ( für Knaben und Mädchen 
gemeinsam oder getrennt ) in der 5 .  und 
6 .  Schulstufe , Hauswirtschaft , 
Leibesübungen�  

b)  als  alternative Pflichtgegenstände : 
Technisches Werken sowie Textiles Werken 
in der 7 .  und 8 .  Schulstufe . 

Die Bildungs- und Lehraufgaben sowie der Lehrstof f haben 
s ich je nach den örtlichen Gegebenheiten am Lehrplan der 
Hauptschule ( §  16 ) zu orientieren . Als Freigegenstände 
sind Kurzschrift und Maschinschreiben vorzusehen . 

S 1 1  Ahs . 1 :  

( 1 )  Die volksschule umfaßt in der Grundschule die 
Vorschulstufe sowie vier schulstufen und bei Bedarf in 
der oberstufe vier Schulstufen , denen - soweit die 
Schülerzahl dies zuläßt - jeweils eine Klasse zu 
entsprechen hat . 

" .  " 

22 

Entwurf 

Umweltkunde , Physik und Chemie , Musikerziehung , 
Bildnerische Erz iehung, Technisches Werken, Textiles 
Werken ,  Hauswirtschaft,  Leibesübungen . Die Bildungs- und 
Lehraufgaben sowie der Lehrstoff haben sich je nach den 
örtlichen Gegebenheiten am Lehrplan der Hauptschule 
( §  16 ) zu orientieren . "  

9 .  ( Grundsatzbestirnrnung ) S 1 1  Ahs .  1 lautet : 

" ( 1 )  Die Volks schule umfaßt jedenfalls die ersten 
vier schulstufen sowie bei Bedarf die Vorschulstufe und 
in der Oberstufe vier schulstufen . soweit es die 
Schülerzahl zuläßt , hat in der Grundschule und in der 
Oberstufe den schulstufen jeweils eine Klasse zu 
entsprechen . "  

1 0 . ( Grundsatzbestirnrnung ) Dem § 1 1  wird angefügt : 

N ( 4 )  volks schulen können als ganztägige 
volks schulen geführt werden . "  
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Geltende Fassung 

S 16 Abs . 1 :  

( 1 )  Im Lehrplan ( s  6 )  der Hauptschule s ind 
vorzusehen : 

a )  als Pflichtgegenstände : Religion , 
Deutsch , Lebende Fremdsprache , 
Geschichte und Sozialkunde , Geographie 
und Wirtschaftskunde , Mathematik,  
Geometrisches Zeichnen,  Biologie und 
Umweltkunde , Physik und Chemie , 

23 

Entwurf 

1 1 .  ( Grundsatzbestimmung ) Im S 13 erhält Abs . 3 die 
Bezeichnung " ( 4 ) "  und wird als neuer Abs . 3 eingefügt : 

" ( 3 )  An ganztägigen Schulformen kann für die 
Leitung des Betreuungsteiles ein Lehrer oder Erz ieher 
vorgesehen werden und sind für die gegenstandsbezogene 
Lernzeit die erforderlichen Lehrer und für die 
individuel le Lernzeit und die Freizeit die erforderlichen 
Lehrer oder Erzieher zu bestellen . "  

12 . ( Grundsatzbestimmung ) Dem S 14 wird angefügt : 

" ( 4 )  Die Aus führungsgesetzgebung hat für ganztägige 
Schul formen festzulegen , bei welcher Z ahl zum 
Betreuungsteil angemeldeter Schüler Gruppen zu bilden 
s ind ; ferner ist die Höchstzahl der Schüler einer Gruppe 
festzulegen . Für die Gruppe für gegenstandsbezogene 
Lernzeit darf die Mindestzahl der angemeldeten Schüler 1 0  
nicht unterschreiten und die Höchstzahl der angemeldeten 
Schüler 1 5  nicht unterschreiten und 30 nicht 
überschreiten . "  

1 3 . S 16 Abs . 1 lautet : 

" ( 1 )  Im Lehrplan ( S  6 )  der Hauptschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : Religion , Deutsch , Lebende 
Fremdsprache , Geschichte und Sozialkunde , Geographie und 
Wirtschaftskunde , Mathematik, Geometrisches Zeichnen, 
Biologie und Umweltkunde , Physik und Chemie , 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung , Technisches 
Werken , Textiles Werken , Hauswirtschaft , Leibesübungen . " 
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Geltende Fassung 

Musikerziehung , Bildnerische Erz iehung , 
Schreiben , Werkerziehung ( für Knaben und 
Mädchen gemeinsam oder getrennt ) in der 
5 .  und 6 .  Schulstufe , Hauswirtschaft , 
Leibesübungen � 

b )  als alternative Pflichtgegenstände : 
Technisches Werken sowie Textiles Werken 
in der 7 .  und 8 .  Schulstufe . 

S 1 6  Abs .  3 :  

( 3 )  Im Lehrplan sind als Freigegenstände Latein, 
Kurzschrift und Maschinschreiben und als unverbindliche 
Übung Einführung in die Informatik vorzusehen.  

S 2 0  Abs . 3 :  

( 3 )  Die Bestimmung des S 1 3  Abs . 3 findet 
Anwendung . 

, � 

24 

Entwurf 

14 . S 16 Abs .  3 lautet : 

" ( 3 )  Im Lehrplan ist als unverbindliche Übung 
Einführung in die Informatik vorzusehen . "  

1 5 . ( Grundsatzbestimmung ) Dem S 1 8  wird angefügt : 

" ( 4 )  Hauptschulen können als ganztägige 
Hauptschulen geführt werden . "  

16 . ( Grundsatzbestimmung ) S 2 0  Abs .  3 lautet : 

" ( 3 )  S 13 Abs . 3 und 4 ist anzuwenden . "  

17 . ( Grundsatzbestimmung ) Dem S 2 1  wird angefügt : 

" ( 4 )  S 1 4  Abs . 4 i st anzuwenden . "  

1 8 .  ( Grundsatzbestimmung ) Dem S 2 4  wird angefügt : 

" ( 3 )  Sonderschulen können als ganztägige 
Sonderschulen geführt werden . "  
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§ 2 5  Abs . 1 :  

Geltende Fassung 

( 1 )  Sonderschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen selbständig oder als Sonderschulklassen, 
die einer Volks- oder Hauptschule oder einem 
Polytechnischen Lehrgang oder einer Sonderschule anderer 
Art angeschlos sen sind , zu führen . Ferner können in einer 
Sonderschulklasse Abteilungen eingerichtet werden ,  die 
verschiedenen Sonderschularten entsprechen . 

2 0 . ( Grundsatzbestimmung ) Dem § 2 7  wird angefügt : 

" ( 6 )  Die Ausführungsgesetzgebung hat für ganztägige 
Sonderschulen festzulegen , bei welcher Zahl angemeldeter 
Schüler Gruppen zu bilden sind; ferner ist die Höchstzahl 
der Schüler in einer Gruppe festzulegen . " 

§ 32 Abs . 3 :  

( 3 )  Die Bestimmung des § 13 Abs . 3 findet 

Anwendung . 

2 5  

Entwurf 

19 . ( Grunds atzbestimmung ) § 2 5  Abs . 1 lautet : 

" ( 1 )  Sonderschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen zu führen 

a )  als selbständige Schulen oder 

b )  als Sonderschulklas sen, die einer Volks - oder 

Hauptschule oder einem Polytechnischen 

Lehrgang oder einer Sonderschule anderer Art 

angeschlossen sind . 

Im Falle der lit . b ist bei ganztägigen Schulformen im 
Betreuungteil eine integrative Gruppenbildung 
anzustreben . Ferner können in einer Sonderschulklasse 
Abtei lungen eingerichtet werden , die verschiedenen 
Sonderschularten entsprechen . "  

2 1 .  ( Grundsatzbestimmung ) Dem § 3 0  wird angefügt : 

" ( 4 )  Polytechnische Lehrgänge können als ganztägige 
Polytechnische Lehrgänge geführt werden . "  

2 2 . ( Grundsatzbestimmung ) § 32 Abs . 3 lautet : 

" ( 3 )  § 13 Abs . 3 und 4 ist anzuwenden . "  
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Geltende Fassung 

S 39 Abs . 1 Z 1 :  

( 1 )  Im Lehrplan ( S  6 )  der im S 36 genannten Formen 
der allgemeinbildenden höheren Schulen sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : 

1 .  in allen Formen: 
Religion , Deutsch ,  eine lebende 
Fremdsprache , Geschichte und 
Sozialkunde , Geographie und 
wirtschafts kunde , Mathematik, Biologie 
und Umweltkunde , Physik, Chemie , 
Psychologie und Philosophie ( in der 
Oberstufe ) ,  Informatik ( in der 
Oberstufe ) ,  Musikerziehung , Bildnerische 
Erziehung , Werkerziehung ( für Knaben und 
Mädchen gemeinsam oder getrennt , in der 
1 .  und 2 .  Klasse ) ,  Leibesübungen ; 

.., 

2 6  

Entwurf 

2 3 .  ( Grunds atzbestimmung ) Dem S 33 wird angefügt : 

" ( 4 )  S 14 Abs . 4 ist anzuwenden . "  

24 . Dem S 35  wird angefügt : 

" ( 5 )  Allgemeinbi ldende höhere Schulen mit Unter
und Oberstufe können mit ganztägiger Unterstufe geführt 
werden . "  

2 5 .  Im S 39 Abs . 1 lautet Z 1 :  

" 1 .  in allen Formen : 

Religion , Deutsch , eine lebende Fremdsprache , 

Geschichte und Sozialkunde , Geographie und 

wirtschaftskunde , Mathematik , Biologie und 

Umweltkunde , Physik, Chemie , psychologie und 

Philosophie ( in der Oberstufe ) ,  Informatik ( in 

der Oberstufe ) ,  Mus ikerziehung , Bildnerische 

Erziehung , Technisches Werken, Textiles Werken 

( in der 1 .  und 2 .  Klasse ) ,  Leibesübungen ; " .  

'" > • 
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Geltende Fassung 

§ 39 Abs . 1 Z 3 :  

3 .  in allen Formen in der Oberstufe in der 
6 .  bis . 8 .  Klasse überdies alternative 
Pflichtgegenstände als 
Wahlpflichtgegenstände in einern solchen 
Stundenausmaß , daß unter Einbeziehung 
der sonstigen Pflichtgegenstände gemäß Z 
1 und 2 das Gesarntstundenausmaß der 
Pflichtgegenstände in der Oberstufe für 
alle Schüler gleich ist;  als 
Wahlpflichtgegenstände kommen in 
Betracht : 
a )  weitere Fremdsprachen ( Kurzkurse ) ,  

Darstellende Geometrie ( soweit nicht 
bereits gemäß Z 2 vorgesehen ) ,  
Informatik, Musikerziehung bzw . 
Bildnerische Erziehung ( soweit einer 
dieser Pflichtgegenstände in der 
betr�ffenden Klasse nicht bereits 
gemäß Z 1 zu besuchen ist ) , arn 
Wirtschaftskundlichen Realgymnasium 
überdies Ernährung und Haushalt 
( Praktikum) , 

b )  Wahlpflichtgegenstände zur Vertiefung 
und Erweiterung des Bildungsinhaltes 
von für die betreffende 
Oberstufenform in Z 1 und 2 
vorgesehenen Pflichtgegenständen, 
ausgenommen Leibesübungen und gemäß 
lit . a gewählte 
Wahlpflichtgegenstände . 

27 

Entwurf 

2 6 . Im § 3 9  Abs . 1 lautet Z 3 :  

" 3 .  in allen Formen der Oberstufe in der 
6 .  bis 8 .  Klasse im Rahmen der vorn 
Bundesminister für Unterricht und 
Kunst festzulegenden 
Wochenstundenanzahl als durch den 
Schulgemeinschaftsausschuß , 
festzulegende Wahlpflichtgegenstände : 
a )  weitere Pflichtgegenstände und 

( oder ) 
b )  Wahlpflichtgegenstände zur Vertiefung 

und Erweiterung des Bildungsinhaltes von 
für die betreffende Oberstufenform in 
Z 1 und 2 vorgesehenen 
Pflichtgegenständen . "  
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Geltende Fassung 

§ 39 Abs .  3 und 4 :  

( 3 )  Als Freigegenstände s ind im Lehrplan der im § 
3 6  genannten Formen der allgemeinbildenden höheren 
Schulen Fremdsprachen und Darstellende Geometrie ( soweit 
s ie nicht Pflichtgegenstände sind ) , Kurz schrift und 
Maschinschreiben sowie Freigegenstände für besonders 
begabte und interessierte Schüler mit entsprechenden 
Anforderungen vorzusehen . Ferner ist der unterricht in 
Wahlpflichtgegenständen als Freigegenstand für jene 
Schüler anzubieten, die den betreffenden 
Wahlpflichtgegenstand nicht gewählt haben , sofern der 
Besuch dieses Wahlpflichtgegenstandes für alle Schüler , 
die ihn gewählt haben , gewährleistet ist , die Zahl der 
Schüler in der betreffenden Schülergruppe 15  nicht 
übersteigt und durch die Wahl des Freigegenstandes keine 
zusätzlichen Kosten entstehen . 

( 4 )  Die Lehrpläne der Sonderformen ( §  37 ) haben 
sich unter Bedachtnahme auf die besondere Aufgabe dieser 
Schulen im wesentlichen nach den Lehrplänen der 
entsprechenden im § 36 genannten Formen zu richten; 
hiebe i kann das Angebot von Wahlpf lichtgegenständen ( Abs . 
1 Z 3 )  entfallen . 

28 

Entwurf 

2 7 . An die Stelle des § 39 Abs .  3 und 4 tritt 
folgender Abs . 3 :  

" ( 3 )  Die Lehrpläne der Sonderformen ( §  37 ) haben 
sich unter Bedachtnahme auf die besonderen Aufgaben 
dieser Schulen im wesentlichen nach den Lehrplänen der 
entsprechenden im § 36 genannten Formen zu richten , wobei 
das Angebot von Wahlpf lichtgegenständen ( Abs . 1 Z 3 )  
entfallen kann ; bei Entfall von Wahlpflichtgegenständen 
können entsprechende Freigegenstände geführt werden ._ "  

2 8 .  Im § 3 9  erhält der bisherige Abs . 5 die 
Bezeichnung " ( 4 ) " .  
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· , 

Geltende Fassung 

§ 4 3  samt Überschrift : 

S 43 . K 1 a s s  e n s c h ü 1 e r z  a h 1 .  

( 1 )  Die Krassenschülerzahl an der 
allgemeinbildenden höheren Schule darf 3 0  nicht 
übersteigen und soll 20 nicht unterschreiten . Um 
Abweisungen zu vermeiden ,  kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis zu 2 0  vH überschritten 
werden :  darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden . 

( 2 )  Für die Wahlpflichtgegenstände sind ab der 1 0 .  
schulstufe Schülergruppen zu bilden . Eine Schülergruppe 
darf nur geführt werden, wenn s ich auf der betreffenden 
schulstufe einer Schule mindestens fünf Schüler für den 
betreffenden Pflichtgegenstand angemeldet haben . Die 
Gesamtzahl der Schülergruppen an einer Schule darf die 
vierfache Anz ahl der an dieser Schule geführten Klassen 
ab der. 1 0 .  schulstufe nicht übersteigen . Die 
Schülergruppen können 

29 

Entwurf 

2 9 . Im § 42 erhält Abs . 3 die Bezeichnung " ( 4 ) " und 
ist als Abs . 3 einzufügen : 

" ( 3 )  An ganztägigen schulformen kann für die 
Leitung des Betreuungsteiles ein Lehrer oder Erzieher 
bestellt werden und sind für die gegenstandsbezogene 
Lernzeit die erforderlichen Lehrer und für die 
individuelle Lernzeit und die Freizeit die erforderlichen 
Lehrer oder Erzieher zu bestellen . "  

3 0 . § 4 3  samt Überschri ft lautet : 

"K  1 a s s  e n s c h ü 1 e r z  a h 1 

S 43 . Die Klas senschülerzahl an der 
allgemeinbildenden höheren Schule darf 3 0  nicht 
übersteigen und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um 
Abwei sungen zu vermeiden , kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis auf 2 0  vH überschritten 
werden : darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden . "  
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Geltende Fassung 

klassenübergreifend geführt werden . Auf der 1 0 .  und 1 1 .  
schulstufe dürfen Schülergruppen nur insoweit gebildet 
werden , als gesichert ist, daß die Schüler der 12 . 
schulstufe das vorgeschriebene Gesamtstundenausmaß an 
Wahlpflichtgegenständen erfüllen können . Ferner ist 
darauf zu achten , daß für die Schüler entsprechend deren 
Interessen ein möglichst differenziertes Angebot an 
wahlpf lichtgegenständen besteht . Wenn ein 
Wahlpflichtgegenstand wegen Nichterreichens der 
Mindestschülerzahl an einer Schule nicht geführt werden 
kann, darf der betreffende Wahlpf lichtgegenstand 
schulübergreifend bei einer Anmeldung von mindestens 5 
Schülern geführt werden, sofern das Einvernehmen der 
beteiligten Schulleiter hergestellt ist � in diesem Fall 
darf die Gesamtzahl der Schülergruppen der Schulen , aus 
denen Schüler an diesem Wahlpf lichtgegenstand teilnehmen, 
die s ich aus dem dritten Satz dieses Absatzes ergebende 
Z ahl an schülergruppen nicht übersteigen . 

( 3 )  Der Bundesminister für unterricht und Kunst hat 
nach den Erfordernis sen "durch Verordnung zu bestimmen , 
bei welchen Unterrichtsgegenständen der unterricht statt 
für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist , 
wenn eine hiefür festzulegende Höchstzahl von schülern 
einer Klasse überschritten wird . 

( 4 )  In  den Pflichtgegenständen Leibesübungen und 
Werkerziehung ( für Knaben bzw . für Mädchen ) können 
Schüler mehrerer Klae.en einer oder mehrerer schulen 
zusammengefaßt werden , soweit hiedurch die gemäß Abs . 1 
bzw . auf Grund des Abs . 3 festgesetzten Höchstzahlen 
nicht überschritten werden . 

" 

30 
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· , 

§ 49  Ahs . 4 :  

Geltende Fassung 

( 4 )  An den lehrgangsmäßigen Berufsschulen ist eine 
Unterbrechung des Lehrganges zu Weihnachten , aus Anlaß 
von Semesterferien und zu Ostern zulässig�  der Lehrgang 
ist insoweit zu verlängern , als durch diese 
Unterbrechung , allenfalls im Zusammenhang mit anderen 
schulfreien Tagen , die im Lehrplan vorgesehene Zahl der 
Unterrichtsstunden für die jeweilige Schul stufe um mehr 
als ein Zehntel unterschritten würde . 

§ 5 0  Ahs .  3 :  

( 3 )  Die Bestimmung des § 13  Ahs . 3 findet 
Anwendung . 

§ 56  Ahs .  3 ,  § 7 0  Ahs . 3 :  

( 3 )  Die Bestimmung des § 42 Ahs . 3 findet 
Anwendung . 

§ 5 7  samt Überschrift : 

K l a s  s e n  s c h ü 1 e r z  a h 1 

5 5 7 . Die Klassenschülerzahl an einer 
berufsbildenden mittleren Schule darf 30 nicht 

3 1  

Entwurf 

3 1 .  ( Grundsatzbestimmung ) § 49 Ahs . 4 lautet : 

" ( 4 )  Im Falle einer Unterbrechung des Lehrganges an 
einer lehrgangsmäßigen Berufsschule aus Anlaß von Ferien 
ist die volle Gesamtdauer des lehrplanmäßig vorgesehenen 
Unterrichtes anzustreben � keinesfalls darf die im 
Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichts stunden für die 
jeweilige schulstufe um mehr als ein Zehntel 
unterschritten werden . "  

32 . ( Grundsatzbestimmung ) § 5 0  Ahs . 3 lautet : ' 

" ( 3 )  § 1 3  Abs . 4 ist anzuwenden . "  

33 . In den §§ 56  und 7 0  lautet j eweils Ahs .  3 :  

" ( 3 )  § 42 Ahs . 4 ist anzuwenden . "  

34 . § 5 7  samt Überschrift lautet : 

"K  l a s  s e n  s c h ü 1 e r z  a h 1 

5 5 7 . Die Klassenschülerzahl an einer 
berufsbildenden mittleren Schule darf 30 nicht 
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Geltende Fassung 

übersteigen und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um 
Abweisungen zu vermeiden , kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis zu 2 0  vH überschritten 
werden � darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden . § 43 Abs . 3 und 4 finden sinngemäß 
Anwendung . 

§ 5 8  Abs . 4 lit . a ,  § 6 2  Abs .  3 lit . a und § 6 3  
Abs . 4 lit . a :  

( 4 / 3 ) I n  den Lehrplänen I Im Lehrplan 
s ind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

S 5 8  Abs . 4 lit . b :  

( 4 )  I n  den Lehrplänen ( §  6 )  für die einzelnen 
Fachrichtungen der gewerblichen, technischen und 
kunstgewerblichen Fachschulen sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

a )  • • • • • • • • • • • • • •  

b )  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwissenschaftlichen, 
fremdsprachlichen , fachtheoretischen , 
praktiachen , betriebawirtschaftlichen 

und berufskundlichen 
-

Unterrichtsgegenstände , ferner 
Pflichtpraktika . 

32 

Entwurf 

übersteigen und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um 
Abweisungen zu vermeiden , kann die Klassenschüler
höchstzahl bis auf 2 0  vH überschritten werden � darüber 
hat die Schulbehörde erster Instanz zu entscheiden . "  

35 . Im § 58  Abs . 4 lit . a ,  § 62  Abs . 3 lit . a und § 
6 3  Abs . 4 lit . a treten an die Stelle des Wortes 
" Staatsbürgerkunde " die Worte " politische Bildung" . 

36 . § 5 8  Abs .  4 lit . b lautet : 

" b )  die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen mathematischen,  

naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen , 

praktischen , betriebswirtschaftlichen und 

rechtlichen Unterrichtsgegenstände , ferner 

Pflichtpraktika . "  

� 
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.. 

Geltende Fassung 

§ 5 8  Abs . 5 zweiter Satz : 

( 5 )  • • • • • • • • • • • •  Die näheren Vorschriften über die 
Abschlußprüfung werden durch ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt . 

§ 59  Abs . 1 letzter Satz : 

Diese Sonderformen können auch als Schulen für 
Berufstätige geführt werden . 

§ 6 0 Abs . 2 :  

( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Handels schule s ind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , eine lebende 
Fremdsprache , Staatsbürgerkunde , 
Geographie , Leibesübungen�  

b)  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwis senschaftlichen , 
fachtheoretischen , praktischen , 
betriebswirtschaftlichen und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände . 

3 3  

Entwurf 

37 . Im § 58  Abs . 5 entfällt der zweite Satz . 

3 8 . Im § 59  Abs . 1 lautet der letzte Satz : 

" Diese Sonderformen können auch als Schulen für 
Berufstätige geführt werden , welche in Semester zu 
gliedern sind . " 

39 . § 6 0  Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Handelsschule sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , eine lebende Fremdsprache , 

Politische Bildung , Geschichte , Geographie , 

Leibesübungen � 

b )  die im Hinblick auf die zukünftige 

Berufstätigkeit erforderlichen 

naturwis senschaftlichen , fachtheoretischen , 

praktischen, betriebswirtschaftlichen und 

rechtlichen Unterrichtsgegenstände . "  

4 0 . Dem § 6 0  wird folgender Abs . 3 angefügt : 
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Geltende Fassung 

§ 6 1  Ahs . 1 lit . a erster Satz : 

( 1 )  Als Sonderformen der Handels schule können 
geführt werden : 

a )  Handels schulen für Berufstätige , welche 
die Aufgabe haben, in einem zweij ährigen 
Bildungsgang Personen , die die achte 
Schulstufe erfolgreich abgeschlos sen 
haben und das 17 . Lebens j ahr spätestens 
im Kalenderj ahr der Aufnahme vollenden 
sowie eine Berufsausbildung 
abgeschlossen haben oder in das 
Berufs leben eingetreten sind, zum 
Bildungsziel der Handelsschule zu 
fUhren . . . . . . . . . . . . 

§ 6 1  Ahs . 1 lit . c zweiter Satz : 

c )  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  Die Speziallehrgänge 
können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt w.erden . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

5 6 1  Abs . 1 lit . d zweiter Satz : 

d )  • • • • • • • • • • • • •  Die Vorbereitungs lehrgänge 
können auch als Schulen für Berufstätige 
geführt werden • • • • • • • • • • • •  

, 

34 

Entwurf 

" ( 3 )  Die Ausbildung an den Handels schulen wird 
durch die Abschlußprüfung beendet . "  

4 1. Im § 6 1  Ahs . 1 lit . a lautet der erste Satz : 

" Handels schulen für Berufstätige , welche die 
Aufgabe haben, in einem viersemestrigen Bildungsgang 
Personen , die die achte schulstufe erfolgreich 
abgeschlossen haben und das 17 . Lebens j ahr spätestens im 
Kalenderjahr der Aufnahme vollenden sowie eine Be
rufsausbildung abgeschlossen haben oder in das 
Berufs leben eingetreten s ind , zum Bildungsziel der ' 
Hande lsschule zu führen . "  

42 . Im § 6 1  Ahs . 1 lit . c lautet der zweite Satz : 

" Die spez iallehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige geführt werden , welche in Semester zu 
gliedern s ind . " 

43 . Im S 6 1  Aba . 1 lit . d lautet der zweite Satz : 

" Die Vorbereitungs lehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige geführt werden , welche in Semester zu 
gliedern sind . " 
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Geltende Fassung 

§ 62 Abs . 3 lit . b :  

( 3 )  In  den Lehrplänen ( §  6 )  der einzelnen Arten der 
Fachschulen für wirtschaftliche Berufe s ind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  • • • • • • • • • • •  

b )  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
naturwissenschaftlichen, 
fremdsprachlichen,  fachtheoretischen , 
praktischen , betriebswirtschaftlichen, 
lebenskundlichen und mus ischen 
Unterrichtsgegenstände . 

§ 62a  Abs . 1 lit . b :  

( 1 )  Als Sonderformen der Fachschule für 
wirtschaftliche Berufe können geführt werden : 

a )  • • • • • • • • • • •  

b )  Speziallehrgänge können für Personen , 
die eine mittlere oder höhere Schule 
erfolgreich abgeschlossen oder die 
Lehrabschlußprüfung erfolgreich abgelegt 
haben, zur Vermittlung einer 

3 5  

Entwurf 

44 . § 6 2  Abs . 3 lit . b lautet : 

lO b )  die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen 

naturwi ssenschaftlichen , fachtheoretischen , 

praktischen , betriebswirtschaftlichen, 

lebenskundlichen und musischen 

Unterrichtsgegenstände . "  

45 . Dem § 6 2  wird folgender Abs . 4 angefügt : 

" ( 4 )  Die Ausbildung an den dre i j ährigen Fachschulen 
für wirtschaftliche Berufe wird durch die Abschlußprüfung 
beendet . "  

46 . 

lO b )  

Im § 62a Abs . 1 lit . b lautet : 

Spezial lehrgänge können für Personen, 
die eine mittlere oder höhere Schule 
erfolgreich abgeschlossen oder die 
Lehrabschlußprüfung erfolgreich 
abgelegt haben , zur Vermittlung einer 
Spez ialausbildung oder Ergänzung ihrer 
Fachausbildung mit einer Dauer bis zu 
einem Jahr geführt werden . Die 
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Geltende Fassung 

Spezial ausbildung oder Ergänzung ihrer 
Fachausbildung mit einer Dauer bis zu 
einem Jahr geführt werden . Die 
Spez ial lehrgänge können auch als Schulen 
für Berufstätige eingerichtet werden . 
Für den Lehrplan sind die Bestimmungen 
des Abs . 3 nach den Erfordernis sen der 
Ausbildung sinngemäß anzuwenden . 

§ 6 3  Abs . 4 lit . b :  

( 4 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Fachschulen für 
Sozialberufe s ind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  • • • • • • • • • • • • •  

b )  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
fachtheoretischen,  praktischen , lebens
und berufskundlichen und musischen 
Unterrichtsgegenstände sowie Praktika . 

§ 6 3 a  Abs .  1 und 2 :  

S 63a . ( 1 )  Als Sonderformen der Fachschule für 
Sozialberufe können geführt werden : 

a )  Lehrgänge und Kurse zur. Ausbildung auf 
verschiedenen 8ozi_alen Gebieten mit 

einer Dauer bis zu zwei Jahren , 

,. 

3 6  

Entwurf 

spez ial lehrgänge können auch als 
Schulen für Berufstätige eingerichtet 
werden , welche in Semester zu gliedern 
sind . " 

47 . § 6 3  Abs . 4 lit . b lautet : 

" b )  

4 8 . 

die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen 

fachtheoretischen, rechtlichen, praktischen , 

lebenskundlichen und musischen 

Unterrichtsgegenstände sowie Praktika . "  

§ 6 3 a  Abs . 1 und 2 lautet : 

" ( 1 )  Als Sonderformen der Fachschule für 
sozialberufe können geführt werden : 

a )  Lehrgänge und Kurse zur Ausbildung auf 

ve;t'8chiedenen sozialen Gebieten mit einer 

Dauer bis zu zwei Jahren , 
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Geltende Fassung 

b )  Speziallehrgänge können für Personen, 
die eine Ausbildung auf 
sozialberuflichem Gebiet erfolgreich 
abgeschlossen haben , zur Vermittlung 
einer Spezialausbildung mit e�ner 
Dauer bis zu zwei Jahren geführt werden . 
Für den Lehrplan s ind die Bestimmungen 
des Abs . 4 nach den Erfordernis sen 
der Ausbildung sinngemäß anzuwenden . 

( 2 )  Fachschulen für sozialberufe ( einschließlich 
der Lehrgänge und Kurse sowie der Spez iallehrgänge ) 
können auch als Schulen für Berufstätige geführt werden . 

§ 6 9  Abs . 1 zweiter Satz : 

( 1 ) • • • • • • • •  Die näheren Vorschriften über die 
Reifeprüfung werden durch ein gesondertes Bundesgesetz 
geregelt . 

§ 7 1  samt Überschrift : 

K l a s  s e n  s c h ü I e r z  a h I 

'\ 

3 7  

b )  

Entwurf 

Spezial lehrgänge können für Personen , die eine 

Ausbi ldung auf sozialberuflichem Gebiet 

erfolgreich abgeschlossen haben, zur 

Vermittlung einer Spezialausbildung mit einer 

Dauer bis zu zwei Jahren geführt werden . 

( 2 )  Fachschulen für Sozialberufe ( einschließlich 
der Lehrgänge und Kurse sowie der Speziallehrgänge ) 
können auch als Schulen für Berufstätige geführt werden ,  
welche i n  Semester z u  gliedern s ind . " 

4 9 . Dem § 6 4  wird folgender Abs . 4 angefügt : 

" ( 4 )  Bei berufsbildenden mittleren Bundes schulen 
für Berufs-tätige ist der im Abs . 2 angeführten 
Bezeichnung der Ausdruck " für Berufstätige " anzufügen . "  

5 0 . Im § 6 9  Abs . 1 entfällt der zweite Satz . 

5 1 .  § 7 1  samt Überschrift lautet : 

"K  l a s  s e n  s c h ü I e r z  a h l  
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Geltende Fassung 

S 7 1 . Die Klassenschülerzahl an einer 
berufsbildenden höheren Schule darf 30 nicht übersteigen 
und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um Abweisungen zu · 

vermeiden , kann die Klas senschülerhöchstzahl bis zu 2 0  vH 
überschritten werden; darüber hat die Schulbehörde erster 
Instanz zu entscheiden . § 43 Abs . 3 und 4 finden 
s inngemäß Anwendung . 

§ 72  Abs . 5 :  

( 5 )  In den Lehrplänen 1 §  6 )  für die einzelnen 
Fachrichtungen der Höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten sind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , eine lebende 
Fremdsprache , Geschichte und 
Sozialkunde , Geographie und 
Wirtschaftskunde , Staatsbürgerkunde , 
Leibesübungen ; 

b )  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen , naturwissenschaftlichen , 
fachtheoretischen , praktischen , 
wirtschaftlichen und berufskundlichen 
Unterrichtsgegenstände , ferner 
Pflichtpraktika . Nach den Erfordernissen 
der Fachrichtung können auch eine oder 
zwei weitere Fremdsprachen vorgesehen 
werden . 

§ 7 3  Abs . 1 lit . a erster Satz : 

( 1 )  Als Sonderformen der Höheren 

"' '" 

38 

Entwurf 

S 7 1 . Die Klas senschülerzahl an einer 
berufsbildenden höheren Schule darf 30 nicht übersteigen 
und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um Abweisungen zu 
vermeiden , kann die Klassenschülerhöchstzahl bis auf 2 0  
vH überschritten werden ; darüber hat die Schulbehörde 
erster Instanz zu entscheiden . "  

52 . § 72 Abs . 5 lautet : 

" ( 5 )  In den Lehrplänen ( §  6 )  für die einzelnen 
Fachrichtungen der Höheren technischen und gewerblichen 
Lehranstalten sind als Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , eine lebende Fremdsprache , 

Geschichte , Geographie , Politische Bildung , 

Leibesübungen; 

b )  die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen mathematischen , 

naturwis senschaftlichen,  fachtheoretischen, 

praktischen , wirtschaftlichen und rechtlichen 

Unterrichtsgegenstände , ferner 

Pflichtpraktika . "  

53 . Im § 7 3  Abs . 1 lit . a lautet der erste Satz : 
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Geltende Fassung 

technischen und gewerblichen Lehranstalten können geführt 
werden : 

a )  Höhere technische und gewerbliche 
Lehranstalten für Berufstätige , welche 
die Aufgabe haben , in einem vierj ährigen 
Bildungsgang Personen , die das 17 . 
Lebens j ahr spätestens im Kalenderj ahr 
der Aufnahme vollenden und eine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufs leben eingetreten 
s ind , zum Bildungsziel der Höheren 
technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen • • • • • • • • • • •  

S 7 3  Ahs .  1 lit . b letzter Satz : 

b )  Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige , erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer , geführt werden . 

S 7 3  Ahs . 1 li t .  c ,  S 7 5  Abs . 1 li  t .  c und S 1 7  
Ahs . 1 lit . c - j eweils dritter Satz : 

• • • • • • • • • • •  Der Ausbildungsgang wird durch eine 
Reifeprüfung abgeschlossen , die auf j ene 
Unterrichtsgegenstände bzw . Lehrstoffe zu beschränken 
ist , die nicht im wesentlichen bereits durch den vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang 
nachgewiesen sind • • • • • • • • • • • • • • • • •  

39 

Entwurf 

" Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten 
für Berufstätige , welche die Aufgabe haben, in einem 
achtsemestrigen Bildungsgang Personen , die das 1 7 . 
Lebens j ahr spätestens im Kalenderj ahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbi ldung abgeschlossen haben 
oder in das Berufs leben eingetreten sind , zum 
Bildungsz iel der Höheren technischen oder gewerblichen 
Lehranstalt zu führen . "  

54 . Im S 7 3  Ahs . 1 lit . b lautet der letzte Satz : 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige , erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer , geführt werden ; sie sind in Semester zu 
gliedern . " 

5 5 . Im S 7 3  Ahs . 1 lit . c ,  S 7 5  Ahs .  1 lit . c und 
S 17 Ahs . 1 lit . c lautet jeweils der dritte Satz : 

" Der Ausbildungsgang wird durch eine Reifeprüfung 
abgeschlossen , die auf j ene Unterrichtsgegenstände bzw . 
Lehrstoffe zu beschränken ist,  die nicht im wesentlichen 
bereits durch den vor dem Besuch des Kollegs 
zurückgelegten Bildungsgang nachgewiesen sind; wird das 
Kolleg auf Grund einer Studienberechtigungsprüfung ( S  8e ) 
besucht , kann der Ausbildungsgang statt durch eine Reife-

181/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

102 von 145

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fas sung 

§ 7 4  Ahs . 2 :  

( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Handelsakademie sind als 
Pflichtgegenstände vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , zwei lebende 
Fremdsprachen,  Geschichte und 
Sozialkunde , Geographie und 
wirtschaftskunde , Staatsbürgerkunde , 
Rechts lehre , Leibesübungen; 

b)  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwis senschaftlichen , 
fachtheoretischen , praktischen, 
wirtschaftlichen und berufskundlichen 
unterrichtsgegenstände . 

§ 7 5  Ahs . 1 lit . a :  

( 1 )  Als Sonderformen der Handelsakademie können 
geführt werden : 

a )  Handelsakademien für Berufstätige , 
welche die Aufgabe haben, in einem 
vierjährigen Bildung.gang Personen, die 
das 17 . Lebens j ahr spätestens im 
Kalenderj ahr der Aufnahme vollenden und 
eine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben oder in das Berufsleben 

. .. 

40 

Entwurf 

prüfung durch eine Abschlußprüfung abgeschlos sen werden , 
deren Inhalt auf den berufsbildenden Ausbildungsbereich 
des Kollegs zu beschränken ist . "  

5 6 . § 7 4  Ahs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Handelsakademie s ind als 
Pf lichtgegenstände vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , zwei lebende Fremdsprachen, 

Geschichte , Geographie , Politische Bildung , 

Leibesübungen ; 

b )  die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen mathematischen, 

naturwissenschaftlichen, fachtheoretischen , 

praktischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 

Unterrichtsgegenstände . "  

5 7 . 

" a )  

§ 7 5  Abs . 1 lit . a lautet : 

Handelsakademien für Berufstätige , welche die 

Aufgabe
.
haben, in einem achtsemestrigen 

Bildungsgang Personen , die das 17 . Lebens j ahr 

späteatens im Kalenderjahr der AUfnahme' 

vollenden und eine Berufsausbildung 

abgeschlossen haben oder in das Berufsleben 

eingetreten s ind , zum Bildungsziel einer 

Handelsakademie zu führen . "  
.. 
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Geltende Fassung 

eingetreten sind, zum Bi ldungs ziel 
der Handelsakademie zu führen . 

§ 7 5  Ahs . 1 lit . b letzter Satz : 

b )  • • • • • • • • • •  Aufbaulehrgänge können auch 
als Schulen für Berufstätige , 
erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer , geführt werden . 

§ 7 6  Ahs . 2 :  

( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe sind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , zwei lebende 
Fremdsprachen ,  Geschichte und 
Sozialkunde , Geographie und 
Wirtschaftskunde , Staatsbürgerkunde , 
Musikerziehung, Bildnerische Erziehung , 
Leibesübungen; 

b)  die im Hinblick auf die künftige 
Berufstätigkeit erforderlichen 
mathematischen, naturwissenschaftlichen , 
fachtheoretischen , praktischen , 
wirtschaftlichen und lebens- und 
berufskundlichen Unterrichtsgegenstände , 
ferner Pflichtpraktika . 

4 1  

Entwurf 

5 8 . Im § 7 5  Ahs . 1 lit . b lautet der letzte Satz : 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige , erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer , geführt werden ; sie sind in Semester zu 
gliedern . "  

59 . § 7 6  Ahs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Im Lehrplan ( §  6 )  der Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe s ind als Pflichtgegenstände 
vorzusehen : 

a )  Religion , Deutsch , zwei lebende Fremdsprachen ,  

Geschichte , Geographie , Politische Bildung , 

Musikerziehung , Bi ldnerische Erz iehung, 

Leibesübungen; 

b )  die im Hinblick auf die künftige 

Berufstätigkeit erforderlichen mathematischen, 

naturwissenschaftlichen , fach-theoretischen, 

wirtschaftlichen , rechtlichen und 

berufskundlichen Unterrichtsgegenstände , 

ferner Pflichtpraktika . "  
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Geltende Fassung 

§ 7 7  Ahs . 1 lit . a erster Satz : 

( 1 )  Als Sonderformen der Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe können geführt werden : 

a )  Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche 
Berufe für Berufstätige , welche die 
Aufgabe haben, in einern vierj ährigen 
Bildungsgang Personen, die das 17 . 
Lebens j ahr spätestens im Kalenderj ahr 
der Aufnahme vollenden und eine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufs leben ( einschließlich 
der Tätigkeit im eigenen Haushalt ) 
eingetreten s ind , zum Bildungs ziel der 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche 
Berufe zu führen • • • • • • • • • • • • • • •  

§ 7 7  Ahs . 1 lit . b letzter Satz : 

b )  • • • • • • • • • • • •  Aufbaulehrgänge können auch 
als Schulen für Berufstätige , 
erforderlichenfalls unter Verlängerung 
der Ausbildungsdauer , geführt werden . 

S 8 0  Ahs . 1 :  

( 1 )  Die Akademie ftlr sozialarbeit umfaßt sechs 
Semester und für Aufnahmswerber ohne Reifeprüfung einer 
höheren Schule außerdem einen einj ährigen 
Vorbereitungs lehrgang . 

I " 

42 

Entwurf 

6 0 .  Im § 7 7  Ahs . 1 lit . a lautet der erste Satz : 

" Höhere Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe 
für Berufstätige , welche die Aufgabe haben, in einern 
achtsemestrigen Bildungsgang Personen, die das 1 7 . 
Lebens j ahr spätestens im Kalender j ahr der Aufnahme 
vollenden und eine Berufsausbildung abgeschlossen haben 
oder in das Berufs leben ( e inschließlich der Tätigkeit im 
eigenen Haushalt ) eingetreten sind ,  zum Bildungsziel der 
Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe zu 
führen . "  

6 1 .  Im § 7 7  Ahs . 1 lit . b lautet der letzte Satz : 

"Aufbaulehrgänge können auch als Schulen für 
Berufstätige , erforderlichenfalls unter Verlängerung der 
Ausbildungsdauer , geführt werden ; sie sind in Semester zu 
gliedern . "  

6 2 . § 8 0  Ahs . 1 lautet : 

" ( 1 ) Die Akademie für Sozialarbeit umfaßt sechs 
Semester . "  

,., 
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Geltende Fassung 

§ 8 0  Abs . 2 :  

( 2 )  Die Akademie für Sozialarbeit kann auch als 
Schule für Berufstätige unter allfälliger entsprechender 
Verlängerung der Ausbildungsdauer geführt werden . 

§ 82 Abs .  2 :  

( 2 )  Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit , welche durch 
die Ablegung einer Eignungsprüfung nachzuweisen ist,  
können auch Personen , und zwar in den 
Vorbereitungs lehrgang , aufgenommen werden , die keine 
Reifeprüfung abgelegt haben, jedoch den erfolgreichen 
Abschluß der zehnten schulstufe oder eine mindestens 
zweij ährige Berufsausbildung nachweisen können sowie das 
1 8 .  Lebens j ahr spätestens im Kalenderj ahr der Aufnahme 
vollenden . 

§ 82 Abs . 4 :  

( 4 )  Die näheren Vorschriften über die 
Eignungsprüfungen (Abs . 1 und 2 )  werden durch ein 
gesondertes Bundesgesetz geregelt . 

§ 8 3  Abs . 2 :  

( 2 )  Die erfolgreiche Ablegung der Diplomprüfung 
berechtigt Absolventen , die ohne Reifeprüfung nach 
Abschluß des 

43 

Entwurf 

6 3 . Im § 8 1  entfällt Abs . 2 und erhalten die Abs . 3 
und 4 die Bezeichnungen " ( 2 ) "  und " ( 3 ) " .  

64 . Im § 8 2  entfällt Abs . 2 und erhält Abs . 3 die 
Bezeichnung " ( 2 ) " .  

6 5 .  Im § 8 2  erhält der bisherige Abs . 4 die 
Bezeichnung " ( 3 ) " und lautet : 

" ( 3 )  Die näheren Vorschriften über die 
Eignungsprüfung ( Abs . 1 )  werden durch ein gesondertes 
Bundesgesetz geregelt . "  

6 6 . § 8 3  Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Die erfolgreiche Ablegung der Diplomprüfung 
berechtigt Absolventen, die ohne Rei feprüfung die 
Akademie für Sozialarbeit 
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Geltende Fassung 

Vorbereitungs lehrganges die Akademie für Sozialarbeit 
besucht haben , zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen 
an einer Hochschule , für die die Reifeprüfung 
Immatrikulationsvoraussetzung ist . Welche 
Studienrichtungen einschlägig und in welchen Fällen 
Zusatzprüfungen abzulegen sind , ist durch Verordnung des 
Bundesministers für unterricht und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen . 

§ 8 4  Abs . 2 ,  § 1 1 5  Abs .  2 :  

( 2 )  Die Bestimmung des § 42 Abs . 3 findet 
Anwendung . 

§ 9 6  Abs . 1 lit . a :  

( 1 )  Im Lehrplan • • • • • •  s ind vorzusehen : 
a )  als Pflichtgegenstände • • • • • • • •  

§ 9 9  Abs . 3 ,  § 107  Abs .  3 :  

( 3 )  Die Bestimmungen der §§ 42  Abs . 3 und 123  Abs . 
2 finden Anwendung . 

S 1 0 0  samt Überschrift : 

K l a s  s e n  s c h ü I e r z  a h I 

'. . 

44 

Entwurf 

besucht haben , zum Besuch einschlägiger 
Studieneinrichtungen an einer Hochschule , für die die 
Reifeprüfung Immatrikulationsvoraus setzung ist . Welche 
Studienrichtungen einschlägig und in welchen Fällen 
Zusatzprüfungen abzulegen sind ,  ist durch Verordnung des 
Bundesministers für unterricht und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen . "  

6 7 . In  den §§ 84 und 1 1 5  lautet j eweils Abs . 2 :  

" ( 2 )  § 42  Abs . 4 ist anzuwenden . "  

6 8 .  Im § 9 6  Abs . 1 lit . a tritt an die Stelle des 
Wortes " Instrumentalmusik" das Wort 
" Instrumentalunterricht " .  

6 9 . In  den §§ 9 9  und 107 lautet jeweils Abs . 3 :  

" ( 3 )  Die §§ 42 Abs . 4 und 123  Abs . 2 sind 
anzuwenden . "  

7 0 .  S 1 0 0  samt Überschrift lautet : 

" K  l a s  s e n  s c h ü 1 e r z  a h I 

'. 
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Geltende Fassung 

S 1 00 .  Die Klassenschülerzahl an einer 
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik darf 30 nicht 
übersteigen und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um 
Abweisungen zu vermeiden ,  kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis zu 2 0  vH überschritten 
werden :  darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden . § 43 Abs . 3 und 4 finden sinngemäß 
Anwendung . 

§ 1 0 4  Abs . 1 lit . a :  

( 1 )  Im Lehrplan • • • • • •  sind vorzusehen : 
a )  als Pflichtgegenstände : • • • • • • • • •  

S 1 0 6  Abs . 2 :  

( 2 )  Die Kollegs ( §  1 0 3  Abs . 3 )  schließen mit einer 
Reife- und Befähigungsprüfung ab , die auf jene 
Unterrichtsgegenstände bzw . Lehrstoffe zu beschränken 
ist , die nicht im wesentlichen bereits durch den vor dem 
Besuch des Kollegs zurückgelegten Bildungsgang 
nachgewiesen s ind . 

§ 1 0 8  samt Überschrift : 

K 1 a s s  e n s c h Ü 1 e r z  a h 1 

S 108 . Die Klassenschülerzahl an einer 
Bildungsanstalt für Erzieher darf 3 0  nicht übersteigen 
und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um 

4 5  

Entwurf 

S 100 . Die Klas senschülerzahl an einer 
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik darf 30 nicht 
übersteigen und soll 2 0  nicht unterschreiten . Um 
Abweisungen zu vermeiden , kann die Klas sen
schülerhöchstzahl bis auf 20 vH überschritten werden : 
darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden . "  

7 1 .  Im § 1 0 4  Abs . 1 lit . a tritt an die Stelle des 
Wortes " Instrumentalmusik" das Wort 
" Instrumentalunterricht " .  

72 . Dem § 1 0 6  Abs . 2 wird folgender Satz angefügt : 

"Wird das Kolleg auf Grund einer 
Studienberechtigungsprüfung ( §  8e ) besucht , kann der 
Ausbildungsgang statt durch eine Rei fe- und 
Befähigungsprüfung durch eine Befähigungsprüfung 
abgeschlossen werden , deren Inhalt auf den 
berufsbildenden Ausbildungsbereich des Kollegs zu 
beschränken ist . " 

73 . § 1 0 8  samt Überschrift lautet : 

"K  1 a s s  e n s c h ü 1 e r z  a h 1 
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Geltende Fassung 

Abweisungen zu vermeiden , kann die 
Klassenschülerhöchstzahl bis zu 2 0  vH überschritten 
werden ; darüber hat die Schulbehörde erster Instanz zu 
entscheiden . § 43 Abs . 3 und 4 finden sinngemäß 
Anwendung . 

§ 1 1 0  samt Überschrift : 

A u f g a b  e d e r B e r u f  s -
p ä d a g 0 g i s  c h e n 

A k a d e  m i e n 

S 1 1 0 .  Die Berufspädagogischen Akademien haben die 
Aufgabe , aufbauend auf dem Bildungsgut einer höheren 
Schule , einer Meisterausbildung oder gleichwertigen 
Befähigung Berufsschullehrer , Lehrer für den 
hauswirtschaftlichen oder gewerblichen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren schulen sowie 
Lehrer für Textverarbeitung ( Computerunterstützte 
Textverarbeitung , Stenotypie , Phonotypie ) heranzubilden, 
die nach Berufsgesinnung , Berufswis sen und Berufskönnen 
geeignet sind, die Aufgaben des betref fenden Lehrberufes 
zu erfüllen . Ferner können die Berufspädagogischen 
Akademien entsprechend den unterrichtlichen 
Erfordernissen berufspädagogische Tatsachenforschung 
betreiben . 

� 

46 

Entwurf 

§ 108 . Die Klassenschülerz ahl an einer 
Bi ldungsanstalt für Erzieher darf 3 0  nicht übersteigen 
und soll 2 0  nicht unterschreiten .  Um Abweisungen zu 
vermeiden ,  kann die Klassenschülerhöchstzahl bis auf 2 0  
v H  überschritten werden ; darüber hat die Schulbehörde 
erster Instanz zu entscheiden . "  

7 4 . § 1 1 0  samt Überschrift lautet : 

"A u f g a b  e d e r  B e r u f  s -

p ä d a g 0 g i s  c h e n 

A k a d e  m i e n 

§ 1 1 0 .  Die Berufspädagogischen Akademien haben die 
Aufgabe , aufbauend auf dem Bildungsgut einer höheren 
Schule , einer Meisterausbildung oder gleichwertigen 
Befähigung Berufs schullehrer , Lehrer für den 
ernährungswirtschaftlichen und haushaltstechnischen 
unterricht an berufsbildenden mittleren und höheren 
schulen , Lehrer für den technischen und gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen sowie Lehrer für Textverarbeitung 
( Computerunterstützte Textverarbeitung , Stenotypie , 
Phonotypie )  heranzubilden, die nach Berufsge sinnung , 
Berufswissen und Berufskönnen geeignet sind, die Aufgaben 
des betreffenden Lehrberufs zu erfüllen . Ferner können 
die Berufspädagogischen Akademien entsprechend den 
unterrichtlichen Erfordernissen berufspädagogisciJ:1e 
Tatsachenforschung betreiben . "  

'. 
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Geltende Fassung 

§ 1 1 1  Abs . 4 lit . b und c :  

( 4 )  Die Berufspädagogischen Akademien können in 
folgende Abteilungen gegliedert we.rden : 

a )  • • • • • • • • • •  , 
b )  Abteilung für die Lehramtsausbildung für 

den hauswirtschaftlichen Fachunterricht , 
c )  Abteilung für die Lehramtsausbildung für 

den gewerblichen Fachunterricht , 

§ 1 12 Abs . 2 :  

( 2 )  In den Lehrplänen können verkürzte studiengänge 
für in einem Dienstverhältnis stehende Lehrer vorgesehen 
werden, wenn im Hinblick auf ihre in der praktischen 
Unterrichtsarbeit gewonnenen Erfahrungen und die 
Absolvierung von einschlägigen Lehrveranstaltungen , die 
an Pädagogischen Instituten einzurichten sind ,  die 
Erreichung des Bildungszieles der betreffenden 
Lehramtsausbildung erwartet werden kann . 

§ 1 13 Abs . 2 :  

( 2 )  Voraussetzung für die Aufnahme in e ine 
Berufspädagogische Akademie , Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den hauswirtschaftlichen 
Fachunterricht , ist die erfolgreiche Ablegung der 
Reifeprüfung einer höheren Schule . 

47 

7 5 . I m  § 1 1 1  Abs . 4 lauten die lit . b und c :  

" b )  

c )  

Abteilung für die Lehramtsausbildung für den 

ernährungswirtschaftlichen und 

haushaltstechnischen Fachunterricht , 

Abteilung für den technischen und gewerblichen 

Fachunterricht , " .  

7 6 . § 1 12 Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Für Lehrer , die in einem Dienstverhältnis 
stehen oder gestanden waren , können in den Lehrplänen 
verkürzte Studiengänge vorgesehen werden, wenn im 
Hinblick auf die in der praktischen unterrichtsarbeit 
gewonnenen Erfahrungen und die Absolvierung von 
einschlägigen Lehrveranstaltungen , die an Pädagogischen 
Instituten einzurichten sind, die Erreichung des 
Bildungsz ieles der betreffenden Lehramtsausbildung 
erwartet werden kann . "  

7 7 . § 1 1 3 Abs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie , Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den ernährungswirtschaftlichen und 
haushaltstechnischen Fachupterricht , ist die erfolgreiche 
Ablegung der Reifeprüfung einer höheren Schule . "  
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Geltende Fassung 

§ 1 1 3 Ahs . 3 - Einleitung : 

( 3 )  Voraussetzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie , Abteilung für die 
Lehramtsausbildung für den gewerblichen Fachunterricht , 
ist : 

a )  • • • • • • • • • • •  

§ 1 1 4  Ahs . 1 lit . b und c :  

( 1 )  Die Ausbildung an den Berufspädagogischen 
Akademien schließt ab : 

b )  bei der Lehramtsausbildung für den 
hauswirtschaftlichen Fachunterricht mit 
der Lehramtsprüfung für den 
hauswirtschaftlichen Fachunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen : 

c )  bei der Lehramtsausbildung für den 
gewerblichen Fachunterricht mit der 
Lehramtsprüfung für den gewerblichen 
Fachunterricht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen : 

" 

48 

Entwurf 

7 8 .  Im § 1 1 3  Ahs . 3 lautet die Einleitung : 

"voraus setzung für die Aufnahme in eine 
Berufspädagogische Akademie , Abteilung für den 
technischen und gewerblichen Fachunterricht , ist : " .  

7 9 . Im § 114 Abs . 1 lauten die lit . b und c :  

" b )  

c )  

bei der Lehramtsausbildung für den 

ernährungswirtschaftlichen und 

haushaltstechnischen Fachunterricht mit der 

Lehramtsprüfung für den 

ernährungswirtschaftlichen und 

haushaltstechnischen Fachunterricht an 

berufsbildenden mittleren und höheren Schulen : 

bei der Lehramtsausbildung für den technischen 

und gewerblichen Fachunterricht mit der 

Lehramtsprüfung für den technischen und 

gewerblichen Fachunterricht an berufsbildenden 

mittleren und höheren Schulen : " .  

80 . De. 5 1 14 wird folgender Aba . 3 angefügt : 

" ( 3 )  Die erfolgreiche Ahlegung einer 
Lehramtsprüfung berechtigt Personen, die die 
Berufspädagogische Akademie nach Ahlegung einer 
Studienberechtigungsprüfung ( §  8e ) besucht 
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Geltende Fassung 

S 1 1 9  Ahs . 6 dritter und vierter Satz : 

Die Vorschulstufe ist bei mindestens 1 0  Schülern als 
Vorschulklasse zu führen und darf in einer Klasse 2 0  
Schüler nicht übersteigen; bei mindestens 4 Schülern ist 
die Vorschulstufe als Vorschulgruppe zu führen,  und zwar 
an 2 Schultagen j e  Woche und bei mindestens 7 Schülern an 
3 Schultagen je Woche . Der Bundesminister für unterricht 
und Kunst hat nach den Erfordernissen durch Verordnung zu 
bestimmen , bei welcher Schülerzahl der Unterricht in den 
Pflichtgegenständen Werkerziehung und Hauswirtschaft 
statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu 
erteilen ist . 

S 1 1 9  Ahs . 7 :  

( 7 )  Die Übungshauptschule umfaßt vier schulstufen . 
Jede Schulstufe hat einer Klasse zu entsprechen .  Die 
Schüler einer schulstufe s ind in den Pflichtgegenständen 
Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprache entsprechend 
der Einstufung in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in 
Schülergruppen , in den übrigen 

49 

Entwurf 

haben , zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen an 
einer Hochschule , für die die Reifeprüfung 
Immatrikulationsvoraussetzung ist . Welche Studien
richtungen einschlägig und in welchen Fällen 
Zusatzprüfungen abzulegen s ind , ist durch Verordnung des 
Bundesministers für unterricht und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen . "  

8 1 .  Im S 1 1 9  Ahs . 6 entfallen der dritte und vierte 
Satz . 

82 . S 1 19 Ahs . 7 lautet : 

" ( 7 )  Die Übungshauptschule umfaßt vier schulstufen . 
Jede schulstufe hat einer Klasse zu entsprechen . Die 
Schüler einer Schulstufe s ind in den Pflichtgegenständen 
Deutsch , Mathematik und lebende Fremdsprache entsprechend 
der Einstufung in die Leistungsgruppen nach Möglichkeit 
in Schülergruppen ,  in den übrigen 
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Geltende Fassung 

Unterrichtsgegenständen ohne Berücksichtigung ihrer 
Leistungsfähigkeit in Klassen Zusammenzufassen . Die Zahl 
der Schüler in einer Klas se der übungs hauptschule darf 30 
nicht üb�rsteigen . Der Bundesminister für unterricht und 
Kunst hat nach den Erfordernis sen durch Verordnung zu 
bestimmen, bei welcher Schülerzahl in den 
Unterrichtsgegenständen Deutsch , Mathematik und Lebende 
Fremdsprache eigene Schülergruppen einzurichten sind und 
der unterricht in Werkerziehung , Technischem Werken, 
Textilem Werken ,  Hauswirtschaft und in Leibesübungen 
statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu 
erteilen ist . 

S 1 1 9  Ahs . 8 dritter und vierter Satz : 

Der Bundesminister für unterricht und Kunst hat nach den 
Erfordernissen durch Verordnung zu bestimmen , bei welcher 
Schülerzahl der unterricht in den Pflichtgegenständen 
Werkerz iehung , Hauswirtschaft und Leibesübungen statt für 
die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist . 
Außerdem können für die angeführten Gegenstände 
erforderlichenfalls die Schüler mehrerer Klassen 
zusammengefaßt werden . 

50 

Entwurf 

Unterrichtsgegenständen ohne Berücksichtigung ihrer 
Leistungsfähigkeit in Klassen zusammenzufassen . Die Z ahl 
der Schüler in einer Klasse der Übungshauptschule darf 30 
nicht übersteigen . "  

83 . Im S 1 1 9  Ahs . 8 entfal len der dritte und vierte 
Satz . 

S 1 2 2 : 84 . Der bisherige Wortlaut des S 122 erhält die 

S 122 . L e h r  a m t  s p r ü f u n  g 

Die Ausbildung an den Pädagogischen Akademien 
schließt entsprechend dem studiengang mit der 
Lehramtsprüfung für Volks schulen , für Hauptschulen, für 
polytechnische Lehrgänge oder 

.. 

Ahsatzbezeichnung " ( 1 ) " ;  als Ahs . 2 sind angefügt : 

" ( 2 )  Die erfolgreiche Ablegung einer 
Lehramtsprüfung berechtigt Personen , die die Pädagogische 
Akademie nach einer Studienberechtigungsprüfung ( S  8e ) 
besucht haben, zum 
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• • 

Geltende Fassung 

für Sonderschulen ab ; sofern die Ausbildung im Lehrgang 
für Hauptschulen und Polytechnische Lehrgänge einen nur 
an einer dieser Schularten geführten 
Unterrichtsgegenstand erfaßt , hat s ich die 
Lehramtsprüfung auf diesen Bereich zu beschränken . Die 
Lehramtsprüfung ist vor einer Prüfungskommission 
abzulegen, deren Vors itzender vom Bundesminister für 
Unterricht und Kunst zu bestel len ist . 

§ 1 2 3  Ahs . 4 ,  § 127 Abs . 4 :  

( 4 )  Die Bestimmung des § 42 Ahs . 3 findet 
Anwendung . 

§ 1 3 1 : 

Bestimmungen hinsichtlich des Inkrafttretens . 

5 1  

Entwurf 

Besuch einschlägiger Studienrichtungen an einer 
Hochschule , für - die die Reifeprüfung 
Immatrikulationsvoraus setzung ist . Welche 
Studienrichtungen einschlägig und in welchen Fällen 
Zusatzprüfungen abzulegen sind , ist durch Verordnung des 
Bundesministers für unterricht und Kunst im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wis senschaft und Forschung zu 
bestimmen . "  

85 . In den §§ 123  und 1 2 7  lautet jeweils Ahs . 4 :  

" ( 4 )  § 42  Ahs . 4 ist anzuwenden . "  

86 . Dem § 1 3 1  werden folgende Ahs . 6 und 7 
angefügt : 

" ( 6 )  Die folgenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl . Nr • • . •  / 1 9 9 2  treten wie folgt in Kraft : 

1 .  § 2a  mit Ahlauf des Tages der Kundmachung im 

Bundesgesetzblatt , 

2 .  § 7 Ahs . 5a  und § 8e mit 1 .  Jänner 1 9 9 3 ,  

3 .  § 2 Ahs . 3 ,  § 5 Ahs . 2 ,  § 6 ,  § 8 lit . i ,  § 8a 

Ahs . 1 und 2 ,  § 8b, § 8d Ahs . 1 und 2 ,  § 1 0  

Ahs . 2 und 3 ,  § 1 6  Ahs . 1 und 3 ,  § 3 5  Ahs . 5 ,  

§ 3 9  Ahs . 1 Z 1 und 3 sowie Ahs . 3 und 4 ,  § 42 

Ahs . 3 und 4 ,  § 43 , § 5 6  Ahs . 3 ,  § 5 7 , 
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52 

Geltende Fassung 

§ 5 8  Abs . 

§ 6 1  Ahs . 

Ahs . 4 ,  § 

Ahs . 1 ,  § 

Ahs . 1 ,  § 

§ 7 7  Abs . 

§ 82  Abs . 

§ 9 6  Ahs . 

Entwurf 

4 und 5 ,  § 59 Abs . 1 ,  § 6 0  Ahs . 2 ,  

1 ,  § 62  Ahs . 3 ,  § 62a Ahs . 1 ,  § 6 3  

6 3 a  Abs . 1 und 2 ,  § 6 4  Abs . 4 ,  § 6 9  

7 0  Abs . 3 ,  § 7 1 ,  § 72  Ahs . 5 ,  § 7 3  

7 4  Ahs . 2 ,  § 7 5  Abs . 1 ,  § 7 6  Ahs . 2 ,  

1 ,  § 8 0  Abs . 1 ,  § 8 1  Ahs . 2 und 3 ,  

2 und 3 ,  § 8 3  Ahs . 2 ,  § 8 4  Ahs . 2 ,  

1 ,  § 9 9  Ahs . 3 ,  § 1 0 0 ,  § 1 0 4  Ahs . 1 ,  

§ 1 0 6  Abs . 2 ,  § 107  Ahs .  3 ,  § 1 0 8 ,  § 1 1 0 ,  

§ 1 1 1  Abs . 4 ,  § 1 1 2  Ahs . 2 ,  § 1 1 3 Ahs . 2 und 

3 ,  § 1 1 4  Ahs . 1 und 3 ,  § 1 1 5  Ahs . 2 ,  § 1 1 9 

Ahs . 6 bis 8 ,  § 122 , § 1 2 3  Ahs . 4 ,  § 127 

Ahs . 4,  § 131a Ahs . 7 ,  § 1 3 1b Ahs . 3 und § 133 

Ahs . 1 mit 1 .  September 1 99 3 ,  
4 .  § 6 0  Ahs . 3 und § 6 2  Ahs . 4 mit 

1 .  Jänner 1 9 9 6 ,  

5 .  die Grundsatzbestimmungen des § 8 a  Ahs . 3 ,  

§ 8c , § 8d Ahs . 3 ,  § 1 1  Ahs . 1 und 4 ,  § 13 

Ahs . 3 und 4 ,  § 14 Abs . 4 ,  § 1 8  Ahs . 4 ,  § 2 0  

Ahs . 3 ,  § 2 1  Ahs . 4 ,  § 2 4  Ahs . 3 ,  § 2 5  Ahs . 1 ,  

§ 2 7  Ahs . 6 ,  § 3 0  Ahs . 4 ,  § 3 2  Ahs . 3 ,  § 3 3  

Ahs . 4 ,  § 4 9  Ahs . 4 und § 5 0  Ahs . 3 gegenüber 

den Ländern mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt ; die 

Aus führungsbestimmungen , ausgenommen jene zu 

§ 49 Ahs . 4 ,  s ind mit 1 .  September 1 9 9 3  in 

Kraft zu setzen . 
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Geltende Fassung 

§ 131a  Ahs . 7 :  

( 7 )  Für Schulversuche im sinne des Ahs . 1 ist § 7 
Ahs . 1 bis 6 anzuwenden . 

§ 1 3 1b Ahs . 3 :  

gilt § 7 mit der Maßgabe , • • • • •  

§ 1 3 3  Ahs . 1 :  

( 1 )  Mit der Vol lziehung dieses Bundesgesetzes , 
soweit sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt , ist der 
Bundesminister für Unterricht und Kunst , hins ichtlich der 
Vorbereitung und Erlas sung der Verordnungen auf Grund der 
§§ 4 1  Ahs . 2 ,  6 9  Ahs . 2 ,  8 3  Ahs . 2 ,  9 8  Ahs . 3 ,  1 0 6  Ahs . 4 
und 1 3 1d Ahs . 4 sowie hinsichtlich des Zusammenwirkens 
mit den Universitäten und Hochschulen gemäß § 1 2 6  Ahs . 2 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wis senschaft 
und Forschung betraut . 

5 3  

Entwurf 

Verordnungen auf Grund der in Z 2 bis 4 genannten 
Bestimmungen können bereits von dem der Kundmachung des 
genannten Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt folgenden 
Tag an erlas sen werden:  sie treten frühestens mit den im 
ersten Satz dieses Abs atzes bezeichneten Zeitpunkten in 
Kraft . "  

87 . § 1 3 1a Abs . 7 lautet : 

" ( 7 )  Für Schulversuche im sinne des Ahs . 1 ist § 7 
Ahs . 1 bis 5 und 6 anzuwenden . "  

8 8 .  Im § 1 3 1b Ahs . 3 tritt an die stelle des 
zitates " §  7 "  das z itat " §  7 Ahs . 1 bis 5 und 6 " . 

89 . § 133 Ahs . 1 lautet : 

" ( 1 )  Mit der Vollz iehung des Bundesgesetzes ,  soweit 
sie in die Zuständigkeit des Bundes fällt , ist der 
Bundesminister für unterricht und Kunst , hinsichtlich der 
Vorbereitung und Erlas sung der Verordnungen auf Grund des 
§ 5 Ahs . 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und der Verordnungen auf Grund der §§ 4 1  Ahs .  2 ,  
6 9  Ahs . 2 ,  83 Ahs . 2 ,  9 8  Ahs . 3 ,  1 0 6  Ahs . 4 ,  1 1 4 Ahs . 3 ,  
122  Ahs . 2 und 1 3 1d Ahs . 4 sowie hinsichtlich des 
Zusammenwirkens mit den Universitäten und Hochschulen 
gemäß § 126  Ahs . 2 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung , betraut . "  
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54 

Artikel 1 1  

Änderung der 12. Schulorganisationsgesetz-Novelle 

Geltende Fassung 

Artikel I I  der 12 . Schulorganisationsgesetz
Novelle : 

Die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung an 
einer Religionspädagogischen Akademie mit 
Öffentlichkeitsrecht nach dem Besuch eines 
Vorbereitungs lehrganges sowie an einer seinerzeitigen 
Religionspädagogischen Lehranstalt mit 
Öffentlichkeitsrecht , deren Lehrplan mit dem Lehrplan 
einer Religionspädagogischen Akademie gleich war , 
berechtigt zum Besuch einschlägiger studienrichtungen an 
einer Hochschule , für die die Reifeprüfung 
Immatrikulationsvoraussetzung ist,  sowie zum Besuch einer 
Pädagogischen Akademie und - sofern die neben der 
Reifeprüfung erforderlichen Aufnahmsvoraus setzungen 
erfüllt werden - einer Berufspädagogischen Akademie . 
Welche Studienrichtungen von Hochschulen einschlägig und 
in welchen Fällen für den Hochschulbesuch Zusatzprüfungen 
abzulegen sind , ist durch Verordnung des Bundesministers 
für Unterricht , Kunst und sport im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wis senschaft und Forschung zu 
bestimmen . 

Entwurf 

1 .  Artikel I I  lautet : 

"Artikel 1 1  

Die erfolgreiche Ablegung der Lehramtsprüfung an 
einer Religionspädagogischen Akademie mit 
Öffentlichkeitsrecht nach dem Besuch eines 
Vorbereitungs lehrganges oder einer Studienberechti
gungsprüfung sowie an einer seinerzeitigen 
Religionspädagogischen Lehranstalt mit 
Öffentlichkeitsrecht , deren Lehrplan mit dem Lehrplan 
einer Religionspädagogischen Akademie gleich war , 
berechtigt zum Besuch einschlägiger Studienrichtungen an 
einer Hochschule , für die die Reifeprüfung 
Immatrikulationsvoraussetzung ist, sowie zum Besuch einer 
Pädagogischen Akademie und - sofern die neben der 
Reifeprüfung erforderlichen Aufnahmsvoraussetzungen 
erfüllt werden - einer Berufspädagogi schen Akademie .  
Welche Studienrichtungen von Hochschulen einschlägig und 
in welchen Fällen für den Hochschulbesuch Zusatzprüfungen 
abzulegen s ind , ist durch Verordnung des Bundesministers 
für unterricht und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu 
bestimmen . "  

� 
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Geltende Fassung 

Artikel 1 1 1  der 12 . Schulorganisationsgesetz
Novelle : 

Bestimmungen hinsichtlich des Inkrafttretens der 
12 . SChulorganis ationsgesetz-Novelle . 

55 

Entwurf 

2 .  Im Artikel 1 1 1  wird nach dem Ahs . 1 folgender 
Ahs . 1a eingefügt : 

" ( la )  Artikel 1 1  in der Fas sung des Bundesgesetzes 
BGBl . Nr • • • .  / 1 9 92 tritt mit 1. September 1 9 9 3  in Kraft . "  

181/M
E

 X
V

III. G
P - E

ntw
urf

118 von 145

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



181/ME XVIII. GP - Entwurf 119 von 145

www.parlament.gv.at



ENTWURF 

Bundesgesetz , mit dem das Schulz eitgesetz 1985 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen : 

Das SChulzeitgesetz 1985 , BGBI . Nr .  7 7 ,  in der Fassung der Bun
desgesetze BGBI . Nr .  1 44/1988 und 2 7 9/1991 wird wie folgt geändert : 

1 .  Im § 2 Abs . 5 ,  7 ,  8 und 9 ,  § 5 Abs . 1 ,  2 und 3 ,  § 6 ,  § 1 3  
Abs . 3 ,  § 1 5  Abs . 2 und § 1 7  tritt an d i e  Ste l le der Wendung 
"Unterricht , Kunst und Sport" die Wendung "Unterricht und Kunst" . 

2 .  Im § 3 tritt an die Stel le der Abs . 2 bis 4 folgender 
Abs . 2 :  

" ( 2 )  Der Unterricht darf in der Regel nicht vor 8 . 00 Uhr 
beginnen . E ine Vorverlegung des Unterrichtsbeginnes auf frühestens 
7 . 00 Uhr durch den Schulgemeinschaftsausschuß oder das Schul
( Klassen ) forum ist zulässig,  wenn dies mit Rücks icht auf Fahr
schüler oder aus anderen wichtigen Gründen , die durch die Stunden
plangestaltung n icht bese itigt werden können , notwendig ist . Der 
Unterricht darf nicht länger als bis 1 8 . 00 Uhr , ab der 9 .  Schul
stufe nicht länger als bis 1 9 . 0 0 Uhr dauern . Am Samstag darf der 
Unterricht längstens bis 1 2 . 3 0 Uhr dauern . "  

3 .  § 4 samt Überschrift lautet : 

"u n t e r r i c h t s s t u n  d e n  u n d  P a u s  e n 

§ 4 .  ( 1 )  E ine Unterrichtsstunde hat 5 0  Minuten zu dauern . Aus 
zwingenden Gründen - insbesondere wegen der Erre ichung von fahr
planmäßigen Verkehrsmi tte ln durch eine überwiegende Zahl von 
Schülern - kann die Schulbehörde erster Instanz die Dauer al ler 
oder e inze lner Unterrichtsstunden für e inzelne Schulen durch Ver
ordnung mit 4 5  Minuten festsetzen . 
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( 2 )  Zwischen den e inzelnen Unterrichtsstunden s ind aus-
re ichende Pausen in der Dauer von mindestens 5 Minuten vorzuSehen . 
In der Mi ttagszei t ist e ine ausreichende Pause zur E innahme �,ines 
Mittagessens und zur Verme idung von Überanstrengung der Schü�.r 
festzusetzen . Wenn es die Art des Unterrichtsgegenstandes o�r die � )  
stundenplangestaltung erfordern , können bis zur 8 .  Schulstuf� 
höchstens zwe i ,  ab der 9 .  schulstufe höchstens drei Unterric"'ts
stunden ohne Pause aneinander anschl ießen . 

( 3 )  Unterrichtsstunden , in denen Schüler praktisch tätig . s ind , 
können in dem nach der Art des Unterrichtsgegenstandes notwenaigen 
Ausmaß ane inander anschl ießen , wobei den Schülern die erforder

lichen Ruhepausen entsprechend dem Arbeitsablauf e inzeln oder in 
Gruppen zu gewähren ist .  

( 4) In der Vorschulstufe , in der Grundschule sowie in Sbil!lder
schulen , die nicht nach dem Lehrplan der Hauptschule oder des 
po lytechnischen Lehrganges geführt werden , dürfen Unterrichtaein
he iten in Abwe ichung von Abs . 1 festgesetzt werden , wobei d�. 
Gesamtdauer der Unterrichtseinhe iten für die e inze lnen Unter
richtsgegenstände in e iner Woche dem im Lehrplan j ewei ls voI'ife
sehenen Wochenstundenausmaß zu entsprechen hat . " 

4 .  Dem § 5 wird folgender Absatz angefügt : 

" ( 6 )  An ganztägigen Schulformen ist der Betreuungstei l  '.n 
al len schultagen mit Ausnahme des Samstags bis mindestens 
1 6 . 00 Uhr und längstens 18 . 00 Uhr anzubieten ; während der Unt�r
richtsstunden ( e insch l ieß l ich der dazugehör igen Pausen ) für 4�e 
zum Betreuungstei l  angemeldeten Schüler entfällt die Betreuung . 
E ine stunde des Betreuungste i les umfaßt 60 Minuten . "  

5 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m m u n g )  § 9 Abs . 3 und 4 

lautet : 

" ( 3 )  Der Unterricht darf nicht vor 7 Uhr beginnen . 

( 4 )  An ganztägigen schulformen ist der Betreuungstei l  an· a l len 
schultagen mit Ausnahme des Samstags bis mindestens 1 6 . 00 Uhr 
anzubieten ; während der Unterrichtsstunden ( einschl ießl ich d� 
dazugehörenden Pausen ) für die zum Betreuungstei l  angeme ldet� 
Schüler entfäl lt die Betreuung . E ine Stunde des Betreuungst.�les 
umfaßt 60 Minuten . "  
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6 .  Nach § 1 6  wird folgender § 16a eingefügt : 

" §  16a . D ie folgenden Paragraphen in der Fassung des Bundes
gesetzes BGB l . Nr . . . .  / 1 9 9 2  treten wie folgt in Kraft : 

1 . § 2 Abs . 5 ,  7 ,  8 und 9 ,  § 5 Abs . 1 ,  2 und 3 ,  § 6 ,  § 1 3  
Abs . 3 ,  § 1 5  Abs . 2 und § 1 7  m i t  Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt , 

2 .  
3 .  

§ 3 Abs . 2 ,  § 4 und § 5 Abs . 6 mit 1 .  September 1993  und 
§ 9 Abs . 3 und 4 gegenüber den Ländern für die 
Ausführungsgesetzgebung mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt . 

Die Ausführungsgesetze zu den in Z 3 genannten Bestimmungen s ind 
innerhalb e ines Jahres zu erlassen und mit 1 .  September 1 9 9 3  in 
Kraft zu setzen . " 

'-
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V O R B L A T T  

Probleme : 
Das Schulzeitgesetz 1985 , BGBl . Nr .  7 7 , enthält Beschränkungen hin
s ichtl ich der tägl ichen Unterrichtszeit bzw . der Vertei lung der 
Unterrichtsstunden sowie deren Dauer . D iese Regelungen s ind auf 
den lehrplanmäß igen Unterricht abgeste l l t  und berücks ichtigen 
nicht die ganztägigen Schulformen . Ferner enthalten die Bestimmun
gen betreffend die Unterrichtsstunden und Pausen vom Standpunkt 
der Schulautonomie zu s trenge Regelungen . 

Z ie l : 
Berücks ichtigung der ganztägigen Schulformen im Schulzeitgesetz 
1985 und der beabs ichtigten Schulautonomie . 

Inhalt : 
Der Betreuungstei l  ganztägiger Schulformen soll bis mindestens 
1 6 . 00 Uhr angeboten werden . E ine Stunde des Betreuungstei l  umfaßt 
60 Minuten . Die deta i l l ierten Bestimmungen hins ichtl ich der Unter
richtsstunden und Pausen sol len - soweit dies vertretbar erscheint 
- e infacher gefaßt werden . 

EG-Konformität : 
EG-Vorschriften werden nicht berührt . 

Kos ten : 
D ie mit den ganztägigen Schulformen verbundenen Kosten s ind in den 
Erläuterungen zur 1 4 . Schulorganisationsgesetz-Novel le ausge
wiesen . Im übrigen werden durch ein diesem Gesetzentwurf ent
sprechendes Bundesgesetz ke ine Kosten verursacht . 
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E R L Ä U T E R U N G E N  

Al lgemeiner Tei l  

Der vorl iegende Entwurf e iner Schulzeitgesetz-Novel le enthält vor 
al lem schulzeitrechtliche Bestimmungen im Zusammenhang mit den im 
Entwurf e iner 14 . Schulorganisationsgesetz-Novel le vorgesehenen 
ganztägigen schulformen . Ferner s ind Möglichkeiten zur e igenstän
digen Gestaltung durch die Schulen für Tei lbereiche der Unter
richtszeit vorgesehen . ( Der Entwurf enthält keine Vorschläge 
bezügl ich e iner Auswei tung der Mögl ichkei t  e iner 5-Tage-Woche 
sowie bezügl ich der Ferialrege lung i der diesbezügl iche Entwurf 
wird gesondert dem Begutachtungsverfahren zugeführt . )  

E in dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz gründet s ich 
kompetenzrechtl ich auf Art . 14 Abs . 1 B-VG und , sowe it er 
Grundsatzbestimmungen ausweist , auf Art . 14 Abs . 3 l i t . b B-VG . 

Gemäß Art . 1 4  Abs . 1 0  B-VG kann e in dem Entwurf entsprechendes 
Bundesgesetz als e ine Angelegenhei t  der Schulorganisation vom 
Nationalrat nur in Anwesenhe it von mindestens der Hälfte der Mit
gl ieder und mit e iner Mehrhe it von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden . 

Besonderer Tei l  

Zu Z 1 (Änderung der Beze ichnunq des Bundesministers für 
Unterricht und Kuns t ) : 
Nach der Nove l le zum Bundesministeriengesetz BGBl . Nr .  45/1991 
lautet nunmehr die Beze ichnung Bundesminister für Unterricht und 
Kunst anstel le Bundesminister für Unterrich t ,  Kunst und Sport . 
Dies sol l  auch im Schulzeitgesetz r ichtiggeste l lt werden . 

Zu Z 2 ( §  3 Abs . 2 ) : 
§ 3 Abs . 2 bis 4 des Schulzeitgesetzes 1985 enthalten 
Deta i lregelungen betreffend den Beginn und das Ende der 
Unterrichtsze i t ,  Bestimmungen betreffend Vormittags- und 
Nachmittagsunterricht und den Wechselunterricht . Im Zuge der 
Bemühungen um die Schulautonomie können diese Regelungen 
vereinfacht und Zuständigkei ten von den Schulbehörden in den 
Bereich der Schulen übertragen werden . Im Zusammenhang mit dem 
Mittagessen und der Vermeidung der Überanstrengung der Schüler 
erforderl iche Grundsätze f inden s ich im neuen § 4 .  
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Zu Z 3 ( §  4 ) : 
Auch diese Neurege lung steht im Zusammenhang mit der 
SChuJ-autonomie und hat zur Z ie lsetzung , den Schulen eine aUf , dfie 
regiona le Unterrichtssituation besser abgestimmte Mögl ichkeit �ur 
Einte i lung der Unterrichtsstunden und Pausen zu geben . 

Zu Z 4 ( §  5 Abs . 6 ) : 
Das Schulzeitgesetz 1985 enthält die schu lzeitrechtl ichen 
Rege lungen unter Bedachtnahme auf den übl ichen lehrplanmäßig.� 
Unterricht . Demnach wird der Schultag in Unterrichtsstunden � 
Pausen gegl iedert . Die E inführung ganztägiger Schulformen im l �inne 
der vorgesehenen 14 . Schulorganisationsgesetz-Novel le bedarf einer 
besonderen Berücks ichtigung des Betreuungstei les . 

Für den Gesamtbereich ganztägiger Schulformen soll ein Minde.�
zeitausmaß der Betreuungszeit festgelegt werden , was dadurch " ar
fo lgt , daß die Mindestdauer des Betreuungste i les an al len Sc��l
tagen mit Ausnahme des Samstags bis 1 6 . 00 Uhr bestimmt wird . i �ei 
den Bundesschulen so l l  der Betreuungste i l  bis längstens 1 8 . O� ' i Uhr 
angeboten werden . 

Da im Rahmen des Betreuungstei les keine Gliederung in unterrl�hts
stunden und Pausen erfolgt , ist vorgesehen , daß e ine Stunde "9 
Betreuungste i les 60 Minuten umfaßt . 

Zu Z 5 ( §  9 Abs . 3 und 4 ) : 
Der derzeitige § 9 Abs . 3 und 4 enthält analog den Ausführun9�n 
deta i l l ierte Grundsatzbestimmungen , we lche im zusammenhang m�� den 
Bemühungen um e ine Schulautonomie nicht mehr vertretbar s ind� ' Im 
Sinne der Ausführungen zu Z 2 und 3 erfolgt eine vereinfachu�9 der 
Grundsatzbestimmung des § 9 Abs . 3 und der Entfal l  des bishe�igen 
Abs . 4 .  Eine derartige Vere infachung ist mögl ich , wei l  § 9 � .  2 
die Aus führungsgesetzgeb�ng ohnehin verpfl ichtet,  auf die 
Belastbarke it der Schüler Bedacht zu nehmen . 

An die Ste l le des bisherigen Abs . 4 tritt e in neuer Abs . 4 ,  
we lcher wegen der ganztägigen schulformen an allgemeinbi ldenüen 
Pf lichtschulen ( ausgenommen die Übungsschulen ) erforderl ich �$t . 
Diesbezügl ich wird auf die Ausführungen zu Z 4 verwiesen . 

Zu Z 6 ( §  1 6a ) : 
Dieser enthält die Inkrafttretensbestimmungen , welche s ich . :  
Entwurf für die 14 . Schulorganisationsgesetz-Novel le orientt.ten . 

i 
I 11 

I 
I 

J 
: 1 . 
1 
j 
I • 
i 

I 
j 

j 
I 
j 
j 
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T E X  T G E G E N  0 B E R S T E L  L U N G 

Schulzeitgesetz-Novelle 

Geltende Fassung 

§ 3. 
(2) Der Unterricht darf in der Regel n icht vor 8 Uhr beginnen und " 111 Vormittag, wenn der Nachmittag unterrichtsfrei ist, höchstens sechs, wenn am Nachmittag Unterricht erteilt wird, höchstens fünf Unterrichtsstunden dauern. Eine Vorverlegung des Unterrichtsbeginnes auf frühestens 7 Uhr und eine Verlängerung des Vormittagsunterrichtes aufsieben bzw. sechs Unterrichtsstunden ist mit Zustimmung der Schulbehörde erster Instanz zulässig , die nur erteilt  werden darf, wenn diese Abweichung vom ersten Satz mit  Rücksicht auf Fahrschüler oder aus  anderen wichtigen Gründen, die durch die Stundenplangestaltung nicht beseitigt werden können, notwendig ist .  Zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht hat ein Zeitraum von mindestens einer Unterrichtsstunde zuzüglich der dazugehörigen Pause zu l iegen. Der Nachmittagsunterricht darf nicht länger als bis 18 Uhr, ab der 9. Schulstufe nicht länger als bis 19 Uhr dauern. Am Samstag darf der Unterricht längstens bis 12 Uhr 30  dauern. 

(3) Wird in  den letzten Unterrichtsstunden am Vormittag ein Unterricht ertei lt, innerhalb dessen die Schüler zu Mittag essen , so kann der Vormittagsunterricht um eine Unterrichtsstunde länger dauern, als im Abs. 2 bestimmt ist. Ferner kann in diesem Fall der Zei traum zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht bis auf eine halbe Stunde herabgesetzt werden. 

Entwurf 

1 .  Im § 2 Abs . 5 ,  7 ,  8 und 9 ,  § 5 Abs . 1 ,  2 und 3 ,  § 6 ,  § 13 
Abs . 3 ,  § 15  Abs . 2 und § 1 7  tritt an die Stel le der Wendung 
"Unterrich t ,  Kunst und Sport" die Wendung "Unterricht und Kunst" . 

2 .  Im § 3 tritt an die Ste l le der Abs . 2 bis 4 folgender 
Abs . 2 :  

" ( 2 )  Der Unterricht darf in der Regel nicht vor 8 . 00 Uhr 
beginnen . Eine Vorverlegung des Unterrichtsbeginnes auf frühestens 
7 . 00 Uhr durch

�
den Schulgemeinschaftsausschuß oder das Schul

(Klassen ) forum ist zuläs s ig ,  wenn dies mit Rucks icht auf Fahr
schüler oder aus anderen wichtigen Gründen , die durch die Stundenplangesta ltung nicht beseitigt werden können , notwendig i s t .  Der Unterricht darf nicht länger als bis 18 . 00 Uhr , ab der 9 .  Schuls tufe nicht länger als bis 19 . 00 Uhr dauern . Am Samstag darf der Unterricht längstens bis 12 . 30 Uhr dauern . "  
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Gel tende Fassung' 

(4) Aus zwingenden Gründen, die durch die Stundenplangestaltung der 
betreffenden Schule nicht beseitigt werden können - insbesondere, wenn aus 
Raummangel an einer Schule wechselweise am Vormittag und am Nachmit
tag unterrichtet wird (Wechselunterricht) -, kann die Schulbehörde erster 
I nstanz in Einzc ! f:i l len ausnahmsweise ein Abweichen vom Abs, 2 verord
nen . Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dag je-dentalls eine Überanstren
gung der Schülel vermieden wird. 

U n t e r r i c h t s s t u n d e n  u n d  P a u s e n l  

§ 4. (1) Eine Unterrichtsstunde hat 50 Minuten zu dauern. Wenn es 
jedoch aus zwingenden Gründen - insbesondere wegen der Notwendigkeit 
von Wechsel unterricht (§ 3 Abs. 4) - erforderlich ist, kann der Bundesmini
ster für Unterricht, Kunst und Sport die Dauer aller oder einzelner Unter
richtsstunden für einzelne Schulen durch Verordnung mit 45 Mi nuten fest
setzen.  

(2) Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden sind ausreichende Pau
sen in der Dauer von mindestens 5 und höchstens 20 Minuten vorzusehen . 
Wenn es die Art des Unterrichtsgegenstandes oder die Stundenplangestal
tung erfordern, können bis zur 8 .  Schulstufe höchstens zwei, ab der 9 .  Schul
stufe höchstens drei Unterrichtsstunden ohne Pause aneinander '1 l1schl ie
ßen ; die Dauer der hierauf folgenden Pause hat mindestens 10 Minuten zu 
betragen. 

(3) Unterrichtsstunden, in denen die Schüler praktisch tätig sind , kön
nen in dem nach der Art des Unterrichtsgegenstandes notwendigen Ausmaß 
und ohne Verlängerung der darauffolgenden Pause aneinander anschließen ; 
in diesem Falle sind den Schülern jedoch Ruhepausen im Ausmaß der sonst 
auf die Pausen entfallenden Zeit entsprechend dem Arbeitsablauf  einzeln 
oder in Gruppen zu gewähren. 

,- . 
_____ --_�� ____ �� ______ ���=c'-

2 

Entwurf 

3 .  § 4 samt Überschr ift lautet : 

"U n t e r r i c h  t s s t u n  d e n  u n d  P a u s  e n 

§ 4 .  ( 1 )  Eine Unterrichtsstunde hat 5 0  Minuten zu dauern . Aus 
zwingenden Gründen - insbesondere wegen der Erreichung von fahr
planmäßigen Verkehrsmitteln durch eine überwiegende Zahl von 
Schülern - kann die Schulbehörde erster Ins tanz die Dauer al ler 
oder e inzelner Unterrichtsstunden für einze lne Schulen durch Ver
ordnung mit 45 Minuten festsetzen . 

( 2 )  Zwischen den einze lnen Unterrichtsstunden s ind aus
reichende Pausen in der Dauer von mindestens 5 Minuten vorzusehen . 
In der Mittagszeit ist e ine ausreichende Pause zur Einnahme eines 
Mittagessens und zur Verme idung vön Überanstrengung der Schüler 
festzusetzen . Wenn es die Art des Unterrichtsgegenstandes oder die 
Stundenplangestaltung erfordern , können bis zur 8 .  Schulstufe 
höchstens zwe i ,  ab der 9 .  Schulstufe höchstens drei Unterrichts
stunden ohne Pause aneinander anschl ießen . 

( 3 )  Unterrichtsstunden , in denen Schüler praktisch tätig s ind , 
können in dem nach der Art des Unterrichtsgegenstandes notwendigen 
Ausmaß ane inander ansch l ießen , wobei den Schülern die erforder
l ichen Ruhepausen entsprechend dem ArbeitSablauf e inzeln oder in 
Gruppen zu gewähren ist . 

( 4 )  In der _ Vors�l],.�Js t4t�l� .. j.,o.. 4e.t: ßz'updscbu,le 'lNMIf,i •. tn ��=��=,� 
IJOji\jltiD-, d�jl:. 1t1t;ht- nach daa Lehr� � Hau�SChUle -oder (!ei�_�_� . 
Polytechnischen Lehrganges geführt werden , dürfen Unterrichtsein-
heiten in Abweichung von Abs . 1 festgesetzt werden, wobei die 
Gesamtdauer der Unterrichtseinheiten für die e inzelnen Unter
richtsgegenstände in e iner Woch� dem im Le�:p�_. j�Wf!llls vor:�.�:,�:,;.;��' � :;;-:::-:o:.,. .. 
sebenen ' WOChenliStüngEUiilüsDlaß . zu . antspracb8A11 M4ö. �.��� ________ �_ ; . . . 
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Geltende Fassung 

§ 9. 
(3) Der Unterricht darf nicht vor 7 Uhr beginnen. Die Ansetzung de� 

Beginnes von Unterrichtsstunden vor 8 Uhr bedarf der Zustimmung der aus

führungsgesetzlich hiezu berufenen Behörde. Der U nterricht darf nicht 

nach 17 Uhr enden ; in Ausnahmsfällen darf er ab der 5. Schulstufe bis 

18 Uhr dauern. 
(4) Der U nterricht kann als ungeteilter Unterricht an Vormittagen oder 

ausnahmsweise an Nachmittagen oder als geteilter Unterricht an Vormitta

gen und Nachmittagen gefü hrt werden . Beim geteilten U nterricht hat zwi

schen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht ein Zeitraum von 

mindestens einer Stunde zu liegen. Wird in den letzten Unterrichtsstunden 

am Vormittag ein U nterricht erteilt. innerhalb dessen die Schüler auch zu 

Mittag essen . so kann der Zeitraum zwischen dem Vormittags- und dem 

Nachmittagsunterricht bis auf eine halbe Stunde herabgesetzt werden. 

3 

• • 

Entwurf 

4 .  Dem § 5 wird folgender Ahsatz angefügt : , 

" ( 6 )  An ganztägigen Schulformen ist der Betreuungstei l  an 
al len Schul tagen mit Ausnahme des Samstags bis mindestens 
1 6 . 00 Uhr und l ängstens 18 . 00 Uhr anzubieten ; während der Unter
richtsstunden ( einschl ießl ich der dazugehörigen Pausen ) für die 
zum Betreuungstei l  angeme ldeten Schüler entfäl lt die Betreuung . 
Eine Stunde des Betreuungste i les umfaßt 60 Minuten . "  

5 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m m u n g )  § 9 Ahs . 3 und 4 
lautet : 

" ( 3 )  Der Unterricht darf nicht vor 7 Uhr beginnen . 

( 4 )  An ganztägigen Schulformen ist der. Betreuungste i l  an allen 
Schultagen mit Ausnahme des Samstags bis mind�stens 1 6 . 00 Uhr 
anzubieten ; während der Unterrichtsstunden ( einschließl ich der 
dazugehörenden Pausen) für die zum Betreuungstei l  angemeldeten 
Schüler entfällt die Betreuung . Eine Stunde des Betreuungsteiles 
umfaßt 60 Minuten . "  

6 .  Nach § 16 wird folgender § 1 6a eingefügt : 

"§ 16a . Die folgenden Paragraphen in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl . Nr . . . .  /1992 treten wie folgt in Kraf t :  

1 .  § 2 Ahs . 5 ,  7 ,  8 und 9 ,  § 5 Ahs . 1 ,  2 und 3 ,  § 6 ,  § 13 
Ahs . 3 ,  § 15 Ahs . 2 und § 17 mit Ahlauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt , 

2 .  § 3 Ahs . 2 ,  § 4 und § 5 Ahs . 6 mit 1 .  September 1993 und 
3 .  § 9 Ahs . 3 und 4 gegenüber den Ländern für die 

Ausführungsgesetzgebung mit Ahlauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt . 

Die Ausführungsgesetze zu den in Z 3 genannten Bestimmungen s ind 
innerhalb eines Jahres zu erlassen und mit 1 .  September 1993 in 
Kraft zu setzen . "  
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E n t w u r f 

Bundesgesetz , mit dem das Pflicbtscbulerbaltungs

Grundsatzgesetz geändert wir� 

Der Nationalrat hat beschlossen : 

Das Pfl ichtschulerqaltungs-Grundsatzgesetz , BGBI . Nr .  163/195 5 ,  
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI . Nr .  1 60/1987 wird wie 
folgt geändert : 

1 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g )  § 1 Ahs . 2 lautet : 

" ( 2 )  Die Errichtung , Erhaltung und Auflassung der öffentlichen 
Pfl ichtschulen sowie die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung 
e iner öffentlichen Volks- , Haupt- oder Sonderschule oder e ines 
öffentl ichen Polytechnischen Lehrganges als ganztägige Schulform 
obliegt den gesetz lichen Schulerhaltern i die Errichtung , Erhaltung 
und Auflassung der öffentl ichen Schülerheime kommt den 
gesetzlichen Heimerhaltern zu . "  

2 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m m u n g )  § 8 Ahs . 2 lautet : 

" ( 2 )  So ferne mehrere Gebietskörperschaften zu e inem Schul
sprengel ( §  1 3 ) gehören oder in sonstiger Weise an e iner öffent
lichen Pflichtschule bete i ligt s ind , kann die Landesgesetzgebung 
bestimmen , daß die betei l igten Gebietskörperschaften Umlagen oder 
Schulerhaltungsbeiträge an den gesetz lichen Schulerhalter zu 
leisten haben . In j enen Fäl len , in denen s ich die Sprengelange
hörigkeit nach dem Wohnort richtet ( §  1 3  Ahs . 9 ) ,  kann die Landes
gesetzgebung auch bestimmen , daß nicht an e iner öffentlichen 
Pfl ichtschule betei l igte Gebietskörperschaften Umlagen oder 
Schulerhaltungsbeiträge an den gesetz l ichen Schulerhalter zu 

. leisten haben , wenn Schulpfl ichtige , deren ordentlicher Wohns itz 
aUßerhalb -des Schulspren�els gelegen ist , lediglich zum Schulbe

, such oder aufgrund e iner Maßnahme der Jugendwohlfahrt innerhalb 
des Schulsprengels wohnen oder mit behördl icher Bewi l l igung e ine 
sprengelfremde Schule besuchen . " .  

3 .  ( G r u n d  s a t z  b e s t i m  m u n g )  § 10 lautet : 

"§  10 . Im S inne dieses Bundesgesetzes ist unter Errichtung 
einer Schule ihre Gründung und die Festsetzung ihrer örtl ichen 
Lage , unter Erhaltung e iner Schule die Bereitstel lung und Instand
haltung des Schulgebäudes una der übrigen Schulliegenschaften , 
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deren Reinigung , Beleuchtung und Beheizung , die Anschaffung 
Instandhaltung der Einrichtung. und Lehrmittel ,  die Deckung 
sonstigen Sachaufwandes sowie die Beistel lung des zur Be 
des Schulgebäudes und der übrigen Schu l l iegenschaften al lenf " 
erforderl ichen H i lfspersonals (wie Schulwart , ReinigQngspe 
Heizer ) , bei ganztägigen Schulformen auch die Vorsorge für 
Verpflegung zu verstehen . Die Bestel lung der erforderl i.chen 
obl iegt dem Land . Ferner ist für die Beistel lung von Schul 
sowie an ganztägigen Schulformen für die Beistellung der Erz 
in einer Weise vorzusorgen , daß die ihnen auf Grund 
licher Vorschriften obl iegenden Aufgaben durchgeführt 
können . "  

4 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g )  § 11 Abs . 1 

" (1) Die Errichtung und Auflassung e iner öffentlichen 
schule sowie die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung e 
öffentl ichen Schule als ganztägige Schulform bedarf der Be
wi l l igung der Landes regierung nach Anhörung des Landesschul 
( Kol legium ) . Im Verfahren zur Bestimmung und Aufhebung der 
Bestimmung e iner öffentl�chen Schule als ganztägigen Sch 
s ind die betroffenen Erz iehungsberechtigten und Lehrer zu 

5 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g )  Im § 13 
die bisherigen Abs . 4 bis 8 die Bezeichnungen " ( 6 ) "  bis 
werden als neue Abs . 4 und ? e ingefügt : 

" (4 )  Bestehen in e iner Gemeinde oder im Gebiet e ines 
verbandes mehrere Schulen derselben Schu lart , so können für 
mehrere oder alle Schulen derselben Schulart e in gemeinsamer . 
Schulsprenge l festgesetzt werden . Ferner kann für mehrere I 
gangsmäßige Berufsschulen derselben Lehrberufe efn geme�&&'��I"� 
Schulsprenge l festgesetzt werden . In diesem Fal l  hat die 
desausführungsgesetzgebung zu bestimmen , wer zur 
darüber zuständig ist,  welche dieser Schulen die 
gen Schüler zu besuchen haben . 

( 5 )  Für Hauptschulen unter besonderer Berücks ichtigung 
mus ischen oder der sportl ichen Ausbi ldung können eigene Schu 
sprengel ( Berechtigungssprengel )  vorgesehen werden . "  
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6 .  ( G  r u n  d s a t z b  e s t i m m u n g ) § 14 Abs . 2 und 3 
lautet : 

" ( 2 )  Von der Schulge ldfreiheit gemäß Abs . 1 s ind Kostenersätze 
bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen sowie 
Beiträge für die Unterbringung , Verpflegung und Betreuung in 
öffentl ichen Schülerheimen sowie im Betreuungstei l  ( ausgenommen 
die Lernzeiten gemäß § 8 l i t .  i subl it . aa un� bb des Schul
organisationsgesetzes , BGBl . Nr . 242/1962 , in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl . Nr • . . •  /1992 ) öffentlicher ganztägiger Schul
formen ausgenommen . Die Beiträge dürfen höchstens kostendeckend 
sein und haben auf die finanz ielle Leistungsfähigkeit der Schüler 
( Erz iehungsberechtigten ) Bedacht zu nehmen . 

( 3 )  An Berufschulen sowie im Betreuungstei l  sonstiger Pfl icht
schulen können Lern- und Arbeitsmittelbeiträge eingehoben werden . "  

7 .  § 1 9  Abs . ·2 lautet : 

" ( 2 )  § 1 Abs . 2 ,  § 8 Abs . 2 ,  § 10 , § 1 1  Abs . 1 ,  § 1 3  Abs . 4 
bis 1 0  sowie § 14  Abs . 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes , 
BGBl . Nr • . . •  /1992 treten gegenüber den Ländern für die 
Ausführungsgesetzgebung mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft . Die Ausführungsgesetze s ind innerhalb 
eines Jahres zu erlassen und mit 1 .  September 1993 in Kraft zu 
setzen . "  
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V O R B L A T T  

Probleme : 
1 .  Die Einrichtung e iner allgemeinbi ldenden Pfl ichtschule als 

ganztägige schulforrn im Sinne der vorgesehenen 14 . Schul
organisationsgesetz-Novel le bedeutet für den Schulerhalter die 
Übernahme besonderer Aufgaben , weshalb eine entscheidende Be
tei l igung des Schulerhalters be i der Errichtung e iner ganz
tägigen schulform erforderl ich ist . Dies bedarf einer 
Nove l l ierung des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes . 

2 .  Die derzeitige Rege lung des § 1 3  des Pflichtschulerhaltungs
Grundsatzgesetzes läßt übergreifende Schulsprengel für ein und 
dieselbe Sohulart nicht zu . Dies bringt insbesondere für 
Hauptschulen mit mus ischem oder sportl ichem Schwerpunkt 
Probleme . AUßerdem ist eS in manchen Fäl len zweckmäßig , für 
mehrere Schulen der gleichen Schulart in einer Gemeinde einen 
gemeinsamen Schulsprengel festzulegen ; analoges gilt für 
lehrgangsmäßige Berufsschulen für dieselben Lehrberufe in 
e inem Bundesland . 

Ziel : 
Schaffung besonderer grundsatzgesetzlicher Bestimmungen hins icht
l ich der ganztägigen schulformen und Ermöglichung von Sonder
regelungen hins ichtl ich der Sprengelbi ldung in besonderen Fäl len . 

Inhalt : 
1 .  Zum Problem der ganztägigen schulformen : Erklärung einer 

Schule als g�nztägige Schulform durch den Schulerhalter ; Er
möglichung der Kostenbetei l igung der Erz iehungsberechtigten 
für die Betreuung und Verpflegung der Schüler unter Bedacht� 
nahme auf deren soz iale Lage � 

2 .  Zum Problem der Schulsprengel : Ermögl ichung der Bi ldung 
eigener Schulsprengel für Hauptschulen mit mus ischem oder 
sportl ichem Schwerpunkt und der Bi ldung eines Schulsprengels 

J für mehrere Schulen derse lben Schulart . 

Kosten : 
1 .  Zur Einrichtung ganztägiger Schulformen wird auf die dies

bezüglichen Ausführungen im Vorblatt zur Novel l ierung des 
Schulorganisationsgesetzes verwiesen . 

2 .  Durch die Sonderregelung betreffend die Schulsprengel entsteht 
kein Aufwand ; in manchen Fäl len können Einsparungen e intreten . 
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E R L Ä U T E R U N G E N  

Allgemeiner Teil 

, 

Durch den gleichzeitig vorl iegenden Entwurf einer 14 . Schul-
organisationsgesetz-Novelle ' so l l  die Einrichtung ganztägiger 
Schulformen im Rahmen des Regelschulwesens ermögl icht werden . Die 
Führung e iner Schule a�s ' ganztägige Schulform hat auf die Schul
erhaltung Auswirkungen , sodaß entsprechende Regelungen in das 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz aufgenommen werden müssen . 

Aus Anlaß dieser notwendigen Novel l ierung des Pflichtschul
erhaltungs-Grundsatzgesetzes sol len ,auch Änderungen bezügl ich der 
Bi ldung der Schulsprengel und der Kostenbete i l igung v�n Gebiets-

' körperschaften an der SChulerhaltung entsprechend den s ich 
ergebenden Bedürfnissen vorgenommen werden . 

Ein dem Entwurf entsprechendes Bundesgesetz gründet sich 
kompetenzrechtl ich auf Art . 14 Abs . 3 l it . b B-VG . 

Gemäß Art . 14 Abs . 10  B-VG kann e in dem Entwurf entsprechendes 
Bundesgesetz als e ine Angelegenheit der Schulorganisation vom , 
Nationalrat nur in Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder und mit 
e iner Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
beschlossen werden . 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 ,  3 ,  4 und 6 ( §  1 Abs . 2 ,  § 10 , § 1 1  Abs . 1 und § 14 Abs . 2 
und 3) : 
Die Novel l ierung dieser Bestimmungen steht im Zusammenhang mit der 
durch die 14 . Schu'lorganisationsgesetz-Novel le geplanten 
Einführung ganztägiger Schulformen im Bereich der 
allgemeinbildenden Pfl ichtschulen . 

Durch die Ergänzungen im § 1 Abs . 2 und im § 1 1  Abs . 1 wird 
t klargestellt,  daß die Bestimmung von Schulen als ganztägige 

Schulformen eine Angelegenheit des Schulerhalters ist . Die im § 11 
Abs . 1 vorgesehene Anhörung der betroffenen Erz iehungsberechtigten 
und Lehrer entspricht dem im Initiativantrag der XVI I .  
Gesetzgebungsperiode des NR ( Nr .  1 1-1 1085 der Bei lagen ) 
enthaltenen § 1 3 1b Abs . 2 Z 4 des Schulorganisationsgesetzes . 
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· Zur Neufassung des § 10  wird bemerkt : Zum Begriff einer Ans 
und die Schulen zählen rechtstheoretisch zu diesem Begriff _ .  

gehört die Beistellung von Personen und Sachwerten zur �rre 
eines bestimmten . Zieles . Dies geht auch aus § 1 0  des 
Pfl ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes hervor , wo eine 
Sonderregelung hins ichtl ich der Beistel lung der erforderl 
Lehrer insofern getroffen wird , als diese dem Land obl iegt . 
geht hervor , daß im Rahmen des Pflichtschulerhaltungsrechtes · 
für die Beistellung der Lehrer bzw . Erz ieher für den 
Betreuungste i l  Aussagen zu treffen s ind , .unabhängig davon , 
letztl ich hiefür die Kosten zu tragen hat . Ferner muß § 10  
hins ichtl ich der zusätz l ichen Erfordernisse wegen der ganz 
Schulformen ergänzt werden . 

Die Neufassung des § 14 Abs . 2 und 3 entspricht bezügl ich de 
ganztägigen Schulformen der in Art . I Z 3 des Entwurfes für 
14 . Schulorganisation�gesetz-Novelle der dort vorgesehenen 
Neufassung des § 5 Abs . 2 des Schulorganisationsgesetzes . 
Ausführungen in den Erläuterungen h iezu wird verwiesen . 

Aus den vorgesehenen Änderungen bezüglich der ganztägigen 
Schulformen ergibt s ich hinsichtl ich der Kostentragung : 

a )  Zum Personalaufwand : Bezügl ich der Kosten für die 
ist geplant , daß diese vom Bund getragen werden ( siehe 
die diesbezüglichen Ausführungen zum Schulorganisations . 
gesetz ) .  Der Personalaufwand für die übrigen Tätigkei . 
Betreuungsteil  ist entsprechend den zu erwartenden aus
führungsgesetz lichen Regelungen vorerst entweder vom 
von den Gemeinden zu tragen � Die Ausführungsgesetz--·�···
j edoch vorschreiben , daß dieser P,ersonalaufwand durch 
der Erz iehungsberechtigten abgedeckt wird ,  wie das auch I 
bei vergleichbaren Einrichtungen ( Horte , Schülerheime ) 
Fal l  ist . Nur bei Ermäßigungen d�eser Beiträge aus 
Bedürftigkeit ergeben s ich daher Kosten für das be 
Land bzw . die betreffende Gemeinde . 

b )  Zum Sachaufwand : Der Sachaufwand wird ebenfalls zum 
. erst vom Schulerhalter zu tragen sein . Auch in diesem 
s ind Beiträge der Erziehungsberechtigten auf Grund der 
fassung des § 1 4  Abs . 2 und 3 möglich . 
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Zu Z 2 ( §  8 Ahs . 2 ) : 
Die derzeitige Regelung schränkt die Beteil igung einer Gemeinde am 
Schulsachaufwand einer anderen Gemeinde stark ein , sodaß es in 
Einzelfäl len zu einer nicht gerechtfertigten zusätz lichen 
Belastung von Gemeinden kommt , die im Regelfall  für die Tragung 
des Schulsachaufwandes zustän�ig s ind . Die Neuregelung soll auch 
für die Sonderfäl le einen entsprechenden Kostenausgleich 
ermögl ichen . 

Zu Z 5 ( §  1 3  Ahs . 4 und 5 ) : 
Nach dem derzeitigen § 1 3  Ahs . 3 haben die Pfl ichtsprengel (wo es 
Berechtigungssprengel gibt , diese ) " lückenlos aneinander" zu 
grenzen . Ein Überschneiden von Schulsprengeln in einer Weise , daß 
ein bestimmtes Gebiet zu mehreren gleich�rtigen Schulen gehört , 
ist daher nicht zulässig ( VerfGH-Erk . Slg . 7 1 7 6 ) . Dies bringt 
insbesondere im städtischen Bereich und für lehrgangsmäßige 
Berufsschulen zum Teil nicht erforderl iche zusätzl iche finanzielle 
Aufwendungen . Daher sol lte den Ländern die Mögl ichkeit einer 
freieren Gestaltung der Sprengelbi ldung eingeräumt werden . 

In diesem Zusammenhang ist es auch mögl ich , entsprechende 
Sprengelregelungen für die Schwerpunkthauptschulen zu erlassen 
( s iehe Ahs . 5 ) . Da der Besuch von Schwerpunkthauptschulen im 
Hinbl ick auf deren Eigenart nicht verpflichtend sein kann , kommen 
für diesen Bereich nur Berechtigungssprengel in Betracht . 

Zu Z 7 ( §  1 9  Ahs . 2 ) : 
Dieser enthält die Inkrafttretensbestimmungen , welche sich am . 
Entwurf für die 14 . Schulorganisationsgesetz-Novel le orientieren . 
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T E X T G E G E N Ö B E R S T E L L U N G  

Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz-Novelle 

Geltende Fassung 

§ l. 
(2) Die Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffe·ntlichen Pflicht

schulen obliegt den gesetzlichen Schurerhaltern ; die Errichtung, Erhal
tung und Auflassung der öffentlichen Schülerheime kommt den ·gesetzli
chen Heimerhaltern zu 

§ 8. 

(2) Soferne mehrere Gebietskörperschaften zu einem Schulsprengel (§ 13) gehören oder in sonstiger Weise · an einer öffentlichen Pflichtschule 
beteiligt sind , kann die L1ndesgesetzgebung bestimmen. da(� die betei l igten 
Gebietskörperschaften Umlagen oder Schulerhaltungsbeiträge an den ge
setzlichen Schulerhalter zu leisten haben6• Handelt es sich hiebei um 
Gebietskörperschaften verschiedener Bundesländer. so richtet sich die Bei
tragsleistung nach den Vorschriften. die im Lande des gesetzlichen Schuler
halters gelten. 

Entwurf 

1 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u  n g )  § 1 Abs � 2 lautet : 

" ( 2 )  Die ErriChtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen 
Pflichtschulen sowie die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung 
einer öffentlichen volks- , Haupt- oder Sonderschule oder eines 
öffentl ichen Polytechnischen Lehrganges als ganztägige Schulform 
obliegt den gesetzlichen Schulerhaltern i die ErriChtung, Erhaltung 
und Auflassung der öffentlichen Schülerheime kommt den 
gesetzl ichen Heimerbaltern zu. " 

2 .  ( G  r u n  d s a t z b e s t i m m u n g) § 8 Abs . 2 lautet : -
, 

" ( 2 )  Soferne mehrere GebietskörperSChaften zu einem Schul
sprengel ( §  13 ) gehören oder in sonstiger Weise an einer öffent
l ichen Pfl ichtschule beteil igt sind, kann die Landesgesetzgebung 
bestimmen , daß die beteil igten GebietskörperSChaften Umlagen oder 
Schulerhal'tungsbelträge an den gesetzlichen Schulerhalter zu 
leisten haben . In j enen Fällen, in denen s ich die Sprengelange
hörigkeit nach dem Wohnort richtet ( §  13 Abs . 9 ) , kann die Landes
gesetzgebung auch bestimmen , daß nicht an einer öffentl ichen 
Pflichtschule betei ligte Gebietskörperschaften Umlagen oder 
Schulerhaltungsbeiträge an den gesetzl ichen Schulerhalter zu 
leisten haben , wenn SChUlpflichtige , deren ordentl icher Wohnsitz 
außerhalb des Schulsprengels gelegen ist, lediglich zum Schulbe
such oder aufgrund einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt innerhalb 
des Schulsprengels wohnen oder mit behördl icher Bewi ll igung eine 
sprenge I fremde Schule besuchen . "  

/ 
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Geltende Fassung 

§ 10. Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist  unter Errichtung · einer 
Schule ihre Gründung und die Festsetzung ihrer örtlichen Lage, unter Erhal
tung einer Schule die Bereitstellung und Instandhaltung des Schulgebäu
des urid der übrigen Schulliegenschaften, deren Reinigung, Beleuchtung und 
Beheizung, die Anschaffung und Instandhaltunt der Einrichtung und Lehr
mittel , die Deckung des sonstigen Sachaufwandes sowie die Beistellung 
des zur Betreuung des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegenschaften 
allenfalls erforderlichen Hilfspersonals (wie Schulwart, Reinigungspersonal, 
Heizer) zu verstehen ' .  Die Beistelluns der erforderlichen Lehrer obliegt dem 
Land · " .  Ferner ist für die Beistellung von Schulärzten in einer Weise vorzu
sorgen " daß die ihnen auf Grund schutrechtlicher Vorschriften · obliegen
den Aufgaben durchgeführt werden können; . 

§ 11. (1) Die Errichtung und Auflassung einer öffentlichen Pflichtschule 
bedarf der Bewilligung der Landesregierung' nach Anhörung des Landes
schulrates " 

\. 

� 

2 

Entwurf 

3 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t  i m m u n g) § 1 0  lautet : 

"6  10 . Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist unter Errichtung 
einer Schule ihre Gründung und die Festsetzung ihrer örtl ichen 
Lage , unter Erhaltung einer Schule die Bereitstel lung und Instand
haltung des Schulgebäudes und der übrigen Schull iegenschaften , 
deren Reinigung , Beleuchtung und Beheizung, die Anschaffung und 
Instandhaltung der Einrichtung und Lehrmitte l ,  die Deckung des 
sonstigen Sachaufwandes sowie die Beistel lung des zur Betreuung 
des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegenschaften allenfalls 
erforderl ichen Hilfspersonals (wie Schulwart , Reinigungspersonal , 
Heizer ) ,  bei ganztägigen Schulformen auch die Vorsorge für die 
Verpflegung zu verstehen . Die Bestel lung der , erforderlichen Lehrer 
obliegt dem Land . Ferner ist für die Beistellung von Schulärzten 
sowie an ganztägigen Schulformen für die Beistellung der Erzieher 
in einer Weise vorzusorgen , daß die ihnen auf Grund schulrecht
licher Vorschriften obliegenden Aufgaben durchgeführt werden 
können . "  

4 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m m u n g)  § 1 1  ADs . 1 ' lautet : 

" ( 1 )  Die Errichtung und Auflassung einer öffentlichen Pflicht
schule sowie die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer 
öffentlichen Schule als ganztägige Schulform bedarf der Be
willigung der Landesregierung nach Anhörung des Landesschulrates 
(Kollegium) . Im Verfahren zur Bestimmung und Aufhebung der 
Bestimmung einer öffentlichen Schule als ganztägigen Schulform ' 
sind die betroffenen Erziehungsberechtigten und Lehrer zu hören . "  
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Geltende Fassung 
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3 

Entwurf 

5 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m m u n g) Im § 1 3  erhalten die bisherigeh Ahs . 4 bis 8 die Bezeichnungen " ( 6 ) "  bis " ( 10 ) "  und werden als neue Ahs . 4 und 5 eingefügt : 

" ( 4 )  Bestehen in einer Gemeinde oder im Gebiet eines Gemeinde� verbandes meh�ere Schulen derselben SChulart , so können für mehrere oder alle Schulen derselben Schulart ein gemeinsamer Schulsprengel festgesetzt werden . Ferner kann für mehrere lehrgangsmäßige Berufsschulen derselben Lehrberufe ein gemeinsamer Schulsprengel festgesetzt werden . In diesem Fall hat die Landesausführungsgesetzgebung zu bestimmen , wer zur Entscheidung darüber zuständig ist, welche dieser Schulen die sprengelangehörigen Schüler zu besuchen haben . 

( 5 )  Für Hauptschulen unter besonderer Berücks ichtigung der musischen oder der sportl ichen Ausbi ldung können eigene Schulsprengel ( Ber�chtigungssprengel )  vorgesehen werden . "  
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Geltende Fassung 

§ 14. ,;.,. 

(2) Für die in einem öflcntl ichen Schülerheim (§ 6) untergebrachten 
Schüler darf ein für das Schülerheim allgemein und höchstens kostendek- ' 
kend festzusetzender Bei trag für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung 
eingehoben werden. 

" 

(3) An Berufsschulen können Lern- und Arbeitsmittelbeiträge ' eingeho
ben werden. 

§ 19. 
(2) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer sind binnen eines Jahres, 

vom Tage der Kundmachung dieses Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlas-

sen. 

�v/ 

4 

Entwurf 

6 .  ( G  r u n  d s a t z  b e s t i m  m u n g )  § 14 Ahs . 2 und 3 
lautet : 

" ( 2 )  Von der Schulgeldfreiheit gemäß Ahs . 1 s ind Kostenersätze 
bei Schulveranstaltungen und schulbezogenen veranstaltungen sowie 
Beiträge für die Unterbringung , Verpflegung und Betreuung in 
öffentl ichen Schülerhe imen sowie im Betreuungstei l  ( ausgenommen 
die Lernzei ten gemäß § 8 lit . i sublit . aa und bb des Schul
organisationsgesetzes , BGBl . Nr . 242/1962 , in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl . Nr . . . .  /1992 ) öffentl icher ganztägiger Schul� 
formen ausgenommen .  Die Beiträge dürfen höchstens kostendeckend 
sein und haben auf die f inanziel le Leistungsfähigkei t  der Schüler 
( Erziehungsberechtigten ) Bedacht zu nehmen . 

( 3 )  An Berufschulen sowie im Betreuungstei l  sonstiger Pfl icht
schulen können Lern- und Arbeitsmittelbeiträge e ingehoben werden . "  

7 .  § 19 Ahs . 2 lautet : 

U ( 2 )  § 1 Ahs . 2 ,  § 8 Ahs . 2 ,  § ,10 , § 1 1  Ahs . 1 ,  § 13  Ahs . 4 
bis 10 sowie § 14 Ahs . 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes , 
BGB! . Nr • • • •  /1992 treten gegenüber den Ländern für die 
Ausführungsgesetzgebung mit Ahlauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft . Die Ausführungsgesetze s ind innerhalb 
e ines Jahres 'zu erlassen und . mit 1 .  September 1993  in Kraft zu 
setzen . "  

I 
j 
l 
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